


Die neuen

Reichssteuergesetze

Für Apotheker bearbeitet

von

Ernst Urban
Redakteur der Pharmazeutischen Zeitung

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 1920



ISBN 978-3-662-24026-7 ISBN 978-3-662-26138-5 (eBook)
DOI 10.1007/978-3-662-26138-5



Inhalt.
8eite

1. Einl eitung . . . . . 3
H. Di e Steu erg es etz e 4

1. Allgemeine Bestimmungen 4
Reichsabgabenordnung 4

2. Direkte Steuern . . . . . 7
a . Einmalige Steuern . . 7

Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs e 7
Steuernachsicht . . . . . . . . . . . 15
Kriegsabgabe für das Rechnungsjahr 1919 15
R eichsnotopfer . . . . . . . . . . . . . . 17
Besitzsteuerveranlagung zum 31. D ezember 1919 23

b. F ortlaufende Steuern . . . . 24
Einkommensteuer . . . . . . 24
Steuerabzug vom Arbeitslohne 37
Körperschaftssteuer . 43
Kapitalertragsteuer . 44

3. Indirekte Steuern . . 46
Erbschaftssteuer . 46
Grunderwerbsteuer 50
Umsatzsteuer. . . 53
Umsatzsteuer-Ausführungsb estimmungen 58
Umsatzsteuer-Geheimmittelliste . . . 71
Landessteu ern . . . . . . . . . . . . . 78

III. Zur Ausl egung der Steu erg es et z e. . . 80
1. Die Besteuerung d er Apothekenberechtigungen 80

a , Apothekenberechtigungen und Grundstücke. 80
b. Apothekenberechtigung und Vermögenszuwachs . 85
c. Der Kundschafts- oder Geschäftswert. 87

2. Die Umsatzsteuer im .Apot.heken bet ricbe . 87
Nachtrag : Steuerabzug vom Arbeitslohne 93

Abkürzungen.
KG. Kammergericht.

OLG. Oberlandesgericht.
OVG. Oberverwaltungsgericht.

Ph.Ztg. = Pharmazeutische Zeitung, Berlin.
PrGS. = Preußisch e Gesetz-Sammlung.
RAO. = R eichsabgabenordnung.

RG. = R eichsgericht.
RGBI. = Reichsgesetzblatt.

RStBI. = Reichssteuerblatt.
RVO. = Reichsversicherungsordnung.
RZBl. = Zentralblatt für das Deutsche R eich .



J. Einleitung.

nie beutfd)e \nationall:lerfammlung ~at naeT) lBerabfd)iebung Cer lBer~

faffung i~re wid)tigfte 2lufgabe bcrin gefe~en, ba~ 0teuerwefcn ccll fficid)Cll
ocn ~runb aull 3U rejormieren, um fur ben burd) oen Jtticg unb bcn
)5ticbcnel:lertrag ins Ungcmeffene geftiegenen ~inan3b ebarf bell meid)cs
:Dcdung 3u fd)affen. :Die S!anb ~abc ba3u bot 2lrtifel 8 ber neuen lBer~

raHung bcll neutfd)en ffieid)es oom 11. 2luguft 1919 (ffi~ml. 0. 1383),
wonad) ball ffieid) "bie ~cfc ~gebu ng über bie 2lbgaben uno fonftigen
@inna~men, [orueit [ie gan3 ober teilweife fur feine 3wede in 2!nfprud)
qenomrnen werben", f)at, woT)renb ball 30llwefen nad) 2lrtifel 6 3ur
a ullfd) lie §lid)en ~efe~gebung bell ffieid)ell ge ~ort. :Dall ffieid) fann
cernnorf auf bem ~e bie te bell ~inan3wefen e in bern Umfange, wie ell
biell für erforberlid) erad) tet, alle (Steuerq ueIle n für feine 3wede
in 2!nfprud) nebmcn, insbejonbere aud) ball ~ebiet ber bireften <Steuern.
[Ion oiejer @rmaef)tigung ~at bie ~efe~gebung ber l)1ationall:lerfammlung
in weitem Umfange ~ebra ud) gemaef)t unb ncmentlirf burd) bie "lBw
reid)lid)ung" ber bi ll ~er 3ur .!tompeten3 cer .\la nbellgefe~gebu ng gef)orenben
birelten mefteuerung non @infommen unb lBermogen ball <5teuerwefen
bell ffieid)ee auf I:lollig neue ~runblagen geftellt.

lBon bcn [eirens ber l)1ationall:lerfammlung gefef) affenen neuen <5teuer~

gefe~en [inb im [olgenben biejenigen, bieben 2lpot~eferftanb naf) er berü ~ren,
be~anbelt. Dbgleid) bei <5teu crgcfe~en unter llrnjldnben jeber sparagrap~

lSebeutung gewinnen fann, 3wang Cer gewaltige Umfang bee <5toffell 3U
einer lSefef)ranfung auf bie für mlirfung unb S!anbf)abung ber ~efe~e

wief)tigften lSeftimmungen, woburef) aud) ber Uberblid über ballgroBe ~ebiet
crleief)tert wirb. @jan3aUllfef)eiben mujrcn, weilfür 2lpot~efer ebneunmittel
barell :sntereHe, bae 3unbwaren~, (Spielfarten~ unb \tabaffteu ergefe~ [orn ie
bae @jefe~ 3ur 2lbOnberung bell (Sef)aumweinfteuergefe~ell. @ine Uberfief)t
über bie bebonbelten @jefe~e in f\Jftematifef)cr 2lnorbnung bietet ball :snf)altll~

l:ler3eief)nie. :sm 2lnfef)lu§ an bie mliebergabe ber @jefe~ellte;rte [inb bann
in ~orm fe1bftanbiger 2lbf)anblungen einige ~ragen befproef)en, bie fief) bei
2lnwenbung ber @jefe~e auf ben 2!pot~efenbettieb in erfter .\linie ergeben
bitrften.

2!lle amtlief)en 'Xe;rte [inb in lateinifdjer, bie 1)arTegungen unb 3u~

fa~e bell lBerfaffcre in gotifd)er (5ef)rift gebrudt,

1*



11. Die Steuergesetze.

Reichsabgabenordnung.
Vom 13. D ezember 1919 (RGBl. S. 1993) .

§ 13i. Bei B ewertungen ist, soweit nichts ander es vorgeschrieb en
ist, d er gem eine Wert zugrunde zu legen.

§ 138. D er geme ine Wert wird durch den Preis bestimmt, der
im gewö hn lichen Geschäftsverkehre nach der Beschaffenheit d es
Gegenstandes unter Berücksichtigung all er den Preis b eeinflussen
d en Umst ände b ei eine r Veräußerung zu erzielen wäre ; ungewöhn
liche oder ledi gli ch persönliche Verhältnisse sind nicht zu berück
sichtigen .

Als ledi gli ch persönliche Verhältnisse sind auch Verfügungs
b eschränkungen anzusehen, denen der Steuer pfli chtige aus Gründen,
die in seine r Person oder der P erson seiner R echtsvorgänger liegen,
unterworfen ist. Di es gilt ins besonde re für Verfügungsb eschränkungen,
die auf letztwilligen Anordnungen beruhen.

Vor F eststellung des gemeinen Wertes ist bei ausländischen
Unternehmungen sowie bei gewerblichen und landwirtschaftlichen
Neuanlagen auf Antrag d es Pflichtigen die für ihn zuständige amt
liche Vertretung gut ach t lich zu hören.

§ 139. Für di e Bewertung der dauernd dem B etriebe gewidmeten
G egenstände ist der Anschaffungs- oder H erstellungspreis abzüg
lich angemessen er Abnutzung maßgebend unter Zulassung des An
satzes eines ni edrigeren Wertes, wenn er dem wirklich en Werte zur
Zeit der Bilanzaufstellung en tsp rich t .

§ 152. Bei der Bewertung von Grundstücken ist d er geme ine
W ert zugrunde zu legen.

Soweit es sich um Steu ern vom Vermögen (einschließlich der
Erbschaftssteuer) handelt und die ein zelnen ' Steuergesetze nichts
anderes vorschreiben , ist bei Grundstücken, di e dauernd land- od er
forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Zwecken, sowie bei bebauten
Grundstücken, di e Wohnzwecken oder gewerblichen Zwecken zu
di enen b estimmt sind und bei d enen die Bebauung und B enutzung
d er ortsüblichen Bebauung und Benutzung en tspr icht, der Ertrags
w ert zugrunde zu legen.

B ei bebauten Grundstücken, di e W ohnzwecken od er gewerblichen
Zweck en zu di en en bestimmt sin d , gilt al s Ertragswert das Fünfund
zwanzigfache d es Miet- oder Pachtertrages. der in den letzten drei
J ahren im Durchschnitt erzielt worden ist od er im Falle der Ver-
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mietung oder Verpachtung hätte erzielt werden können, nach Abzug
von einem Fünftel für Nebenleistungen und Instandhaltungskosten
oder von dem als erforderlich nachgewiesenen höheren Betrage für
Nebenleistungen und Instandhaltungskosten, ohne Rücksicht darauf,
ob die hierzu notwendigen Arbeiten von dem Steuerpflichtigen selbst
oder durch entlohnte fremde Arbeitskräfte geleistet worden sind.

In allen Fällen kann der Steuerpflichtige verlangen, daß statt
des Ertragswerts der gemeine Wert der Bewertung zugrunde gelegt
wird. Dieses Recht erlischt, wenn es nicht spätestens bis zum Ablauf
der mit der Zustellung des Wertfestsetzungs- oder Steuerbescheids
eröffneten Rechtsmittelfrist geltend gemacht wird.

§ 153. Wie Grundstücke sind Berechtigungen zu bewerten,
auf welche die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes über Grund
stücke Anwendung finden.

§ 154. Die Bewertung erstreckt sich auf die mit den Grundstücken
als solchen verbundenen Rechte und Nutzungen einschließlich der im
§ 153 Abs, 1 bezeichneten Berechtigungen, wenn diese mit den Grund
stücken verbunden sind.

Wird bei Bewertung von Grundstücken als solchen der gemeine
Wert zugrunde gelegt, so ist das bewegliche Inventar nicht zu
berücksichtigen und der Wert von Maschinen sowie sonstigen Vor
richtungen aller Art, die zu einer Betriebsanlage des Grundstücks
verwandt sind, abzurechnen oder nicht zu berücksichtigen. Dies gilt
auch dann, wenn es sich um wesentliche Bestandteile handelt.

§ 162. Wer nach den Steuergesetzen Bücher zu führen oder
Aufzeichnungen zu machen hat, soll die folgenden Vorschriften be
achten.

Die Eintragungen in die Bücher sollen fortlaufend, vollständig
und richtig bewirkt werden. Der Steuerpflichtige soll sich einer leben 
den Sprache und der Schriftzeichen einer solchen bedienen.

Geschäftsbücher sollen keine Konten enthalten, die auf einen
falschen oder erdichteten Namen lauten.

Die Bücher sollen, soweit es geschäftsüblich ist, gebunden und
Blatt für Blatt oder Seite für Seite mit fortlaufenden Zahlen ver
sehen sein.

An Stellen, die der Regel nach zu beschreiben sind, sollen keine
leeren Zwischenräume gelassen werden. Der ursprüngliche Inhalt
einer Eintragung soll nicht mittels Durchstreichens oder auf andere
Weise unleserlich gemacht, es soll nicht radiert, auch sollen solche
Veränderungen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es
ungewiß läßt, ob sie bei der ursprünglichen Eintragung oder erst
später vorgenommen sind.

In Bücher soll, wo dies geschäftsüblich ist, mit Tinte eingetra
gen werden. Trägt der Steuerpflichtige nach vorläufigen Aufzeich
nungen ein, so soll er diese aufbewahren. Belege sollen mit Num
mern versehen und gleichfalls aufbewahrt werden.

Kasseneinnahmen und -ausgaben sollen im geschäftlichen Ver
kehre mindestens täglich aufgezeichnet werden.
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Die Bücher, Aufzeichnungen und, soweit sie für die Besteuerung
von Bedeutung sind, auc h die Geschäftspapiere sollen zehn Jahre
aufbewahrt werden; di e Frist läuft vom Schlusse des Kalender jahres
an, in dem di e letzte E intragung in die Bücher und Aufzeichnungen
gemacht ist oder di e Geschäftspapiere entst ande n sind.

Das Finanzamt kann prüfen , ob die Bücher und Aufzeich nungen
fortlaufend, vollständig und formell und sachlich richt ig geführt
werden .

§ 163. Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher
und Aufzeichnungen zu führen hat, di e für die Besteuerung von Be
deutung sind, hat die Verpflichtungen, die ihm nach di esen Gesetzen
obliegen , auch im Interesse der Besteuerung zu erfü llen. § 162 gilt
en ts prechend.

§ 164. Auch wer ni cht verpflichtet ist, Buch zu führen , soll, wen n
er ein E inkommen von mehr als zehntausend Mark versteuert, seine
Einnahmen fortlaufend aufz ei chnen.

§ 170. Die Ste uerpflichtigen können di e S teue re r k lä r u nge n
schriftlich einreichen oder mündlich vo r dem F in anzamt ab 
geben.

Wenn sie die Fri st nicht w ahr e n, kann ihnen das Fin an zam t
zugunsten des R eichs einen Zuschlag bis zu zehn vom Hundert der
en dgül ti g festgesetzten Steuer auferlegen . D as Finanzamt hat den
Zuschlag zu unterlassen oder zur ückzunehmen , wenn die Versäumnis
entsc huldbar erschein t .

§ 171. Wenn sich di e Steuererklärungen auf "Vert an g ab e n zu
ers trecken haben, und sich der Wert nicht aus dem Nennbetrage,
dem Kurswert ode r aus Zahlungen ergibt, ha t der Ste ue rp flichtige,
soweit er nicht den Wert zu schätzen hat, die Tatsach en anzuge be n,
di e er zur E rmit tl ung des Wertes beizubringen vermag.

§ 212. Wen n n ichts Abweichendes vorgeschrieben ist , sin d N ac h
f ord e run g en von Steuern bi s zum Ablauf der Verjährungsfrist zu
lässig.

Hat jed och bei Steuern, bei denen di e Verjährungsfrist (§ 121)
meh r als ein Jahr beträgt."), das F inanzamt n ach Prüfung des
Sachverhalts eine n besonderen, im Gese tze selber vorgeseh enen
schriftlichen Bescheid (Veranlagungs-, Freistellungs- oder F est
ste llungsbescheid ) erte ilt, so ist, soweit ni chts anderes vorgeschri eb en
is t , eine Neuveranlagung nur zulässig, wenn neue Tatsa chen ode r
Beweismittel bekannt werden, di e eine höhere Veranlagung recht 
fertigen.

E ine Neuveranlagung ist ferner zul ässig, wenn bei einer N a ch 
prüfung durch die Aufsichts be hö rde Fehler aufgedeckt werden, de ren
Beri chtigung eine höhere Ver anl agung rechtf ertigt; di es gilt nic ht
bei den Steuern vom E inkommen und vom Vermögen ausschlie ßlich
der Erbschaf tsste uer.

1) 1)116 [inb na~ § 121 alle '3teuem mit %Isna~tne ber Solle unb [let:
bnlu~6ileuem.
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Eine Neuveranlagung darf nicht auf eine nach Entstehung des
Steueranspruchs erlassene Entscheidung des Reichsfinanzhofs gegrün
det werden, in der die Steuerpflicht im Gegensatze zu einer früheren.
einen gleichen Tatbestand betreffenden höchstrichterlichen Ent
scheidung bejaht wird.

Gesetz über
eine Kriegsabgabe vom VermögenszDwachse.

Vom 10. September 1919 (RGBI. S. 1579).1)

§ 1. Von dem nach den Vorschriften dieses Gesetzes festgestell
ten Vermögenszuwachse wird eine Kriegsabgabe zugunsten des
Reichs erhoben.

§ 2. Abgabepflichtig sind 1. mit dem Zuwachs an dem ge·
samten steuerbaren Vermögen: 1. die Angehörigen des Deutschen
Reichs, mit Ausnahme derer, die sich mindestens seit dem I. Januar
1914 ununterbrochen im Ausland aufhalten, ohne einen Wohnsitz im
Deutschen Reiche zu haben.

Diepersönliche Abgabepflicht ist nach dem Stande am 30. Juni
1919 zu beurteilen. Die Pflicht zur Entrichtung der Abgabe besteht
auch dann, wenn der inländische Wohnsitz oder Aufenthalt nach
dem 31. Dezember 1913 aufgegeben worden ist.

§ 3. Als Vermögenszuwachs (§ 1) gilt der Unterschied zwi
schen dem Anfangsvermögen (§ 4) und dem Endvermögen (§§ 5 bis 14).

§ 4. Als Anfangsvermögen gilt das Vermögen, das nach den
Vorschriften des Besitzsteuergesetzes vom 3. Juli 1913 für die erst
malige Besitzsteuerveranlagung als Anfangsvermögen zugrunde zu
legen war oder im Falle der Steuerpflicht zugrunde zu legen wäre.

Ist das Anfangsvermögen bereits rechtskräftig, aber
infolge eines Rechtsirrtums der Steuerbehörde oder des
Abgabepflichtigen unrichtig festgestellt, so ist diese Ver
mögensfeststell ung für die Veranlagung der Kriegsabgabe
zu berichtigen.

In Fällen, in denen Grundstücke b ei der Wehrbei
tragsveranlagung mit einem unter dem gemeinen
Wer te (Ver kau f s wer t) b lei b e n den E r t rag s wer t e be
wertet und innerhalb des Veranlagungszeitraums
veräußert worden sind, wird auf Antrag das Anfangs
vermögen un ter Zugrundelegung des gemeinen Wertes
des veräußerten Grundstücks a m 31. Dezem ber 1913
a nd e r w e i t fes t g e s tell t,

Als Veranlagungszeitraum im Sinne dieses Gesetzes gilt der Zeit
raum zwischen dem für die Feststellung des Anfangsvermögens und
dem für die Feststellung des Endvermögens maßgebenden Stichtag.

§5. Als Endvermögen gilt - vorbehaltlich der in den §§ 6
bis 14 vorgesehenen Abweichungen - das auf den 30. Juni 1919 nach

1) 2lu6fU~rung6be~immungen bllju ncm 25. lJ1o'!lember 1919 (ffiß\B1.
6. 14E9).
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den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes festzustellende steuerbare
Vennögen des Abgabepflichtigen 1).

Die Vorschrift des § 28 Abs. 2 des Besitzsteuergesetzes findet bei
F eststellung des Endvennögens k ei n e Anwendungs], Dem Abgabe
pfl ichtigen steht es aber fr ei, d en Abschluß des Wirtschafts- oder
R echnungsjahrs zugrunde zu legen, das in der Zeit zwischen dem
31. März 1919 und dem 29. F ebruar 1920 endigt .

§ 6. Von dem nach § 5 festgestellten Vermögen sin d ab z u .
zi ehen:

1. der Betrag des Verm ögens, das nachweisli ch im Veranlagungs
zeitraume durch Erbanfall, durch Leh en-, Fideikommiß- oder Stamm
gutanfall, infolge Vermä ch tnisses oder auf andere Weise aus dem
Nachlaß ein es Verstorbenen von Todes wegen erworben worden ist.
Als Erwerb aus d em Nachlaß eines Verstorbenen gilt auch die Abfin
dung für die Ausschlagung eine r Erbschaft oder eines Vermächtnisses,

2. Der Kapitalwert der Leistungen, di e auf dem Vermögen des
Abgabepflichtigen geruht haben und auf die Leb enszeit einer b estimm
ten Person beschränkt waren, sofern infolge des während d es Ver
anlagungszeitraumes einget retenen T odes des B erechtigten di e Ver
pfli chtung zur Leistung weggefallen ist, und zwar m it dem Be
trage, mit dem der Kapit alwer t bei F eststellung des Anfangsvermögen s

1) Übet bie 5'e~j'tellung be6 gern ei Il en !ID et tc6 bei ber ll3etanlagung ber
~ricg6abgabe cem \l3etmogen6AU\tlad)6 ~at ber ffieid)6finanAminij'ter unter bem
15. IJRAq 1920 [clgenbe 0runbf&~e aufgej'tellt:

Bei der Veranlagung der Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs wäre
es sachlich nicht gerechtfertigt, Preise, die nur unter Ausnahmeverhältnissen
erzielt werden können, als Werte solcher Anlagen und sonstigen Gegenstände
einzuste llen, die nicht zur Wciterv eräußerung , sondern zur Aufrechterhal
tung von Wirtschaft und Betrieb bestimmt sind (dauernde Bestände). Eine
derartige Bewertung widerspräche dem Zwecke des Kri egsabgabegesetzes ;
denn zur Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachs soll nur der herangezogen
werden, dessen Vermögensstand sich währ end des Krieges vermehrt hat.

Danach kommt eine Besteuerung insoweit nicht in Frage, als das
Gesamtbild der dau ernden Bestände das gleiche geblieben ist. Es wird
dah er im allgemeinen gerechtfertigt sein, bei der Bewertung von Grund
und Betriebsvermögen für dauernde Beständ e, die bereits am 31. De
zember 1913 vorh anden waren, den bei der Veranlagung des Wehrb eitrags
festg estellten Wert zugrunde zu legen und Ersntzbeschaffungen, soweit sie
das Gesamtbild nicht ändern , außer Betracht. zu lassen. Soweit die dauern
den Bestände des Grund- und Betriebsvermögens in der Zeit seit dem
1. J anuar 1914 Zugänge und Vermehrungen erfahren haben, werd en sie
in Ermangelung jeden anderen sicheren Anhalts nach den Gestehungskosten
zu bewerten sein. An der Bewertung nach den Preisen, die am Stichtage
erzielt werden konnten, wird daher nur für Gegenstände festzuhalten sein,
die nach ihrer Zweckbestimmung dem wirtschaftlichen Uml aufe zugeführt
werden sollen (Umlaufswerte, z. B. Waren und sonstige Erzeugni sse).

2) :niefe ll3orfd)rift lautet:
Für Betriebe, bei denen regelmäßige jährliche Abschlüsse stattfinden,

kann der Vermögensfeststellung der Vermögensstand am Schlusse des letz
ten Wirtschafts- oder Rechnungsjahrca zugrunde gelegt werden.



Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachse. 9

ode r des durch einen der in Nr. 1 und 4 bezeichneten Anfälle erwor 
benen Vermögensbetrages in Abzug gebracht worden ist;

3. der Betrag einer nachweislich im Veranlagungszeitraum er 
folgten Kapitalauszahlung aus einer Versicherung oder der Kapital
wer i eines im Veranlagungazeitraum erlangten R en tenanspruchs aus
eine r Versicherung nach Absetzung des bei der Ermittlung des An
fan gsvermögens festgestell ten Kapitalwertes der betreffenden Ver
sicherung ;

4. der Betrag des Vermögen s, das nachweislich im Veranlagungs 
zeitraume durch Schenkung oder durch eine sonst ige ohne en tspre 
chende Gegenleistung erh altene Zuwendung (Vermögensüber gabe) er 
worben ist, soweit es si ch um Zuwendungen im Einzelbetrage von
wenigstens 1000 Mark handelt und nicht ein gesetzlicher An spruch
auf die Zuwendung bestand ; .

5. Vermögensbeträge, di e nachweislich aus der Veräußerung aus
ländischen Grund- oder Betriebsvermögens oder sonstiger Gegenstände
herrühren, die zu Beginn d es Veranlagungszeitraums zum nichtsteuer
baren Vermögen des Abgabepflichtigen gehört haben. Das gleiche
gilt für solche zum ausländischen Grund- ode r Betriebsvermögen
gehörige Gegenstände, di e während des Veranlagungszeitraumes in
das Inland verbracht worden sind .

Als Vermögensbetrag, der aus der Veräußerung von zu Beginn
des Veranlagungszeitraumes zum nichtsteuerbaren Vermögen gehöri
gen Gegenst änden herrührt, darf h öchstens der Wert dieser Gegen
stände zu Beginn des Veranlagungszeitraumes in Abzug gebracht
werden. Diese Vorschrift findet keine Anwendung, soweit der Ver
mögensbetrag aus der Veräußerung ausländischen Grund- od er Be
triebsvermögens herrührt;

8. die von dem Abgabepflichtigen nach dem Gesetz über eine
außerordentliche Kriegsabgabe für das R echnungsjahr 1918 vom
26. Juli 1918 und nach dem Gesetz über eine außerordentliche Kriegs
abgabe für das R echnungsjahr 1919 vo m 10. September 1919 zu en t 
ri chtenden Abgabebeträge, so weit sie am Ende des Veranlagungs
zeitraumes noch geschuldet sind;

9. di e von den Abgabepflichtigen für das R echnungsjahr 1918
od er für frühere Jahre zu entrichtende Staats-, Gemeinde- , Kirchen
und Umsatzsteuer sowie die Besitzsteuer, soweit diese Steu erbeträge
am Ende des Veranlagungszeitraums noch ni cht gezahlt sind ;

10. die von d em Abgabepflichtigen für das R echnungsjahr 1919
zu ent richtenden , auf das Einkommen entfallenden Staats-, Gemeinde
und Kirchensteuern. Das gleiche gilt für die Gewerbesteuer, soweit
sie nach dem Ertrage bemessen wird.

§ 8. Dem nach § 5 festgestellten Vermögen sind hinzuzurech
nen:

1. Beträge, di e der Abgabepflichtige im Veranlagungszeitraume
zu Schen kungen oder sonstigen Vermögensübergaben (§ 6 NI'. 4) ver
wendet hat. Von der Hinzurechnung ausgenommen sind fortlaufende
Zuwendungen zum Zwecke des angemessen en Unterhalts od er der
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Ausbildung des Bedachten, Zuwendungen. die aufGrund eines gesetz
lichen Anspruchs des B edachten gemacht worden sind , Pensionen und
ähnliche Zuwendungen , di e ohne rechtliche Verpflichtung früheren
Angestellten oder Bediensteten gewährt werden, übliche Gelegenheits
geschenke, Zuwendungen zu kirchlichen, mildtätigen oder gemein.
nützigen Zwecken und, sofern ni cht di e Ab sicht der Abgabeersparung
anzunehmen ist, Zuwendungen im Werte von weni ger als 1000 Mark.

2. Beträge, di e im Veranlagungszeitraum in ausländischem Grund
ode r Betrieb sv ermögen (§ 5 d es Besitzsteuergesetzes) angelegt worden
sind .

3. Beträge, di e im Veranlagungszeitraume zum Erwerbe von
Gegenständen aus ed lem Metalle. von Edelsteinen oder Perlen. von
Kunst-, Schmuck- und Luxusgegen ständen sowie von Sammlungen
all er Art aufgewendet worden .sind, sofern der Anschaffungspreis für
den einzelnen Gegen stand 500 Mark und darüber oder für m ehrere
gleichartige oder zusammengehörige Gegenstände 1000 Mark und
darüber beträgt;

4. Beträge, di e im Veranlagungszeitraume zu sonstigen Anschaf
fungen verwendet worden sind, so weit di ese An schaffungen nicht-dem
gewöhnlichen Bedarfe des Abgabepflichtigen od er seines Haushalts
dienen. Inwieweit di e Anschaffungen dem gewöhnlichen Bedarfe des
Abgabepflichtigen dienen, ist n ach den Verhältni ssen des Abgabe.
pflichtigen arn B eginne des Veranlagungszeitraumes zu beurteilen.
Die Anrechnung findet nur stat t. so fern der An schaffungspreis für
den einzelnen Gegenstand 500 Mark oder mehr ode r für m ehrere
gleichart ige od er zusammen gehörige Gegen stände 1000 Mark oder
mehr beträgt und soweit di e für Anschaffungen dieser Art während
des Veranlagungszeitraumes aufgewendeten Beträge zusammen
10 000 Mark übersteigen;

5. Zahlungen ode r H ingaben an Zahlungs Statt, d ie der Ab gabe
pfli ehtige während des Veranlagungszeitraums auf Grund vertrag
Iieher Verpflich tung oder aus sonst igen Gründen im voraus ge leis te t
hat, sofern di e Vorausleistung nach den Gebräuchen des Handels oder
Verkehrs ers t nac h Ablauf di eses Zeitraums zu bewirken gewesen
wäre und soweit der Abgabepflichtige nicht während dieses Zeitraums
einen der Leistung entsprechenden Gegenwert erha lte n hat . Die
Hinzurechnung findet nur st at t , so fern der Betrag der Zahlung oder
der Wert der Leistung im ein zelne n Falle 1000 Mark ode r m ehr
beträgt;

6. der Betrag der nach dem Kriegssteuergesetze vom 21. Juni
1916 und dem Gesetz über Erhebung eines Zuschlags zur Kriegssteuer
vom 9. April 1917 von dem Abgabepflichtigen währen d des Veranla 
gungszeitraums gezah lten Kriegssteuer.

Außer in den F äll en des Abs. 1 NI'. 1 findet die Hinzurechnung
der im Abs, 1 NI'. 2. 3 und 4 bezeichneten B eträge nur sta t t, wenn
die erworbe nen Gegenstände arn Ende des Veranlagungszeitraums noch
im Besitze des Abgabepflichtigen sind . I st die Anlage in ausländischem
Grund- ode r Betriebsvermögen erfo lgt, so verringert si ch die Hinzu-
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"

rechnung um den Betrag eine r nachweislich einget rete ne n erhe blichen
Wertminderung.

§ 10. Grundstücke , di e der Abgabepflichtige erst nach dem
1. August 1914 erworben hat, dürfen bei F eststellung des Endvermö
gens zu keinem geringeren Wer te als dem Betrage der Gestehungs
kosten angesetzt werden. Von diesen sind die durch Verschlechterung
ents tandenen Wertminderungen abzuziehen.

§ 11. Noch nicht fälli ge Ansprüche aus während des Veranlagungs
zeitraums eingegangenen Leb en s-, Kapital- und Rentenversicherungen
sind bei Feststellung des Endvermögens mit der vollen Summe der
eingezahlten Prämien oder Kapitalbeträge anzusetzen, falls die jähr
liche Prämien zahlung den Betrag v on 1000 Mark oder die einmalige
Kapitalzahlung den Betrag von 3000 Mark übersteigt.

Als Kapitalversicherung im Sinne des Abs. 1 gilt jede Versiche
rung, auf Grund deren dem Ver sicherten unter allen Umständen eine
Kapitalauszahlung gewährleis tet ist.

§ 14. Die Abrundung des Endvermögen s auf voll e Tausende
(§ 28 Abs. 3 des B esitzsteuergesetzes) erfolgt erst n ach Ber ück
sic ht igung der Abzüge und Hinzurechnungen gemäß §§ 6 bi s 8 dieses
Gesetzes.

§ 15. Di e Ab g ab e wird nur er h obe n , w enn das Endver
m ö gen (§ 5) unt er B erücksi chti gung d er Hinzurechnungen
10000 Mark ü bers teigt .

Ab g a b e pfli cht i g i st n ur d er d en B etr a g von 5000 Mark
üb erst eigend e V ermöge n sz uw a.eh s,

§ 16. Die Kriegsabgabe beträgt für die erste n angefangenen ode r
vo llen 10000 Mark des abgabepflich ti gen Vermögenszuwachses 10v. H .,
für die nächste n angefangen en oder vollen 10000 M. 15 v. H.

10000 " 20 " "
20 000 ., 30 " "
50 000 " 40 " "
75 000 " 50" "

100 000 " 60 " ,.
100 000 " 80" "

" weiteren Be träge . . . . . . 100 " "

§ 17. Von der nach § 16 berechneten Abgabe wird der Betrag in
Abzug geb racht , den der Abgabepflichtige nach dem Kriegssteuer
gesetze vom 21. J uni 1916 und dem Geset z übe r di e E rhebung eines
Zuschlags zur K riegssteuer vom 9. April 1917 en trichtet hat.

§ 24. Die Kriegsabgabe ist zur H älfte binnen drei Monaten, zu
einem Vier te l binnen sechs Mona ten und mit dem letzten Viertel
binnen neun Mon aten nach Zustellung des Kriegsabgabebescheids
(§ 23) zu e n t richte n . Bei Zahlung in barem Gelde vor Ablauf der
festgeset zten Zahlungsfristen werden sec hs vom Hundert Zwischen
zinsen abgezogen .

Mach t der Abgabepflichtige glaubhaft , daß die Einziehung der
Abgabe zu den gesetzlichen Zahlungsfristen mit eine r besonderen
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Härt e für ihn verbunden sein würde , so kann die Abgabe durch das
Besitzsteueramt od er die Erhebungsbehörde auf längstens fünf Jahre,
durch die Oberbehörde auf längstens zehn Jahre und durch die ob erste
Landesfinanzbehörde im E invernehmen mit dem R eichsminister der
Finanzen auf längstens zwanzig Jahre in der Weise g e s tundet wer
den, daß di e Abgabeschuld in monatlichen oder jährlichen Teilbeträgen
getilgt wird. Die gestundete Abgabe ist bei Barzahlung vom Tage
der Fälligkeit ab (Abs. I) mit fünf vom Hundert zu ve rzinsen .

Di e Stundung muß bewilligt werden, wenn zu besorgen ist, daß
ohne sie die Einstellung oder eine wesentliche Einschränkung eines
Betriebs erfolgen würde. Gegen die Ablehnung eines Stundungsgesuchs
steht binnen der Frist eine s Monats di e Beschwerde an den R eichs
finanzhof offen.

Die Stundung kann von eine r angem essenen Sicherheitsleistung
abhängig gemacht werden.

Die Stundungsbewilligung wird zurückgenommen, wenn die Vor
aussetzungen hierfür weggefallen sind oder wenn eine nachträglich
verlangte Sicherheit ni cht ge leistet wird.

Di e auf Grund rechtskräftiger Entscheidung zu ers t attenden Be
träge sind mit fünf vom Hundert zu verzinsen .

§ 25. Die Entrichtung der Abgabe kann durch Hingabe von
Schuldverschrei bun g en, Schuldbuchforderungen und Schatz
anweisungen der' Kriegsanleihen des D eutschen R eichs an Zahlungs
Statt erfolgen .

Di e Annahme der Schuldverschreibungen , Schuldbuchforderungen
und Schatzanweisungen an Zahlungs St at t er folgt mit Zinsenlauf vom
I. Oktober 1919 ab zu den auf den 30. Juni 1919 festgesetzten Steuer
kursen.

Weist der Abgabepflichtige nach , daß er ode r im Falle des § 14
des Besitzsteuergesetzes vom 3. Juli 1913 seine Ehefrau die gemäß
Abs , 1 an ZahlungsStatt hingegebenen Schuldverschreibungen, Schuld
buchforderungen od er Schatzanweisungen infolge eine r Zeichnung
von Kriegsanleih e erh alten hat, so werden die fünfprozentigen Schuld
verschreibungen, Schuldbuchforderungen und Schatzanweisungen mit
Zinsen lauf vom 1. Oktober 1919 ab zum Nennwert, die viereinhalb
prozentigen Schatzanweisungen unter Zugrundelegung des gleichen
Zinsenlaufs zu eine m von dem R eichsminister der Finanzen festzu
setzenden und bekanntzumachenden Kurse an Zahlungs Statt an
genommen! ).

Die Vorschrift des Abs, 3 findet entsprechende Anwendung, wenn
der Abgabepflichtige nachweist, daß er oder im Falle des § 14 des
Besitzsteuergesetzes seine Ehefrau die gemäß Abs. 1 an Zahlungs Statt
hingegebenen Schuldversch reibungen, Schuldbuchforderungen oder
Schatzanweisungen aus dem Nachlaß eines Verstorben en von Todes
wegen erworben od er von eine r offenen Handelsgesell schaft, Korn -

I ) mild) § 27 ber 2Iu6fu~rung(\beflitnmungcn werben bie 41
/ 2 % 6dJll~:

llnrocifungcn her 6., 7., 8. unb 9. ~rieg611nlci~e 3um lJ1ennltleTt, biejenigen
bcr 4. unb 5. ~Ticg(\llnlei~e 3u 96,50 angenommen.
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manditgesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Ge
nossenschaft als deren Gesellschafter oder Genosse empfangen und der
Erblasser, die Gesellschaft oder Genossenschaft diese Schuldverschrei
bungen, Schuldbuchforderungen oder Schatzanweisungen infolge einer
Zeichnung von Kriegsanleihe erhalten hat od er die Zeichnung für eine
Erbengemeinschaft erfolgt ist, an der der Abgabepflichtige beteiligt
war.

Die Vorschrift des Abs. 4 findet entsprechende Anwendung, wenn
der Abgabepflichtige von einer Genossenschaft als deren Mitglied di e
Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen oder Schatzanwei
sungen käuflich erworben hat, sofern der dafür entrichtete Erwerbs
preis nicht den Betrag des arn 1. Oktober 1919 vorhandenen Gut
habens des Abgabepflichtigen (Genosse) überstiegen und die Genossen
schaft die Schuldvers chreibungen , Schuldbuchforderungen oder
Schatzanweisungen infolgo einer Zeichnung erworben hat '),

1) mei .p in 9a 0 e '0 0n .\tr i e96an Ie i ~ e 5u m IJI e n n mer t ijl eine
ffiei~e con ~otmalitllten 5U etftillen. :Die lDid)tigjlen jinb in [clgenben \l)ata;
gtap~en ber 2lU6fti~ tung60ejlimmungen angegeben:

§ 28. (1) Der Nachweis der Zeichnung wird bei Schuldverschreibungen
und Schatzanweisungen durch Vorlegung einer von der Zeichnungs- (Ver
mittlungs-) ste lle auszustellenden Bescheinigung erbracht. Aus der Beschei
nigung müssen sich die Nummern der gezeichneten Stücke ergeben.

(2) Bei Schuldbuchforderung en wird der Nachweis der Zeichnung
durch die von der Reichsschuldenverwaltung zu treffende Feststellung, daß
die Forderung unmittelbar infolge einer Schuldbuchzeichnung in das Schuld
buch eingetragen worden ist, erbracht.

(3) Kann der Abgabeschuldner eine Bescheinigung der Zeichnungs
(Vermittlungs -) st elle über die erfolgte Zeichnung von Schuldverschreibungen
oder Schatzanweisungen nicht vorlegen, oder kann die Reichsschuldenver
waltung die Feststellung gemäß Abs. 2 nicht treffen, so kann der Abgabe
schuldner bei dem Finanz amt die Ausstellung einer Bescheinigung über
die Zeichnung beantragen. Der Antrag muß die Erklärung enthalten,
warum der Abgabeschuldner zur Vorlegung einer Bescheinigung der Zeich
nungsstelle nicht imstande ist.

§ 31. (1) Die Bescheinigung nach § 28 ist auch dann auszustellen,
wenn ein Abgabepflichtiger Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderun
gen und Schatzanweisungen, die er infolge einer Zeichnung erhalten hat,
in and ere Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen oder Schatz
anweisungen, gegebenenfalls in solche mit anderem Nennwert oder mit
anderem Zinstermin umgetauscht hat. In diesem Falle hat die Bescheini 
gung sowohl die Nummern der gezeichnet en Schuldverschreibungen, Schuld
buchforderungen oder Schatzanweisungen als auch die Nummern der für
sie eingetauschten Kriegsanleihen zu enthalten.

(2) Das gleiche gilt, wenn ein Abgabepflichtiger einer Reichsbehörde
Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen oder Schatzanweisungen,
die er infolge einer Zeichnung erhalten hat, in Zahlung gegeben hat, und
von dieser, da er zuvi el gezahlt hat, Ersatzstücke geliefert erhalten hat.

§ 32. (1) Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen und Schatz
anweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs können nur insoweit
in Zahlung gegeben werden, als der Annahmewert den Betrag der geschul
deten Kriegsabgabe vom Vermögenszuwaehse nicht übersteigt. Eine bare
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§ 32. Auf Antrag können zur V erm eid u n g b e so nderer H är 
ten einzelne außerordentliche Vermögensanfäll e von der Abgabe
b efreit od er eine anderweite Berechnung d es Vermögenszuwachses

Herauszahlung auf hingegebene Stücke ode(Buchforderungen der Kriegs.
anleihen findet nicht stat t .

(2) In dem Annahmewerte der Schuldverschreibungen, Sch uldbuch.
forderungen und Schatzanweisungen der Kriegsanleihen des Deutschen
Reichs ist die vom Tage der Fälligkeit der Abgabe ents tehende Zins.
pflicht (§ 24 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes) berücksichtigt. Der Abga be.
schuldner hat daher nur den nicht durch Hingabe von Schuldver 
schreibungen, Schuldbu chforderungen und Schatzanweisungen der Kriegs
anleihen des Deutschen R eichs beglichenen Rest betrag vom Tage der
Fälligkeit der Abgabc ab (§ 24 Abs. 1 des Gesetzes) mit fünf vom
Hundert zu verzinsen.

§ 33. (1) Wer bei Entrichtung der Kriegsabgabe vom Vermögenszu
wachse Schuldverschreibungen oder Schatzanweisungen der Kriegsanleihen
des Deutschen Reichs hingeben will, hat die St ücke nebst den dazugehörigen
Zinsscheinen und Zinserneuerun gsscheinen einer der vom Reichsminister
der Finanzen öffentlich bekanntzumachenden Annahmestellen mit einem
Antrag einzureichen.

(2) Wer zur Entrichtung der Kriegsabgabe vom Vermögenszuwachse
Schuldbuchforderungen der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs verwen
den will, hat bei der Reichsschuldenverwaltung (Schuldbuchangelegenheit)
in Berlin SW 68, Oranienstraße 92/94, einen Antrag auf Ubertragung seiner
Schuldbuchforderung oder eines ents prechenden auf volle hundert Mark
lautenden Teiles auf das Konto der Reichskasse für Kriegsabgabe zu stellen.
Der Antrag ist von dem Antragsteller zu unterschreiben. Von einer Beglau 
bigung der Unterschrift wird die Reichsschuldenverwaltung in der Regel
a bsehen. Der Antrag wird nur berücksichtigt, sofern sich auf dem Konto des
Antragste llers keine Beschränkun g zugunsten Dri tter, wie Zinsgenußrecht e,
Pfandrechte usw., befindet .

(3) Vordrucke zu den Anträgen (Abs. 1 und 2) werden den Steuer 
pflichtigen kostenfrei verabfolgt.

(4) Die Ubertragung der Reichsschuldbuchforderungen auf das Konto
der Reichskasse erfolgt gebührenfrei.

(5) Wer bei Entrichtung der Kriegsabgabe vom Vermögenszuwach se
Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen oder Schatzanweisungen
der Kriegsanleihen des Deutschen Reichs zu dem im § 27 bezeichneten
Werte hingeben will, hat dem bei der Annahm estelle oder der Reichs
schuldenverwaltung (Abs, 1 und 2) einzureichenden Ant rage die nach den
§§ 28 bis 30 erforderlichen Bescheinigungen beizufügen.

§ 34. (1) Die Annahmestellen für Wertpapiere (§§33 Abs. 1) berechnen
den Annahmewert der ihnen üb ergebenen Stücke, die Reichsschulden
verwaltung (§ 33 Abs. 2) den Annahmewert der auf das Konto der Reichs
kasse übertragenen Schuldbuchforderungen und ste llen den Antragstellern
(Einlieferern von Stücken) Bescheinigungen über den Gesamtannahmewert
der eingelieferten St ücke oder übert ragenen Schuldbuchforderungen aus.

(2) Diese Bescheinigungen sind von dem Abgab epflichtigen der Hebe
st elle zu übergeben, von dieser zu dem darin angegebenen Gesamtannahme
wert auf die zu entrichtende Kriegsabgabe in Zahlung zu nehmen und
bei den Einnahm eablieferungen als Belege üb er Zahlungen für Rechnung
der Reichshauptkasse aufzurechn en.
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be willig t werden. über di e Anträge en tscheide t di e oberste Landes
fin anzbe hö rde im Einvernehmen mit dem R eichsminister der F inan
zen . Bei Meinungsverschiedenheiten en tscheide t der R ei chsrat.

Gesetz über Steuernachsicht.
Vom 3. Januar 1920 (RGBl. S.45).

§ 1. Falls Vermögen ode r E inkommen ni cht angegebe n worden
ist, das zu eine r öffen t liche n Abgabe hä t te veranlagt werden m ü ssen,
bleib t der Steuerpflichtige und sein E rbe von de r Straf e und v on der
Verpflichtung zur N a chzahl u n g der Abgabe für d ie Zeit vor dem
1. April 1915 f re i , wenn er sein Vermögen und sei n Einko m me n
spätestens bis zum Ablauf einer F r ist, die der R eichsmin ister der
Finanzen oder d ie von ihm bestimmte Stelle in öffen t licher Aufforde 
rung gesetzt hat."), ri chtig angib t .

Die Befreiung tritt nich t ein für Vermögen oder E inkommen,
bezüglich dessen die Steuerbehörde b ereits ein Verfahren gegen den
Steue rpflich t igen ode r seinen E rben erö ffne t hat.

§ 2. F ür di e Kri eg s abgab e vom V ermö g enszuw a ch s e wird
das Anfangsvermögen, das der Veranlagung zug run de zu legen is t ,
beri chtigt, wenn d er Steuerpflichtige n achweist, d aß V erm ö g en ,
welch e s e r o de r s e i n E r b lasser b ereit s a m 31. D ez ember
1913 gehab t h a t, b ei d er V eranlagu n g zum W ehrbeitrage
n i cht b erücksi ch ti g t worden is t . Von dem nicht ber ücksich
tigte n Vermögen wird der zehnfache Betrag des zu wen ig veranlagten
Wehrbeitrags erhoben . Hierüber ist ein schrift licher Steuerbescheid
zu erte ilen.

§ 3. Vermögen, das n a ch dem Inkrafttreten der R eichsabgaben
ordnung 2) bei d er Veranlagung zur Kriegsabgabe vom Vermögens 
zuwachs oder zum R eichsnotopfer vo rsät zlich verschwiegen wird,
v e rfäll t zugunsten des Reichs .

Gesetz über eine außerordentliche Kriegsabgabe
rür das Rechnungsjahr 1919.

Vom 10. September 1919 (RGEl. S. 1567).3)
§ 1. Die Einzelpersonen haben für das R echnungsjahr 1919 zu 

gunsten de s R eichs eine außerordentliche Kri egsabgab e vom Mehr
einko m me n zu en t richten.

§ 2. Abgabepflicht i g sin d alle natürlichen P ersonen, d ie bei
eine r nach § 8 maßgebenden Jahresveranlagung zur Landeseinkommen
ste uer veranlagt worden oder zu veranlagen sind.

§ 3. M ehreinkommen (§ 1) ist der Unterschied zw ischen dem
Friedenseinkommen (§§ 4 bi s 7, 10 bi s 11) und dem Kriegseinkommen
(§§ 8 bis 11).

1) :Diele ~tij1 lief Inut met ecm 24. ~ebtunt 1920 (ffi@mr. 6. 279) bill
15. 2lptil 1920.

2) 23. 1)e3ember 1919.
3) 2lullfu~runB6bej1immungen bll3U ecm 25.lJ1ollember 1919(ffisml. 6. 1393).
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Der Unterschiedsbetrag wird auf volle Tausende nach unten ab.
gerundet.

Abgabepflichtig ist, sofern das Kriegseinkommen nicht mehr
als 30000 Mark beträgt, nur d er den Betrag von 3000 Mar k
ü b e r s te i g e n d e Teil des Mehreinkommens.

§ 4. Als Friedenseinkommen gilt das steuerpflichtige Jahresein
kommen, mit dem der Abgabepflichtige bei der letzten allgemeinen
landcsgesetzlichen Jahresveranlagung auf Grund der Einkommens
verhältrusse, wie sie vor Ausbruch des Krieges bestanden, zur Ein.
kommeristeuer veranlagt worden ist.

Auf Antrag des Abgabepflichtigen ist das durchschnittliche E in
kommen, das sich aus der nach Abs. 1 und 2 maßgebenden Jahres
veranlagung und den zwei ihr vorangegangenen Jahresveranlagungen
ergibt, als Friedenseinkommen festzusetzen. Der Antrag kann bis
zum Ablauf der mit der Zustellung des Steuerbescheids eröffneten
Rechtsmittelfrist gestellt werden.

§ 7. Als Friedenseinkommen wird ein Betrag von 10000 Mark
angenomme n , wenn das veranlagte Einkommen vor dem Kriege
(§§ 4, 5) einschließlich der H inzurechnung (§ 6) niedriger ist .

§ 8. Als Kriegseinkommen gilt das steuerpflichtige Jahresein
kommen , mit dem der Abgabepflichtige bei der Jahresveranlagung
fü r das R echnungsjahr 1919 zur Landeseinkommensteuer veranlagt
worden ist oder veranlagt wird.

§ 10. Wenn eine rechtskräftige F eststellung des steuerpflichtigen
Einkommens nicht stattfindet, so gilt als festgestellt das niedrigste
Einkommen der Steuerstufe. in .welcher der Steuerpflichtige zur Ein
kommensteuer en dgül t ig veranlagt ist.

§ 12. Die Abgabe beträgt für die ersten 10 000 Mark des abgabe-
pflichtigen Mehreinkommens . . . . . . . . . . . 5 v. H.
für di e nächsten angefangenen oder voll en 10000 M. 10" "

30 000 " 20" "
50 000 " 30" "

100000 " 40" "
100000 " 50 "
100 000 " 60" "

" weiteren Beträge . . . . . . 70" "
§ 31. Di e Abgabe ist binnen drei Monaten nach Zustellung d es

Kriegssteu erbescheids zu en t r ichte n .
Die auf Grund rechtskräftiger Entscheidung zu ersta t tende n Be·

träge sind mit fünf vom Hundert zu verzinsen.
§ 32. Die Entrichtung der Abgabe kann durch Hingabe von

Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen oder Schatzanwei
sungen der Kriegsanleihen des Deutschen R eichs an Zahlungs Statt
erf olgen 1 ) .

1) :pie rceiteren Illbla~e roie bei § 25 be6 @ele~e6 ilbet eine Sttieg6abgabe
ecm \!3etmogen63ultlad)le (I. ®eite 12). Illud) bie %16fil~tung6be~immungen
belagen 3u biejem Sf)unft gennu baG gleid)e, roie bei (e~tetem @eie~e.
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§ 35. Auf Antrag kann zur Vermeid ung beso nderer Härte n
eine von den Vorschriften dieses Gesetzes abweichende Berechnung
desMehreinkommens und Mehrgewinns unter billiger Berücksichtigung
der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse eines Abgabepflich
tigen genehmigt werden. Es kann insbesondere zugelassen werden,
daß der Ermittlung des Friedenseinkommens oder Friedensgewinns
das Ergebnis anderer Jahre zugrunde gelegt wird.

Gesetz über das ReicbsnotopCer.
Vom 31. Dezember 1919 (RGBl. S.2189).I)

§ 1. Der äußersten Not des Reichs opfert der Besitz durch eine
nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu bemessende große Abgabe'
vom Vermögen (Reichsno to p f e r),

§ 5. Abgabefrei sind:
7. Handelskammern, Gewerbekammern, Handwerkskammern,

Landwirtschaftskammern und ähnliche öffentlich-rechtliche
Berufsvertretungen sowie wirtschaftliche Verbände ohne
öffentlich-rechtlichen Charakter, deren Zweck nicht auf
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet
ist.

§ 6. Als Vermögen im Sinne des Gesetzes (steuerbaresVermögen)
gilt, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, das gesamte bewegliche
und unbewegliche Vermögen nach Abzug der Schulden. Es umfaßt:

1. Grundstücke einschließlich des Zubehörs (Grundvermögen);
2. das dem Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft, des Berg

baues oder eines Gewerbes dienende Vermögen (Betriebsver
mögen);

3. das gesamte sonstige Vermögen, das nicht Grund- oder Be
triebsvermögen ist (Kapitalvermögen).

§ 7. Den Grundstücken (§ 6 Nr. 1) stehen gleich Berechtigun
g e n , auf welche die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes über
Grundstücke Anwendung finden.

§ 8. Zum Betriebsvermögen (§ 6 NI'. 2) gehören alle dem
Unternehmen gewidmeten Gegenstände.

Als Betriebsvermögen gelten auch aus dem Betriebe herrührende
und andere Vorräte, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind.

§ 9. Als Kapitalvermögen (§ 6 NI'. 3) kommen insbesondere, so
weit die einzelnen Vennögensgegenstände nicht unter § 6 NI'. I, § 7
oder § 6 NI'. 2, § 8 fallen, in Betracht:

1. selbständige Rechte und Gerechtigkeiten;
2. verzinsliche und unverzinsliche Kapitalforderungen jeder Art ;
3. Aktien oder Anteilscheine, Kuxe, Geschäftsguthaben bei Ge

nossenschaften, Geschäftsanteile und andere Gesellschafts
einlagen;

1) \1lu6fu~tUng6bej1immungen ba3u ecm 16. lJRai 1920 (ffisml. \5. 601).

Ur ban, Reichssteuergesetze . 2
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4. bares Geld deutsch er Währung, fr emde Geldsorten, Banknoten
und Kessenschein e sowie Gold und Silber in Barren ;

5. der Kapitalwert der R echte auf Renten und andere wieder.
kehrende Nutzungen und L eistungen, di e dem Berechtigten
auf seine Leben szei t oder auf die Lebenszeit eines anderen ,
auf unbestimmte Zeit oder auf di e Dauer von mindestens
zehn Jahren entweder vertragsmäßig als Gegenleistung für
die Hingabe von Vermögenswer ten oder aus letztwilli gen Ver.
fügungen , Sch enkungen od er Familien stiftungen oder vermöge
hausgesetzlich er Bestimmungen zustehen ;

6. noch nicht fälli ge Ansprüche aus Lebens- und Kapitalver
sicherungen ode r R entenversicherungen . aus denen der B e
rechtigte no ch nicht in den R entenbezug einget reten ist.

§ 10. Die Vorschrift im § 9 NI'. 5 gilt ni cht:
1. für Ansprüche an Witwen-, Waisen- und Pensionskas sen ;
2. für Ansprüche aus einer Kranken- oder Unfallversicherung,

der Reichsversicherung od er der gesetzlichen V ersicherung
der Angest ellten;

3. für R enten und ähnliche Bezüge, di e m it R üc ks ich t auf ein
früheres Arbeits- oder Di enstverhältnis gewä hrt werden.

§ 11. Al s steue r bares Vermögen gel ten ni cht:
1. Hausra t und andere nicht unter § 9 fall ende bewegliche k ör

perliche Gegenstände, so fern sie nicht al s Zubehör eines Grund.
stücks (§ 6 NI'. 1, § 7) oder al s Bestandteil ein es Betriebs.
vennögens (§ 6 NI'. 2, § 8) anzusehen sind .

§ 15. Von dem Vermögen sind abzuzi ehen:

1. di e dingli chen und persön liche n Schulden;
5. di e von dem Abgabepflich tigen nach dem Gesetz über eine

außerordentlich e Kriegsabgabe für das R echnungsjahr 1918
vom 26. Juli 1918 od er na ch dem Gesetz über eine außerordent
liehe Kriegsabgabe für das R echnungsjahr 1919 vo m 10. Sep
tember 1919 oder nach d em Gesetz über eine Kriegsabgabe vom
Vermögen szuwachse vom 10. September 1919 zu en t r ich tenden
Abgabebeträge. soweit s ie am Stichtag (§ 22 Abs. 1) noch nicht
gezahlt sind;

5a. I ) die Besitzsteuer , die von dem Abgabepflichtigen nach den
Vorschriften d es B esitzsteuergesetzes vom 3. Juli 1913 für
den in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis zum 31. D ezember
1919 entstandenen Vermögenszuwachs zu en t richten is t; .,

6. die von dem Abgabepflichtigen für das R echnungsjahr 1919
oder frühere Jahre zu en t rich tenden staatlichen, kommunalen
und kirchlichen Steuern und Abgaben, soweit sie am Stichtag
noch nicht gezahlt sind ;

7. die zur Bestreitung der laufenden Ausgaben ni cht geschäf't
licher od er beruflicher Art für drei Monate er forder lichen

1) @ingefUgt bur«J 0cfc~ ncm 30. 2!pril 1920 (ffi(5jIBI. 6. 875).
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Beträge an Geld, Bank- od er sonst igen Guthaben, soweit sie
aus den laufenden Jahreseinkünften stammen;

8. bei den Abgabepflichtigen mit einem steuerbaren Vermögen
von nicht m ehr al s 150 000 Mark, die kein en Anspruch auf
Pension oder Hinterblieben enfürsorge haben: a, im Alter
von 45 bis 60 J ahren ein Viertel, b. im Alter über 60 Jahre
ein Drittel des steuerb aren Vermögen s bis zu 50000 Mark.

Für das überschieß ende Vermögen bis zu weiter en 50000 Mark
ist zu a ein Fünftel, zu b ein Viertel abzuzieh en .

Diese Vergünstigung tritt ni cht ein, fall s gem äß § 27 Ab s. 1 d ie
ganze Abgabe zinslos gestundet wird.

Nich t abzugsfähig sind :
1. Schulden, di e zur B estreitung der laufenden Haushaltungs

kosten eingegangen sin d (Haushaltungsschulden) ;
2. Schulden und Lasten, die in wirtschaftlicher Bezi ehung zu nicht

abgabepflichtigen Vermögensteilen ste hen .
§ 18. Für die Bewertung d er Grundstück e gilt der § 152

der R eichsabgabenordnung-) mit der Maßgabe, daß als Ertragswert
nicht das Fünfundzwanzigfache, sonde rn das Zwanzigfache des R ein
ert rags gi lt .

Veräußer t der Abgabepflich tige ein nach dem Ertragswert ver
anlagtes Grundst ück vor dem 1. Januar 1930 und ist d er Verkaufspreis
um ein Viertel h öher al s der bei der Veranlagung der Vermögensabgabe
angenommene Steuerwert, so ist der Abgabepflichtige für das Grund
stück neu zu veranlagen. D er N euveranlagung ist als W ert des Grund
stü cks der Verkaufspreis abzüglich der nach dem 31. D ezember 1919
gemachten besonderen Aufwendungen zu grunde zu legen, jedo ch nicht
über den gemeinen W ert am 31. Dezember 1919 hinaus.

§ 19. Das B etriebsvermö g en wird nach Abzug der Betriebs
schulden bei den nicht unter § 25 fall enden Abgabepflichtigens) nur mit
80 vom Hundert seines W ertes an gesetzt.

§ 20 a .3 ) D eutsche Gold- und Silbermünzen sind mit dem Metall
wert zu bewerten.

§ 21. Noch nicht fällige Ansprüche aus nach dem 31. Juli 1914
eingegangen en Lebens-, Kapital. und R entenversicherungen sind bei
Feststellung des Vermögen s mit der vollen Summe der eingezahlten
Prärien oder Kapitalbeträge anzusetzen, fall s die jährliche Prämien
zahlung den Betrag v on 3000 Mark übersteigt.

Erfolgt di e Auseahlung v ertragsmäßig in Kriegsanleihe, so ist
die Einzahlung zu berechnen nach dem Steuer kurse d er Kriegsanleihe
vom 31. Dezember 1919.

Als Kapitalversicherung im Sinne des Ab s. 1 gilt jede Versicherung
auf Grund deren dem Versicher ten unter a llen Umständen eine Ka
pitalauszahlung gewährleistet ist.

1) 6 . 6eite 4.
2) Unter § 25 fallen juri~ifd)e \perfonen.
3) @ingefitgt burd) @efe~ ncm 30. IlCpril 1920 (ffi@lBl. 6 . 875).
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§ 22. Für die persönliche und sachliche Steuerpflicht sowie für
die Ermittlung des Vermögenswertes ist der 31. Dezember 1919 als
Stichtag maßgebend. Die §§ 147, 151 der Reichssbgabenordnung
finden keine Anwendung.

Für Betriebe, bei denen regelmäßige jährliche Abschlüsse statt
finden, kann der Vermögensstand am Schlusse desjenigen Wirtschafte
od er R echnungsjahres zugrunde gelegt werden, dessen Ende in die
Zeit zwischen 1. April 1919 und 31. März 1920 fällt. Di e zwischen dem
Schlusse di eses Wirtschafts- oder R echnungsjahres und dem gesetz
lichen Stichtag eingetretenen Verschiebungen zwischen dem im Betrieb
angelegten Vermögen und dem sonstigen Vermögen des Abgabepflich
tigen sind zu berücksichtigen.

Bei der Veranlagung der Vermögensabgabe wird das Vermögen
des Abgabepflichtigen nach Vornahme der Abzüge und Hinzurech
nungen auf volle Tausende nach unten abgerundet,

§ 23. Abgabepflichtig ist nur der den Betrag von 5000 Mark
übersteigende Teil des Vermögens. Soweit das Vermögen von Ehe
gatten zusammenzurechnen ist (§ 16), e rmä ßigt sich das abgabe
pflichtige Vermögen um wei tere 5000 Mark. Das abgabepflichti ge
Vermögen ermä ßige sich weiter um di e nach § 26 Abs. 1 freizustell en
den Beträge.

§ 24. Di e Abgab e beträgt, unbeschadet der Vorschrift im § 25,
für di e ersten angefangenen oder vollen 50 000 Mark des abgabepf'lich-
tigen Vermögens . . . . , . . . . . . . . . . , 10 v. H .
für di e nächsten angefangenen od er vollen 50 000 M. 12.. "

100000 .. 15" ..
200 000 .. 20" ..
200000 25 "
200 000 .. 30 " "
200000 .. 35 ....
500 000 .. 40" "
500000 .. 45 " ,.

.. 1 000 000 .. 50 " "

.. 2 000 000 55" "

.. 2 000 000 .. 60.. ..
.. weiteren Beträge . . . . . . . 65.. ..

§ 26. Hat der Abgabepflichtige od er haben im Falle der Zusam
menrechnung des Vermögens d er Ehegatten (§ 16) beide Ehegatten
insgesamt zwei od er m ehr Ki nder, so wird außer der im § 23 Abs. 1
Satz 1 vorgeschriebenen Abgabefreiheit für das zweite und jed es wei
t ere Kind ein Betrag von je 5000 Mark von der Abgabe freigestellt.

Zugleich wird von dem der Zahl d er Kinder entspreche nden Viel
fachen von 50000 Mark d es abgabepflichtigen Vermögen s die Ab
gabe nur in Höhe von 10 vom Hundert er hoben . Von dem R este des
abgabepflichtigen Vermögens wird di e Abgabe nach dem Hundert
sat z erhobe n, der sich nach § 24 für das gesamte abgabepflichtige
Vermögen (§ 23) ergibt.
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Ist eins der Kinder bereits unter Hinterlassung von Abkömmlingen
gestorben, so zählt das verstorbene Kind mit.

§ 27. Einem Abgabepflichtigen, dessen steuerbares Vermögen
nicht über 100 000 Mark und dessen Jahreseinkommen nicht über
5000 Mark beträgt, ist die Abgabe auf Antrag ganz oder teilweise
zinslos zu stunden, falls er ohne Gefährdung des Lebensunterhalts
zur Entrichtung der Abgabe nicht imstande ist. Im übrigen kann
einem Abgabepflichtigen die Abgabe ganz oder teilweise zinslos ge
stundet werden, falls sich bei billiger Berücksichtigung seiner wirt
schaftlichen Verhältnisse die Einziehung und Verzinsung als eine
besondere Härte erweist. über den Stundungsanspruch wird im
Beschwerdeverfahren entschieden.

Die zinslose Stundung kann im Falle des nachgewiesenen Bedürf
nisses auch nach dem Tode des Abgabepflichtigen bis zum Ableben
des überlebenden Ehegatten ganz oder zum Teil fortgewährt werden.

Die Stundung kann aufgehoben oder nach Art, Umfang und
Dauer verändert werden, wenn und soweit nachträglich in den Ver
hältnissen des Abgabepflichtigen eine Änderung eintritt oder wenn
sich bei der Nachprüfung ein Fehler ergibt, dessen Berichtigung eine
veränderte Stellungnahme rechtfertigt.

In den Fällen des Abs. 1 kann die Abgabe ganz oder teilweise
erlassen werden, soweit sie auf den Kapitalwert von Renten entfällt.

§ 28. Jeder Abgabepflichtige hat eine Steuererklärung abzugeben,
die natürlichen Personen jedoch nur dann, wenn das steuerbare Ver
mögen am Stichtag 5000 Mark oder darüber betrug").

§ 30. Die Vermögensabgabe ist vom 1. Januar 1920 ab mit 5 vom
Hundert zu verzi nsen.

§ 31. Soweit der Abgabepflichtige nicht die ganze Abgabe in
einem Betrag entrichtet, ist der durch 500 Mark nicht teilbare Betrag
der Abgabe bis zum 1. Oktober 1920 oder, falls der Veranlagungs
bescheid erst nach dem 1. September 1920 zugestellt wird, binnen

'einem Monat nach der Zustellung zu zahlen. Im 'übrigen ist die
Vermögensabgabe einschließlich der nach § 30 zu entrichtenden Zin
Ren durch eine jährliche Tilgungsrente in Höhe von 61/ 2 vom Hun
dert der Abgabe zu zahlen.

Die Rentenbeträge sind je nachWahl des Abgabepflichtigen viertel
jährlich, halbjährlich oder jährlich zu entrichten. Dererste Rentenbetrag
ist zusammen mit dem im Satz 1 bezeichneten Teilbetrage zu zahlen.

§ 33. Auf Antrag des Abgabepflichtigen ist für den Teil der Ab
gabe, der auf den Grundbesitz nach, Abzug der den Grundbesitz

1) ~iet3u &efagen bie 2(u6fit~tung6&etlimmungen in § 3:
. "\ls Frist für die Abgabe der Steuererklärung (§28 Abs.I des Gesetzes )wird

die Zelt vom 28. Juni bis 28. August 1920 bestimmt. Die Landesfinanzämter
können für ihren Bezirk mit Zustimmung des Reichsministers der Finanzen
die Frist allgemein verlängern, soweit besondereVerhältnisse ihre Innehaltung
unmöglich machen. Im einzelnen Falle kann das Finanzamt auf besonders
begründeten Antrag ausnahmsweise eine Verlängerung der Frist bewilligen.

@in @rl. eem 11. \!tugutl ~erlAngett bie 5'ritl &i6 30. ~el'tembet.
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betreffenden dingli chen Schulden und Lasten en tfä llt , eine jährliche
Tilgungsrente in Höhe von 5,5 vom Hundert der Abgabe als öffen tli che
Last in das Grundbuch ein zut ragen (R eichsnotzins). Um d en Betrag
des Kapitalwerte s d es R eichsnotzinses mindert sich di eAbgabe.

Für die B er echnung und d ie Entrichtung der Tilgungsren te sind
die Vorschriften im § 31 sinn gem ä ß anzuwenden.

D ie Ein t ragung d es R eichsnotzinses sowie Ab änderungen un d
Lös chungen erfolgen kosten -, sternpel- und gebührenfrei.

§ 41. Der Ab gabepflichtige ist berechtigt, Vorauszahlungen
auf d ie noch ni cht veranlagte Abgabe zu leisten 1). Von dem im voraus
bezahlten Betrage sind 6 vom Hundert Jahreszinsen vom Tage der E in.
zahlu ng bi s zum 1. Januar 1920 zugunsten des Abgabepfli chtigen zu b e 
rechnen. Die Zin sb eträge werden auf volle Mark nach unten abgerundet.

Die Vorauszahlungen müssen durch 100 Mark teilbar sein.
F ür di e bis zum 30. Juni 1920 in bar gezahlten Beträg e werden

8 vom Hundert, für die in der Zeit vom 1. Juli bi s 31. Dezember 1920
bar ge zahlte n Beträge 4 vom Hundert als Vergütung gewährt.

D er vor d em 1. Januar 1920 auf die Ab gabe vorausgezahlte Betrag
tritt dem auf den 31. D ezember 1919 festgestellten Vermögen hinzu.

§ 43. Nachweisli ch se lbs tgezei chne te S chuld v erschre i bungen .
Schuldbuchforderungen und Schatzanweisungen der Kriegsanleih en
des Deu tschen R eichs werden b is zum 31. D ezember 1920, und zwar
die fünfprozentigen Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen
und Schatzanweisungen mit Zinsenlauf vom 1. Januar 1920 zum
Nennwert, di e vi ereinhalbprozentigen Schatzanweisungen unter Zu·
grundelegung des gleichen Zinsenlaufs zu einem vom R eichsminister
der Finanzen festzusetzenden und bekannt zu machenden Kurse an
Zahlungs Stat t angenom men a),

Als selbs tgezeichnet gelten die Schuldverschreibungen, Schuld
buchforderungen und Schatzanweisungen , d ie der Abgabepfli ehtige
od er im Falle des § 16 seine Ehefrau infolge einer Zeichnung von
Kriegsanleihe fü r sic h ode r für den Bedach ten (§ 13) erworben hat
oder d ie der Abgabepflichtige oder seine Ehefrau aus dem Nachla ß
eines Verstorbenen von Todes wegen erworben oder von einer offenen
Handelsgesellsch aft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft mit be 
schränkter Haftung, Ge nossenschaft oder von einem Syndikat a ls
deren Gese llschafter, Gen osse oder Mitglied empfangen und der E rb 
lass er, di e Gesellschaft, Gen ossen schaft ode r das Syndikat diese Schuld 
versch reibungen, Schuldbuchforderungen od er Schatzanweisungen in 
folge einer Zeichnung von Kriegsanleih e er worben hat oder d ie Zeich
nung fü r eine Erbengemeinschaft er folgt ist, an de r der Abgabepflich 
tige oder dessen Ehegatte beteiligt war.

1) ~aut lJJlin.:ctd. ecm 12. l2l~ril 1920 [inb bie ffieid)6banfanj'talten unb
bie staffen bee l5inan~amter oom 5. l2(~ril 1920 ab mit ber I2(nna~me ber
!Borau6~a~lungen beauftragt.

2) Wad) § 34 bee l2lu6fitf)rung6bejlimmungen merben bie 41
/ 2% 6d)a~ :

anmeijungen ber 6., 7., 8. unb 9. jtrieg6anlei~e 3um 92ennroert, biejenigen
ber 4. unb 5. strieg6anleif)e 311 96,50 angenommen.
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Die Vorschrift des Abs, 2 findet entsprechende Anwendung, wenn
der Abgabepflichtige von einer Genossenschaft, deren Mitglied er
mindestens seit dem 1. Juli 1919 ist, die Schuldverschreibungen,
Schuldbuchforderungen oder Schatzanweisungen käuflich erworben
hat, sofern der dafür entrichtete Erwerbspreis nicht den Betrag des
am 31. Dezember 1919 vorhandenen Guthabens des Abgabepflich
tigen (Genossen) überstiegen und die Genossenschaft die Schuld
verschreibungen, Schuldbuchforderungen oder Schatzanweisungen
infolge einer Zeichnung erworben hat ').

Andere Schuldverschreibungen, Schuldbuchforderungen und
Schatzanweisungen des Deutschen Reichs werden bis zum 31. Dezem
ber 1920 unter Zugrundelegung eines Zinsenlaufs vom 1. Januar 1920
ab zum festgestellten Steuerkurse an Zahlungs Statt angenommen.

§ 56. Im Falle einer zu hohen oder zu niedrigen Veranlagung zur
Vermögensabgabe können innerhalb dreier Jahre Berichtigungen
und Ne uv era n l a g u n g e n erfolgen, und zwar auch ohne daß neue
Tatsachen oder Beweismittel, die eine Neuveranlagung rechtfertigen,
ermittelt werden.

§ 57. Auf Antrag des Abgabepflichtigen ist die Vermögensabgabo
nach dem auf den 31. Dezember 1920, 1921 oder 1922 neu festzustel
lenden Vermögen zu bemessen, wenn er nachweist, daß sein Vermögen
sich gegenüber dem Stande vom 31. Dezember 1919 infolge entgelt
licher Ver äußerung von Vermögensteilen oder infolge Verlustes oder
Entwertung von Vermögensteilen oder infolge außergewöhnlicher Un
glücksfälle um mehr als den fünften Teil vermindert hat.

Gesetz fiber die Veranlagung der Besitzsteuer
zum 31. Dezember 1919.

Vom 30. April 1920 (RGBl. S.875).2)
§ 1. Von dem nach den Vorschriften des Besitzsteuergesetzes

vom 3. Juli 1913 auf den 31. Dezember 1919 festgestellten steuer
pflichtigen Vermögenszuwachse sind a b z uz i e h e n"):

1) :Die nad) ben ~u6fil~tul\g6beflimmungen (§§33 bi643) bei j)ingabe IlOIt
.ltr i e9 6an l e i ~ e j um 91 e n n l1) e r t jU beacl)tenben ß'otmalitatell entfptecl)elt
genau benen bei ber .ltrieg6abgabe ocm metmogenGjullJad)fe (I. 15eite 13).

2) :Die molljug6anllJeifung baju eem 15. 3uni 1920 (ffi~~l. 15. 935)
beflimmt in § 2:

Als Frist für die Abgabe der Besitzsteuererklärung (§ 52 Abs. 1 des
Besitzsteuergesetzes) wird die Zeit vom 28. Juni bis 28. August 1920 be
stimmt. Die Landesfinanzämter können für ihren Bezirk mit Zustimmung
des Reichsministers der Finanzen die Frist allgemein verlängern, soweit
besondere Verhältnisse ihre Innehaltung unmöglich machen. Im einzelnen
Falle kann das Finanzamt auf besonders begründeten Antrag ausnahmsweise
eine Verlängerung der Frist bewilligen.

:Die ß'tifl ifl fpatet bi6 30. 15eptembet llcdallgert merben.
~Ut 2lbgabe ber ~efi~fleuererflatung lletpflicl)tet [inb alle ~etfonen mit

einem [leuetbcren mermogen ecn 20000 9Jl. unb baniber, l1)elcl)e nid)t jum
We~tbeitrag lletanlagt [inb, [ornie alle ~etfonen, beten mCtmogen fid) [eit
bern 1. 3anuar 1917 um me~t alll 10000 9Jl. et~o~t {)at.

3):D1l bie Jttiegllabgabe ecm metmogen6jullJad)6 bie ganje in ber ~eit
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1. der Betrag des in der Zeit vom 1. Januar 1917 bis zum 31. De·
zember 1919 entstandenen besitzsteuerpflichtigen Vermögens
zuwachses, der dem Gesetz über die Kriegsabgabe vom Ver
mögenszuwachse vom 10. September 1919 unterlegen hat;

2. der reine Betrag eines in demselben Zeitraum angefallenen
Erwerbes, der dem Erbschaftssteuergesetze vom 10. Septern
ber 1919 unterlegen hat.

EinkommeDsteuergesetz.
Vom 29. März 1920 (RGBI. S.359).I)

§ 1. Von dem Einkommen der natürlichen Personen wird nach
den Vorschriften dieses Gesetzes eine Einkommensteuer erhoben.

Steuerbares Einkommen.
§ 4. Soweit in diesem Gesetze nichts anderes vorgeschrieben ist

(§ 12), unterliegt der Steuer der Gesamtbetrag der in Geld oder
Geld eswert bestehenden Einkünfte nach Abzug der im § 13 genannten
Beträge (steuerbares Einkommen).

§ 5. Zum steuerbaren Einkommen gehören Einkünfte aus
Grundbesitz, aus Gewerbebetrieb, aus Kapitalvermögen und aus Ar.
beit sowie sonstige Einnahmen ohne Rücksicht darauf, ob es sich
um ein malige oder wiederkehrende Einkünfte handelt oder aus wel
ehern rechtlichen oder tatsächlichen Grunde sie dem Steuerpflichtigen
zugeflossen sind.

§ 6. Zum Einkommen aus Grundbesitz gehören:
1. die Einkünfte aus Miete und Pacht für vermietete oder ver

pachtete Grundstücke und Gebäude oder Gebäudeteile ;
2. der Wert der Nutzung einer Wohnung im eigenen Hause od er

einer dem Steuerpflichtigen ganz oder zum Teil unentgeltlich
überlassenen Wohnung einschließlich der zugehörigen sonsti
gen Räume, Gärten und Parkanlagen ;

3. Einkünfte aus dem Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
und aus der sonstigen Bewirtschaftung von Grundstücken;

4. Einnahmen aus Grundrechten und Gefällen und aus solchen
Be r e o h ti gun g e n , auf welche die Vorschriften des biirger
liehen Rechtes über Grundstücke Anwendung finden.

§ 7. Zum Einkommen aus Gewerbebetrieb gehören :
1. E innahmen aus gewerblichen oder bergbauliehen Unterneh-

mungen;

nom 1. '}llnullr 1914 bi6 30. 'juni 1919 entflunbene IBermogen6\1erme~rung er:
ßreift, 10 ergibt lid), bll§ lid) bie obige lBefi~fleuer\1erlln[llgung, bie bie Seit ncm
1. 'jllnullr 1917 bi6 31. 1)eAember 1919 umfll§t, im allgemeinen nur au] ben in
bie Seit eem 1. 'juli bi6 31. 1)eAember 1919 fIllIenben IBermogen6Ault111d)1l er:
flteden fllnn. 9l11d) bem lBeli~fleuergele~ com 3. 'juli 1913(ffi@llBl. 6.524) wirb
bie Illbgllbe nur cen bem SUIt111d)6 er~oben, ber ben lBettllg con 10000 9Jllld
1,(-erj1eigt.

1) lllu6fU~rung6bef1immungen liegen bi6~er nur AU § 45 tlor Ci. (Seite 37).



Einkommensteuer. 25

2. bei persönlich haftend en Gesellschafte rn eine r K ommaudit
gesellschaft auf Ak t ien die Tanti em en und Vergütungen sowie
die Gewinn anteile di eser Gese llsc hafte r , welche auf ihre nic ht
auf das Grundkapital gemachten Einlagen entfallen ;

3. bei Gesellschaftern eine r offenen Handelsgesellschaft, einer
Kommanditgesellschaft oder eine r anderenErwerbsgesellschaft,
bei der der Gesellschafter als Unternehmer (Mitun ternehmer)
des Betrieb s anzuseh en ist, ihr An teil am Ges chäft sgewi nne
zuzüglich et waiger besonde re r Vergütungen , di e der Gesellsch af
te r für Mühewaltungen im Interesse der Gesellschaft für deren
Rechnung bezogen hat.

§ 8. Zum E inkommen aus Kapitalverm ö gen gehö ren :
1. Dividenden , Zinsen , Ausbeuten und sons t ige Gew inne , welche

en tfallen auf Aktien, Kuxe, Genußscheine sowie auf Anteile
an Kolonialgesellschaften, an bergbautreibenden Vereinigun
gen , welche die R ech te eine r juristischen P erson haben, an
Genossenschaften und an Gesellschaften mit beschrän kter
Haftung;

2. Einkünfte aus der Beteiligung an eine m H andelsgewerbe als
st iller Gese llscha fte r ;

3. Zinsen von Anl eihen , di e in öffentlchen Schuldbiüch ern ein 
getragen oder über di e Teilschuldverschreibungen ausgegeben
sind ;

4. Zinsen aus K apitalford erungen jeder Ar t einschlie ßlich der
Zinsen aus E inlagen und Guthaben bei Sparkassen , Ban ken
und anderen Kreditanstalten;

5. Zinsen von Hypotheken und Grundsc hulden, Renten vo n
R entenschulden ;

Be i Tilgungshypo theken und Tilgungsgrundschulden gilt
nur der Teil der Zahlung als E inkommen, der.auf den jeweiligen
Kapitalrest als Zin s ent r ichte t wird .

6. vererbliche Renten be züge ;
7. Diskontbeträge vo n W echseln und Anweisungen einschließ

lich der Schatzwechsel , soweit es sich um K api talanlagen
handelt.

Als Erträge aus Kapitalanlagen im Sinne .des Abs. 1 gelten auch
besondere Entgelte oder Vorteile, d ie neb en Kapitalerträgen der im
Abs, 1 genannten Art oder an deren Stelle gewä hr t werden.

Soweit Kapitalerträge der in Abs. 1 und 2 bezeichneten Ar t in
einem land- oder forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder borgbau
lichen Betrieb anfallen , gel ten sie als E inkommen aus dem Betriebe
der Land- oder F orstwirtschaft oder aus Gewerbeb etrieb.

§ 9. Zum Einkommen aus Arb eit gehören:
1. Gehäl ter, Besoldungen, Löhne, Tantiemen , Gratifikationen

oder unter sonstiger Ben ennung gewährte Bezüge und geld 
werte Vor teile der in öffen t liche m ode r in pri vatem Dien ste
angestellten od er beschäftigten P ersonen (Ar bei tslohn);
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2. der Erwerb aus wissenschaftlicher, künstlerischer, schrift
stellerischer, unterrichtender oder erziehender Tätigkeit, aus
der Berufstätigkeit der Arzte, Rechtsanwälte, Architekten,
Ingenieure und der Ausübung anderer freier Berufe;

3. Wartegelder, Ruhegehälter, Witwen- und Waisenpensionen
und andere Bezüge oder geldwerte Vorteile für frühere Dienst
leistung oder Berufstätigkeit ;

4. die Einnahmen aus einmaliger oder dauernder Tätigkeit jeder
Art, insbesondere Vergütungen für Vermögensverwaltungen
und für Vollstreckung von Testamenten, sowie Tantiemen und
andere Vergütungen, welche den Mitgliedern der Verwaltung
und des Aufsichtsrats von Aktiengesellschaften, Kommandit
gesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit beschränkter
Haftung, Genossenschaften und sonstigen Personenvereini
gungen gewährt werden, bei denen der Steuerpflichtige nicht
als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist.

§ 10. Als Einkünfte aus Grundbesitz, Gewerbebetrieb, Kapital
vermögen und Arbeit sind außer den in §§ 6 bis 9 bezeichneten auch
solche Einkünfte anzusehen, die nach der Verkehrsauffassung der
einzelnen Einkommensart zuzurechnen sind.

§ 11. Zu den sonstigen Einnahmen im Sinne des § 5 gehören
insbesondere:

1. Leibrenten, Leibgedinge, Zeitrenten und andere unvererbliche
Renten;

2. Zuschüsse und sonstige Vorteile, einerlei ob sie auf einem
Rechtsanspruch oder ohne Bestehen eines solchen auf frei
williger Zuwendung beruhen. Ist die Zuwendung freiwillig
oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht er
folgt, so hat der Empfänger die Einnahme nicht zu versteuern,
wenn der Geber zu den nach § 2 Nr. I steuerpflichtigen Per
sonen gehört;

3. Entschädigungen, die als Ersatz für entgehende Einnahmen
gewährt werden;

4. Lotteriegewinne und ähnliche außerordentliche Einnahmen;
5. durch einzelne Veräußerungsgeschäfte erzielte Gewinne.

§ 12. Als steuerbares Einkommen gelten nicht:
1. einmalige Vermögensanfälle, die unter §§20, 40 des Erbschafts

steuergesetzes vom 10. September 1919 fallen1), Ausstattungen
und Aussteuern;

2. Kapitalempfänge auf Grund von Lebens-, Unfall- und son
stigen Kapitalversicherungen ;

3. Kapitalabfindungen, die als Entschädigung für den durch
Körperverletzung oder Krankheit herbeigeführten gänzlichen
oder teilweisen Verlust der Erwerbsfähigkeit an den Steuer
pflichtigen gezahlt wurden, sowie Kapitalabfindungen auf

1) !lall finb €rlDer6e ecn :lobd megen unb i5d)enfungen unter ~ebenbe l\.
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Grund der Reichsversicherung, der Militärversorgung und der
Beamtenpensionsgesetze ;

6. die auf Grund der Militärpensions- und -versorgungsgesetze
b ezogenen Verstümrnelungs-, Kriegs-, Luftdienat-, Alters- und
Tropenzulagen, P ensions- und Rentenerhöhungen, ferner die
auf Grund des Kolonialbeamtengesetzes vom 8. Juni 1910
bezogenen Tropenzulagen ;

7. sonst ige Versorgungsgebührnisse, die auf Grund einer infolge
eines Krieges erlittenen Di enstbeschädigung bezogen werden,
soweit sie zusammen mit den in Nr. 6 genannten Gebührnissen
den Betrag von 2000 Mark nicht übersteigen;

10. Bezüge des Steuerpflichtigen aus einer Krankenversicherung;
12. Gewinne, die durch Veräußerung von Gegenständen erzielt

worden sind, die nach § 8 des Besitzsteuergesetzes vom 3. Juli
1913 zum nichtsteuerbaren Vermögen gehören, es sei denn,
daß sie in der Absicht der Wiederveräußerung erworben wor
den sind;

13. Gewinne, die durch die Veräußerung von Grundstücken er
zielt worden sind, es sei denn, daß di e Grundstücke erst inner
halb der letzten zehn Jahre oder zum Zwecke der Wi eder 
veräußerung erwo rben worden waren. Bei einem Erwerbe
vor dem 1. August 1914 gilt di e zehnjährige Frist als erfü llt .

Den Grundstücken stehen B erechtigungen gleich, auf
welche di e Vorschriften des bürgerlich en Rechtes über Grund
stücke Anwendung finden; ausgenommen sind unbewegliche
Bergwerksanteile.

Bei ein em Erwerb im Sinne d er Nr. 1 wird die Besitzzeit des
R echtsvorgängers hinzugerechnet.

§ 13. Vom Gesamtbetrage der Einkünfte sind, soweit in diesem
Gesetze nichts anderes vorgeschrieben ist, in Abzug zu bringen:

1. die zu ihrer Erwerbung, Sicherung und Erhaltung gemachten
Aufwendungen (Werbungskosten). Zu den Werbungskosten
gehören auch:
a, Ertragsteuern so wie solche öffentlichen Abgaben und Bei

träge zur Ver si ch erung von Gegen ständen, welche zu den
Geschäftsunkosten oder Verwaltungskosten zu rechnen sind ;

b, die jährlichen , den Verhältnissen en ts preche nde n Abschrei
bungen für Wertverminderung von Gebäuden, von Be- und
Entwässerungs- und fischereiwirtschaftlichen Anlagen, von
Maschinen und von beweglichem Betriebsinventare, soweit
nicht di e Kosten für die Ersatzbeschaffung als Werbungs
kosten in Abzug gebracht werden;

d, notwendige Ausgaben, di e dem Steuerpflichtigen durch
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte erwachsen
sind;

e, Mehraufwendungen für den Haushalt, die durch eine Er
werbstätigkeit der Ehefrau notwendig geworden sind;
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2. die von dem Steuerpflichtigen gezahlten Schuldzinsen und die
auf besonderem privatrechtlichen, öffentlich-rechtlichen oder
gesetzlichen Verpflichtungsgrunde beruhenden Renten und
dauernden Lasten, soweit sie nicht mit Einnahmen im wirt
schaftlichen Zusammenhange stehen, die bei der Veranlagung
außer Betracht zu lassen sind. Aufwendungen zur Erfüllung
einer gesetzlichen Unterhaltspflicht sind nicht abzugsfähig,
auch wenn sie auf Grund einer privatrechtliehen Verpflichtung
erfolgen;

3. Beiträge, die der Steuerpflichtige für sich und seine nicht
selbständig veranlagten Haushaltungsangehörigen zu Kranken
Unfall-, Haft.pflicht-, Angestellten-, Invaliden- und Erwerbs
losenversicherungs-, Witwen-, Waisen- und Pensionskassen
gezahlt hat, soweit sich der Gegenstand der Versicherung auf
die bezeichneten Gefahren beschränkt;

4. Beiträge zu Sterbekassen bis zu einem Jahresbetrage von ins
gesamt 100 Mark.

5. Versicherungsprämien, welche für Versicherungen des Steuer
pflichtigen oder eines seiner nicht selbständig veranlagten
Haushaltungsangehörigen ,auf den Todes- oder Lebensfall ge
zahlt werden, soweit sie den Betrag von 600 Mark jährlich
nicht übersteigen;

6. Beiträge zu den öffentlich-rechtlichen Berufs- oder Wirt
schaftsvertretungen sowie zu Berufsverbänden olme öffentlich.
rechtlichen Charakter, deren Zweck nicht auf einen wirtschalt
liehen Geschäftsbetrieb gerichtet ist;

7. Beiträge an kulturfördernde, mildtätige, gemeinnützige und
politische Vereinigungen, soweit ihr Gesamtbetrag 10 vom
Hundert des Einkommens des Einkommensteuerpflichtigen
~icht überschreitet;

8. bei einzelnen Veräußerungsgeschäften (§ 11 NI'. 5) erlittene
Verluste, es sei denn, daß im Falle der gewinnbringenden
Veräußerung der Gewinn nicht zum steuerbaren Einkommen
gehören würde (§ 12 NI'. 12, 13).

§ 14. Als abzugsfähige Schuldzinsen (§ 13 Abs. 1 NI'. 2) gelten:
1. bei der Tilgungsrente (§ 31 Abs, 1 des Gesetzes über das

Reichsnotopfer vom 31. Dezember 1919) 5 vom Hundert des
ursprünglich geschuldeten oder nach einer Teilzahlung ver
bliebenen Abgabebetrages, die sich nach zehn Jahren und
weiter alle fünf Jahre um 1 vom Hundert vermindern;

2. beim Reichsnotzins (§ 33 des bezeichneten Gesetzes) 5 vom
Hundert des Abgabebetrages, die sich nach 15 Jahren und
weiter alle zehn Jahre um 1 vom Hundert vermindern.

§ 15. Vom Gesamtbetrage der Einkünfte dürfen insbesondere
nicht in Abzug gebracht werden: ..

1. Aufwendungen zur Verbesserung und Vermehrung des Ver.
rnögens, zu Geschäftserweiterungen, zu Kapitalanlagen, zur
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Schuldentilgung oder zu Ersatzbeschaffungen, soweit hierfür
bereits 'werbungskosten abgesetzt sind;

2. Zinsen für das in dem land- oder forstwirtschaftlichen oder
gewerblichen Betrieb angelegte eigene Vermögen des Steuer
pflichtigen;

3. die zur Bestreitung des Hanshalts des Steuerpflichtigen und
zwn Unterhalte seiner Familienangehörigen aufgewendeten
Beträge;

4. die von den Steuerpflichtigen entrichtete Einkommensteuer
sowie sonstige Personalsteuern.

§ 16. Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird das Ein
kommen der Ehegatten zusammengereclmet, sofern für beide Ehe
gatten die Voraussetzungen der persönlichen Steuerpflicht nach § 2
NI'. I erfüllt sind-). Die Zusammenrechnung findet vom Beginne des
auf die Eheschließung folgenden Rechnungsjahrs bis zum Ablauf
des Rechnungsjahrs statt, in dem die Auflösung der Ehe erfolgt.
Der Auflösung der Ehe steht die dauernde Trennung der Ehegatten
oder der Wegfall der Voraussetzungen der persönlichen Steuerpflicht
eines oder beider Ehegatten nach § 2 NI'. I gleich.

§ 17. Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer wird das Ein
kommen eines nach § 2 Nr. I steuerpflichtigen Haushaltungsvorstandes
und seiner zu seiner Haushaltung zählenden minderjährigen Kinder
zusammengerechnet, soweit es sich nicht um Arbeitseinkommen (§ 9)
eines Kindes handelt. Die Zusammenrechnung findet vom Beginne
des Rechnungsjahres. das dem Eintritt der Voraussetzungen der Zu
sammenrechnung folgt, bis zum Schlusse des Rechnungsjahrs statt,
in dem diese Voraussetzungen weggefallen sind.

Als Kinder im Sinne des Abs. 1 gelten neben den Abkömmlingen
des Haushaltungsvorstandes auch Stief-, Schwieger-, Adoptiv- urrd
Pflegekinder sowie deren Abkömmlinge.

Im Falle der Zusammenrechnung haften der Haushaltungsvor
stand und die Kinder nebeneinander für die Steuer.

Steuertarif.
§ 19. Zur Berechnung der Einkommensteuer wird das steuerbare

Einkommen auf volle Hundert nach unten abgerundet.
§ 20. Steuerpflichtig ist nur der den Betrag von 1500 Mark

übersteigende Teil des steuerbaren Einkommens.
Der steuerfreie Einkommensteil (Abs. 1) erhöht sich für jede zur

Haushaltung des Steuerpflichtigen zählende Person, deren Einkom
men gemäß §§ 16, 17 dem Einkommen des Steuerpflichtigen hinzu
zurechnen ist, um 500 Mark.

Die vorstehende Vergünstigung gilt auch für jede weitere Person,
deren Unterhalt der Steuerpflichtige zur Erfüllung einer gesetzlichen
Unterhaltungspflicht bestreitet, jedoch nicht über den tatsächlich
gezahlten Betrag hinaus.

1) :D. ~. [ejern [ie fleuetpflid)tige :Deutfd)e ober lJ1id)tbeutfd)e [inb,
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"

für die nächsten angefangenen od er vollen

Der nach Abs. 2 und 3 hinzuzurechnende Betrag erhöht sich bei
einem Steuerpflichtigen, dessen steuerbares Einkommen 10000 Mark
nicht übersteigt, um 200 Mark für die zweite und jede weitere Person,
sofern sie das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat.

Die Erhöhung des steuerfreien Einkommensteils nach Abs. 2 bis 4
tritt nur insoweit ein, als das selbständig zu veranlagende steuerbare
Einkommen der Person, für welche die Erhöhung eintreten soll, hinter
dem hinzuzurechnenden Höchstbetrage zurückbleibt.

Für Steuerpflichtige. die zur Haushaltung eines anderen
Steuerpflichtigen zählen , beträgt der steuerfreie Einkommensteil
500 Mark.

§ 21. Di e Einkommensteuer b e t r ä g t: für di e ers ten angefan
genen oder vollen 1000 M. des steuerpflichtigen Einkommens 10 v, H.

1 000 lV1. II " "
1 000 " 12" "
1 000 " 13" "

usw, bis 24 " "
2 000 " 25 "
2 000 " 26 " "

usw . bis 29" "
3 000 " 30 " "

usw . bis 34 " "
5 000 " 35 " "

usw, bis 44 " "
10 000 " 45" "

usw, bi s 49" "
20 000 " 50" "

U5W. bis 52 " "
30 000 " 53 " "
30 000 " 54" "
40 000 " 55 " "
50 000 " 56 " "

usw , bis 59 " "
für die weiteren Beträge . . . . . . 60" "

§ 26. Bei der Veranlagung können besondere w irtschaftliche
Verhältnisse, die die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen we
sentlich b eeinträchtigen, berücksichtigt werden, sofern das steuerbare
Einkommen den Betrag von 30 000 Mark ni cht üb ersteigt. Zu di esem
Zwecke kann die nach §§ 19 bis 25 zu erhebende Abgabe bei einem
steuerbaren Einkommen von nicht mehr als 10 000 Mark ganz er 
lassen, bei einem steuerbaren Einkommen von nichtmehrals 20 000Mark
bis zur Hälfte und bei einem steuerbaren Einkommen von nicht mehr
als 30 000 Mark um höchstens ein Viertel ihres Betrages ermä ßigt
werden.

Als Verhältnisse dieser Art gelten insbesonder e außergewöhnliche
Belastungen durch Unterhalt und Erziehung der Kinder, durch Ver
pflichtung zum Unterhalte mittelloser Angehöriger, durch Krankheit,
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Körperverletzung, Verschuldung, Unglücksfäll e oder durch beson
dere Aufwendungen im Haushalt infolge eine r Erwerbstätigkeit der
E he fra u.

Veranlagung.
§ 29. Die V eranlagung zur E inkommen steuer erfolgt jeweils

fü r ein Rechn ungsjahr. und zwar nach dem steuerpflich t igen Jahres
einkommen, das der Steuerpflichtige in dem dem R echnungsj ahr
unmit telbar vorangegangenen Kalenderj ahre bezogen hat.

An Stelle des K alenderjahres tritt für die Fests te llung des Ein
komme ns aus Gewerbe und Bergbau sowie aus Land- und F orstwirt
schaft das Wirtschafts- (Betri ebs- ) J ahr, fall s de r Steuerpflichtige ein
vom Kalenderjahr abweich endes Wirtschafts - (Betriebs-) J ahr an 
genomme n hat. Als der Veranlagung unmittelbar vorangegangen gil t
das letzte Wirtschafts- (B etriebs-) Jahr, dessen Ergebnisse zur Zeit
der Veranlagung festgestellt werden können. Die R eihenfolge der
Wirtschafts- (B ebriebs-) Jahre darf ni cht unterbrochen werden. Liegt
bei der Veranlagung noch kein Abschluß vor, so kann das Ergebnis
im Wege der Sch ätzung ermittelt und ein vorläufiger Steuerbescheid
er teilt werden . Die Veranlagung ist zu beri chtigen, sobald der Ab 
sch lu ß vorli eg t.

Ermittlung des steuerbaren Einkommens.
§ 31. Das E inkommen aus Grundst ü cken und Gebäuden,

welche ve rpachtet od er vermietet sin d , ist nach dem Pacht- oder
Mietzins zu ermit te ln unter Hinzurechnung der dem Pächter oder
Mieter zum Vorteil des Verpächters oder Vermieters obliegenden Na
tural- ode r sonstigen Neben leistungen , anderseits unter Abrechnung
der dem letzteren obliegenden abzugsfähigen Lasten .

F ür Gebäude und Gebäudeteile, d ie von dem Eigentümer selbs t
bewohnt oder in sonstiger Weise benutzt werden , oder die dem
Steuerpflichtigen zu unentgeltlicher Benutzung überlassen sind, ist
das Einkommen nach dem ortsüblichen Mietwert zu bemessen . So 
weit Gebäude oder Gebäudete ile vom Eigentümer oder Nutznieser
zum Betrieb e der Land- oder Forstwirtschaft, zum Gewerbeb etrieb
oder zur Ausübung eines sonst igen Berufes benutzt werden , ist der
Mietwert wed er bei B erechnung des Einkommens no ch bei Berechnung
der Betr iebs kosten zu berücksichtigen .

§ 32. Als Wert der Wirtschaftserzeugnisse, W aren un d Vorräte
des Betriebes sowie des bewegli chen Anlagekapitals ist der gemeine
Wert in Ansatz zu bringen. Soweit ein Anschaffungs- oder H erstel
lungspreis gegeben ist und dieser hinter dem gemeinen Werte zur ück
bleibt, ist der Steuerpflichtige berechtigt, st a t t des gemeine n Wertes
den Anschaffungs- oder H erstellungspreis anzusetzen. In diesem Falle
ist der für den Schluß eines Wirtschaftsjahrs in Ansat z geb rachte
Anschaffungs- ode r H erstellungspreis als Wert der betreffenden Gegen 
stände arn Anfang des folgende n Wirtschaftsjahrs in Ansatz zu
bringen.
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§ 33. Als steuerbares Einkommen aus dem Betrieb eines Gewer
bes oder des Bergbaues kommt der Geschäftsgewinn in Ansatz. Der
Geschäftsgewinn ist durch Vergleich der Betriebseinnahmen und der
Betriebsausgaben unter Berücksichtigung des Unterschieds in dem
Stande und Werte der Erzeugnisse, Waren und Vorräte des Betriebs
sowie des beweglichen Anlagekapitals am Schlusse des Geschäftsjahrs
gegenüber deren Stande und Werte am Anfang desselben festzustellen.
Den Geschäftseinnahmen ist der Wert der Gegenstände, Ausbeuten
und Dienstleistungen hinzuzurechnen, die der Steuerpflichtige aus
dem Betriebe seines Gewerbes für sich und seinen Haushalt oder für
andere Zwecke entnommen hat, die außerhalb des Betriebs liegen.
Die Vorschriften des § 32 Abs. 2 finden entsprechende An
wendung.

Bei Steuerpflichtigen, welche Handelsbücher nach den Vor
schriften des Handelsgesetzbuchs führen, ist der Geschäftsgewinn
unter Beachtung der Vorschriften des § 15 nach den Grundsätzen zu
berechnen, wie sie für die Inventur und Bilanz durch das Handels
gesetzbuch vorgeschrieben sind.

§ 35. Als Gewinn im Sinne des § 11 Nr.5 und als Verlust im
Sinne des § 13 NI'. 8 gilt der Unterschied zwischen dem bei dem Ver
äußerungsgeschäfte für den veräußerten Gegenstand erzielten Erlös
und dem Anschaffungs- oder Herstellungspreise. Hat der Steuer
pflichtige den Gegenstand von Todes wegen oder durch Schenkung
im Sinne der §§ 20, 40 des Erbschaftssteuergesetzes vom 10. September
1919 erworben, so gilt als Anschaffungspreis der Wert, der bei der
Veranlagung zur Erbanfall- oder Schenkungssteuer zugrunde gelegt
wurde oder im Falle der Steuerpflicht zugrunde zu legen wäre. Ist
für den veräußerten Gegenstand der Anschaffungs- oder Herstellungs
preis nicht zu ermitteln, so gilt als solcher der gemeine Wert, den der
Gegenstand zur Zeit des Erwerbes besessen hat. Liegt der Erwerb
des Gegenstandes vor dem 1. Januar 1920, so ist der für den Gegen
stand bei der Veranlagung zum Reichsnotopfer zugrunde gelegte Wert
oder, falls dieser nicht festgestellt wurde, der auf den 31. Dezember
1919 festzustellende gemeine Wert des Gegenstandes als Anschaffungs
preis anzunehmen.

Dem Anschaffungspreise sind die seit der Anschaffung zur Ver
besserung des Gegenstandes gemachten Aufwendungen, soweit sie eine
zur Zeit der Veräußerung noch fortbestehende Werterhöhung zur
Folge haben und nach dem 31. Dezember 1919 gemacht worden sind,
hinzuzurechnen. Zinsen des Anschaffungs. und Herstellungspreises
werden diesem selbst dann nicht hinzugerechnet. wenn der Gegen
stand seit der Anschaffung oder Herstellung keinen Nutzen gewährt
hat. Bei Ermittlung des Gewinns oder Verlustes aus einem einzelnen
Veräußerungsgeschäfte sind die während der Besitzzeit an dem ver
äußerten Gegenstand eingetretenen Werterhöhungen oder Wertver
minderungen zu berücksichtigen, soweit solche bereits bei der Ver
anlagung des Steuerpflichtigen zur Einkommensteuer für frühere
Jahre in Anschlag gebracht worden sind.
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§ 36. F ür d ie F rage, ob ein Einkommensbetrag v ereinn ahmt
wurde, ist es ohne Bedeutung, ob d er Be t rag dem Steuer pflich tigen
tatsächlich bereits zugeflossen ist od er no ch geschuldet wird. Rück
ständige Einnahmen sind insoweit abzusetzen, als ihr Eingang zweifel
haft geworde n ist ; sie sin d den E innahmen des Kalender jahres zuzu 
rechnen , in denen sie einbri ng lich werden .

§ 37. G eldw ert e E in k ommensteil e , wie Naturalien, Waren,
Genuß von R ech ten u nd Gütern, Wohnung, K ost, Ausbeu ten und ver
wer tete Dienstleist ungen , sind - soweit nichts anderes bestimmt is t
- nach den ortsüblichen Mittelpreisen anzuse t zen .

§ 38. Ausg aben , sowei t sie nach den Vorschriften dieses Ge
setzes abzugsfähig sind, kommen mi t dem Betra g in Abzug, den der
Steuerpflich tige zu ihrer Bes t reitung tatsächli ch aufzuwenden hatte,
auch wenn sie n och rückständig sind .

Steuererklärung.
§ 39. Zur Abgabe einer Einkommens t euererkl ärun g sin d

alle Personen, d eren steue rbares Einkommen in dem nach § 29 maß
geb enden K alender jahre den Be trag von 3000 Mark überstiegen hat,
n ach näherer Anordnung des R eichsministers der Finanzen v erpfli ch tet

§ 40. Wer Personen gegen Gehalt, Lohn oder sons tiges Entgel t
länger a ls zwei Monate besch äftigt hat, ist verpflichtet , nac h näherer
Ano rdnung des R eichsministers der Finanzen Namen , Stellung und
W ohnung sowie das vo n ihm herrührende E inkommen dieser Personen
d em F inanzamt m itzut eil en.

Entrichtung der Steuer.
§ 42. Die fü r ein R echnungsjahr gesc huldete Einkommensteuer

ist in vier Raten jeweils in den ersten 15 Tagen der Monate Ma i,
August, November und F ebruar zu e n t ric h te n.

Solange einem St euerpflic htigen ein vorläufiger od er endg ültiger
Ste uerbes che id fü r ein R echnungsjahr nich t zugegangen ist, hat er
zu den gese t zlichen Zahlungszeiten Teilzahlungen n ach der ihm fü r
das vo rausgegangene R echnungsjahr angesetzten Einkommensteuer
vorläufig weiter zu leisten.

§ 45. D er Arb eit g e b er hat nach näherer An ordnung des R eichs 
ministers d er F inanzen bei der Lohnzahlung zehn vom Hunder t des
Arbeitslohns zu Lasten des Arbeitne hmers e i n z u beh a l te n und für
den einbehaltenen Betrag Steuermarken in die Steuerkarte (§ 46) des
Arb eitnehmers einzukleben und zu en t wer ten.

§ 45a1) . Bei den ständig beschäftigten Arbeitnehmern, deren
E rwerbs tätigkeit durch das Dienstverhältnis vollständig oder haupt
sächlich in Anspruch genommen wird, hat der Abzug ge mä ß § 45

1) :Die §§ 45 a bi6 c [inb eingefuAt burd) ha6 @lefe~ 3m ergan3enben
!Regelung be6 est euerab 3uge6 n e m I2lrbei t s Ioh n e cem 21. :Juli 1920
C!R@iBl. es. 1463). :Da6 @lefe ~ lautet im ubrigen:

U r b a n , Re lchssteuergesetze. 3
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"
"

"

a, im Falle der Ber echnung des Arbeitslohnes nach Tagen für'
5 Mark täglich,

b. im Falle der Berechnung d es Arbeitslohnes nach Wo chen für
30 Mark wöchentlich ,

c. im Falle der Berechnung d es Arbeitslohnes nach Mo~aten für
125 Mark monatlich

zu unterbleiben .
Der abzugsfreie Betrag erhöht sich für jede zur H aushaltung d es

Arbeitnehmers zählende P erson im Sinne des § 20 Abs. 2
in dem Falle des Abs. 1a um 1,50 Mark,
in dem Falle des Abs. 1b um 10 Mark,
in dem Falle d es Abs. 1c um 40 Mark.

Ob und inwieweit di e Vorschriften der Ab sätze I, 2 im 'einzelnen
Falle anzuwenden sind, ist von dem Arbeitgeber festzustellen. Auf
Antrag des Arbeitnehmer s ist in B etrieben, in den en ein Betriebsrat
besteh t , d er Betriebsausschuß oder der Betriebsobmann gutachtlich zu
hören. Auf Anrufen eines Beteili gten entsch eid et das Finanzamt
endgültig . I st die Entscheidung d es Finanzamts nicht binnen einer
Woche na ch dem Zahlungstag angerufen, so ist der Abzug im vollen
Umfang d es § 45 vorzunehmen.

§ 45b. Arbeitnehmer, die nicht unter § 45a fall en, können bei
dem Finanzamt d ie Ausstellung einer Besch einigung über den Hundert
sa tz des Arbeitslohnes v erlangen, der vo n jedem Arbeitgeber bei der
Lohnzahlung in Abzug zu bringen ist. Das Finanzamt hat den Hun
d ertsatz nach dem mutmaßlichen Jahresb etrage des Einkommens zu
ermit teln . Wird eine solch e Be scheinigung ni cht vorgelegt, so hat der
Arbeitgeber 10 v . H . des Arbeitslohnes in Abzug zu bringen .

§ 45c. ü bers teigt der Arbei tslohn auf das Jahr umger echnet und
unter Berücksichtigung des § 45 a den Betrag von 15 000 Mark, so
gilt fü r den einzubehalte nden B etrag nachstehender Tarif :

von 15 000 bis 30000 Mark . . 15 v. H.
von mehr als 30 000 bis 50 000 Mark 20 " "

50 000 100 000 25 " "
100000 150000 30 " "
150 000 200 000 ·35 " "
200 000 300 000 40 " "
300 000 500 000 45" "
500 000 1 000 000 50 " "

1 000 000 55 " "

Artikel 2. Dieses Gesetz tritt am 1. August 1920 in Kraft . Die bis
zum 1. August 1920 auf Grund der §§ 45 bis 52 des Einkommensteuergesetzes
einbeha lte nen Beträge werden auf die nach diesem Gesetze einzubeha ltenden
Beträge angerechnet.

1:lie bi6 jum 1. 2luguft gemad)ten 2lbjuge fonnen inbejjen nur injomeit an'
geted)net metben,al6 [ie ~o~et maeen roiebie6umme, bie;id)nad)bcm neuen \t arif
ergeben murbe. lWeitm6 be;agen bie 2lu6fu~tun96beftimmllngen Ci. 6 eite 37).
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§ 46. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich vor Beginn eines
jeden Kalenderjahrs oder vor Beginn eines Dienstverhältnisses von
der Gemeindebehörde seines Wohn- oder Beschäftigungsorts eine
Steuerkarte ausstellen zu lassen und diese Steuerkarte dem Arbeit
geber bei jeder Lohnzahlung zum Einkleben und Entwerten der Steuer
marken vorzulegen.

§ 47. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber auf Verlangen
eine schriftliche Bescheinigung über den empfangenen Lohn, den
nach § 45 einbehaltenen Betrag und den Wert der von dem Arbeit
geber in der Steuerkarte eingeklebten und entwerteten Steuermarken
zu geben.

§ 48. Der Arbeitnehmer kann die in seiner Steuerkarte und in
den Steuerkarten solcher Haushaltungsangehörigen, deren Einkom
men ihm zuzurechnen ist, eingeklebten und entwerteten Steuermarken
unter Abgabe des entsprechenden Teiles der Steuerkarte spätestens
innerhalb der nächsten drei Kalendervierteljahre auf die von ihm
zu entrichtende Einkommensteuer an Zahlungs Statt hingeben.

Übersteigt der Wert der nach Abs. 1 hingegebenen Steuermarken
den zu zahlenden Steuerbetrag, so hat das Finanzamt den überschüs
sigen Betrag dem Steuerpflichtigen sofort nach der endgültigen Ver
anlagung in bar zu erstatten.

§ 49. Verlorene, unbrauchbar gewordene oder zerstörte Steuer
karten werden ersetzt. Die in solchen Karten nachweisbar eingekleb
ten und entwerteten Steuermarken werden ihrem Werte nach auf die
Steuerschuld angerechnet; eine bare Herauszahlung findet in diesen
Fällen nicht statt.

§ 50. Der Arbeitgeber haftet dem Reiche für die Einbehaltung
und Entrichtung des im § 45 bestimmten Betrags neben dem Arbeit
nehmer als Gesamtschuldner.

§ 51. Die Vorschriften der §§ 45 bis 50 gelten auch für die son
stigen Fälle des § 9 Nr. 1 und für die Fälle des § 9 Nr. 3 ent
sprechend.

Übergangs- und Schlußvorschriften.
§ 58. Die erstmalige Veranlagung auf Grund dieses Gesetzes

erfolgt für das Rechnungsjahr 1920 nach dem Jahreseinkommen,
das der Steuerpflichtige im Kalenderjahr 1920 oder in dem vom
Kalenderjahr abweichenden Wirtschafts- (Betriebs-) Jahr bezogen
hat, dessen Ende in dieses Kalenderjahr fällt. Die Veranlagung er
folgt nach Ablauf des Kalenderjahrs 1920.

Bis zur ersten Veranlagung auf Grund dieses Gesetzes ist vor
läufig die Einkommensteuer zu entrichten (§ 42 Abs. 1), die sich nach
den Vorschriften der §§ 19 bis 21 für das bei der letzten landesrocht
liehen Veranlagung zur Staatseinkommensteuer festgestellte Ein
kommen berechnet.

Macht der Steuerpflichtige glaubhaft, daß gegenüber dem hier
nach zugrunde gelegten Einkommen sein steuerbares Einkommen sieh
im Jahre 1920 voraussichtlich um mehr als den fünften Teil vermin-

3*
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dem wird, so hat d as Finanzamt die Steuer dem mutmaßlichen E in
kommen en ts p rec hend zu ermäßigen.

über di e F estsetzung der nach Abs. 2 und 3 vorläufig zu en t rich
t enden Einkommensteuer wird im Besc hwerdeverfahren en tschieden .

D er R eichsminister der Finanzen wird ermäch t igt, den Tag des
Inkrafttretens der Vorschriften der §§ 45 b is 52 zu bestimmen1).

D er R eichsminister der F inanzen kann anordnen, daß und inwie 
weit b is zum E m pfange des vorläufigen Steuerbescheids für das
Rechnungsjah r 1920 d ie E inkommensteuer vorläufig weiterzuzahlen
is t, di e nach der letzten landesrechtliehen Veran lagung zugunsten
d er L änder und Gem einden (Gemeindeverbände) zu en t rich te n war
oder wäre -).

§59. Bei der Veranlagung für das R echnungsjahr 1921 bleib en außer
ordent liche Einnahmen, die im Laufe des Kalenderjahrs 1920 bezo
gen wurden , insoweit außer An satz, al s sie für das R echnungsjahr 1920
bereits der Einkommenste uer unterlegen haben. Diese Vors chrift
findet a uf Steuerpflichtige der' im § 33 Abs, 2 b ezeichneten Art en t 
spreche nde Anwendung.

Die Entscheidung der Steuerbehörde, daß eine außerordentliche
E innahme vorliegt, ist für das B erufu ngsverfahren verbindli ch.

1) :nie beiben Ie~ten Illbfn~e in ber ffaHung be6 0efe~e6 \lom 31. lJJlaT3 1920
(ffi0~1. <5. 428). 'lluf 0runb biefer @rmac()tigung ~at ber ffieic()smini~eT ber
ffinan3en unter bcm 21. lJJlai 1920 (ffi0~1 . <5. 1093) be~immt, bau bie lEor:
fc()riften ber §§ 45 bi6 52 ces @infommenfleuergefe~es tiber oen Illb3u9 »en
I!infommenfreuer nm Illrbeitslo~ne mit cem 25. 'juni 1920 in ~raft treten.

2) 'lluf {lh unb bieffT @Tmnchtigung hot ber fficic()6mini~eT ber ffinan3Clt
unter bcm 20. IllpTil 1920 (ffi0~1. <5. 565) bejiimmt:

1. Bis zum Empfange des vorläufigen Steuerbescheids für das
Rechnungsjahr 1920 gemäß § 58 Abs. 2 des E inkommenst euergesetzes
hab en die St euerpfliehtigen, denen eine sehriftl iche Mitteilung darü ber
zugeht, auf die Reichseinkommensteuer vorlä ufig den J ahresbet rag der
Einkommenste uer zu zahlen, der nach der let zt en landesrechtIichen
Veranl agung zugunsten der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände}
auf Grund der für die Zeit bis zum 1. Apri l 1920 maßgebenden Vor
schrifte n von ihnen zu entrichten war oder wär e. Gegen die Mitteilung
ist das Beschwerdeverfahren gegeben ;

2. die näh eren Besti mm ungen zur Durehführung der unter NI'. 1
get roffenen Anordnung erlassen di e Landesfin anzämter; sie besti mmen
insbesondere, in welchen Zahlungszeit en die St euer zu ent richten ist .

:nie @infommen(1euet b e s ÜbeTgangsja~tes 1920 gefla!tet
iic() banac() roie folgt: (!s ifl fitr 1920 bie bi6~ eTige <5teueT, b, ~. alfo grunb .
in~lid) bie Illnfang 1919 fitT bas <5teUetja~T 1919 auf 0runblage bes @in:
fommen6 ccn 1918 feflgefe~te <5teuer, fott3u3a~len. !Diefe Sa~lun g iji aber
nUT eine \lotlnufigej enbgtiltig miTb bie fitT 1920 3u 3a~(enbe <5teueT Illn:
fang 1921 auf 0 Tunb be6 <!infommens fitT 1920 feflgefe~t. !Darau6 folgt,
bau ba6 @infommen, has ceT Eiteuetl'flic() tige 1920 ~at, maugebenb ifl fitT bie
<5teueT, fomo~1 fitT b"s 'ja~t 1920 roie fitT 1921, ic bau allo ba 6 @in .
t o m m e n o o n 1920 b c p p e It pt o e r ji e u e r n ifl. ~ut eine lllu6na~me

i[1 im § 59 gemac()t ; au6eToTbentlic()e @inna~men, bie 1920 be30gen [inb,
bleiben fUt 1921 au~eT Illnfn~ .
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Besthnmungen über die vorläufige Erhebung d er Ein
kommensteuer durch Abzug vom Arbeitslobne für das
Recbnungsjabr 1920 (1. April 1920 bis 31. März 1921).

Vom 21. nlai und 28. Juli 1920 (R ZBl. S. 832 und 1337).1)

I. Allgemeine Bestimmungen.

§ I. (1) Jeder Arbeitgeber hat den ständig vo n ihm beschäft igten
Arbeitnehmern bei jeder Lohnzahlung 10 vom Hundert d e s B e 
trags ein z ubehalten, um den der auszuzahlende Arbeitslohn

a, im F alle der Ber echnung des Arbeitslohns nach Tagen 5 Mark
fü r den Tag,

b. im Falle der B er echnung des Arbeitslohns nach W och en
30 Mark für die Woche,

c. im Falle der Berechnung des Arbeitslohns nach Monaten
125 Mark für den Monat

übersteigt.
(2) Der nach Abs, 1 dem Steuerabzuge ni ch t unterworfen e Teil

des Arbeitslohns erhöht sich fü r die E he frau des Arbeitnehmers
und für jedes zur Haushaltung des Arbeitnehmers zählende m inder
jährige K ind

a , im Falle d er Berechnung des Arbeitslohns nach Ta gen um
je 1,50 Mark für den Tag,

b . im Falle der Ber echnung des Arbeitslohns nach Wochen um
je 10 Mark für d ie Wo che,

c. im Falle der Ber echnung d es Arbeitslohns nach Monaten um
je 40 Mark fü r den Monat.

(3) Der Ber echnung des Arbeitslohns nach Tagen, Wochen od er
.:\Ionaten steht di e t ägli ch e, wöchentliche od er monatlich e Au szahlung
dcs Arbeitslohns gleich .

(4) Als s tä n d ig von einem Arbeitgeber b e s chäfti g t e Arb ei t 
ne h mer im Sinne des Ab s. 1 gelte n solche Arbeitnehmer, di e von
dem Arbeitgeb er dauernd beschäftigt werden und der en Erwerbs
tätigkeit durch das zwischen ihnen und ihrem Arbeitgeber b esteh ende
Arbeitsverhältnis vollständig od er hauptsä chli ch in An spruch ge
nommen wird. B eide Voraussetzungen müssen erfüllt sein . Für di e
Beurteilung de r Frage, ob eine Beschäftigung als dauernd im Sinne
des Satzes 1 anzusehen ist , kommt es nicht auf di e Lohnperiode oder
Kündigungsfrist an; es wird eine Beschäftigung grunds ät zlich dann
als dauernd anzusehen sein, wenn unter regelmäßigen Umständen
mit einer Dauer des Ar b eitsverhältnisses von mindestens einer Woch e
gerec hnet wer den kann . Die Erwerbstätigkeit eines Arbeitnehmers
wird dann durch das zwisch en ihm und seinem Arbeitgeb er bestehende
Arbeitsverhältnis voll ständig od er haupt sächlich in Anspruch ge 
nommen, wenn der Arbeitnehmer von dem Arbeitgeber aussch ließ lich
od er doch während des größte n Teils des Arbeitstags b eschäftigt wird.

1) \!Jetg!. l)iequ bie iJlad)trage auf 6eite 93.
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(7) I st ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber stän dig, da
n eben aber noch b ei e i ne m o d e r mehreren anderen Arbeit
g ebern beschäftigt , so finden di e Bestimmungen über d en bei stän 
dig b eschäftigten Arbeitneh mern einzubehaltenden Betrag (Abs. I, 2)
nur hinsichtlich des von dem erstere n Arbeitgeber auszuzahlenden
Arbeitslohns Anwendung ; di e wei teren Arbeitgeb er haben nach § 1c
zu ver fah re n .

§ l a, (1) ü be rs te i gt bei ständ ig beschäftigten Arbei tnehmern
(§ 1) der nach § 1 d em Abzug unterliegende, auf das Jahr umgerech
n ete T eil d es A r b ei t s l 0 h n s den Betrag vo n 15 000 Mark, so sind
statt 10 vom Hundert einzubeha lte n :

15 vom Hundert d ieses
T eil es d es Arbeits
lohns , wenn di eser
T eil mehr als . . 15000 bis 30000 Mark einschlie ßlich beträgt,

20 vom Hundert di eses
Teiles des Arbeits
lohns, wenn di eser
T eil mehr als . . 30000 .. :50000 .. 1)

(2) Inwieweit der Arbeitslohn auf das Jahr umgerechnet und
nach Berücksichtigung d es § 1 Abs. I, 2 di e im Abs. 1 bezeichneten
Gre nzen übersteigt, hat d er Arbeitgeb er bei jed er L ohnzahlung fest
zustellen. B ei der U m rec h n u n g d es Arb e itslohn s a u f das
J a h r ist dieses mit 300 Arbeitstagen, 50 Wochen oder 12 Monaten
zu grund e zu legen , sofern n icht nach d er Art d er Arbeitstätigkeit
eine kürzer e B eschäft igungsd auer für das J ahr anzunehmen ist.

§ l c. (1) J eder Ar beitgeber hat d en ni ch t stä n dig (§ 1) von
ihm beschäft ig t en Arbeitnehmern bei jed er Lohnzahlung 10 v om
H undert des von ihm auszuzahlenden Arbeitslohns einzubehalten ,
es se i denn, daß der Arbeitnehmer eine Bescheini gung des Finanz
amts vorlegt , n ach dem der Arbeitgeb er eine n anderen Hundertsatz
vom Arbeits lohn einzubehalten h at.

§ Ld, B ei Arbeitne hmern, die das vi erzehnte L ebensjahr
n och nicht vollen det haben , findet ein Abzug vom Arbeitslohne
ni cht sta t t .

§ 2. (1) Al s Arbe itsl ohn gelten - v orbehaltlich der Abzüge
nach Abs. 3 - all e in Geld oder Geldwert bestehen den ein maligen
o de r wiederkehrenden Vergütungen für Arbeitsleistungen der in
öffentlichem oder pr iva tem Dienste angestellten ode r beschäftigten
P er sonen, insbesonder e Geh älter, Besoldungen, L öhne, Tantiemen,
Gratifikationen oder unter sonst ige r B enennung für Arbeitsleistung
ge wäh r te Bezüge sowie Wartegelder, Ruhegehälter, W itwen- und
Waisenpensionen und a nde re Bezüge oder geldwe r te Vorteil e für
frühere Dienstleistung oder Berufstät igkeit .

(2) D er W ert, der Nat u ra l- und so ns t ige n Sac h be z ü g e
ist bei B emessung d es einzubehaltenden Betrags zu berück sichtigen.

1) uiro. laut ~rfr~ (]. @5d tr 34).
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Den zu berücksichtigenden Wert hat das Landesfinanzamt für seinen
Bezirk nach Benehmen mit den Berufs- und Fachvertretungen auf
Grund der ortsüblichen Mittelpreise unter billiger Veranschlagurig
etwaiger besonderer Verhältnisse festzustellen und bekanntzugeben.
Zugleich hat das Landesfinanzamt für seinen Bezirk den Zeitpunkt
zu bestimmen, von dem ab der von ihm festgestellte Wert der Natural
und sonstigen Sachbezüge bei Ermittlung des vom Arbeitslohn ein
zubehaltenden Betrags zu berücksichtigen ist. Bis zu diesem Zeit
punkt ist der Wert der Natural- und sonstigen Sachbezüge mit dem
Betrag anzurechnen, der sich aus den Lohntarifvereinbarungen er
gibt. Liegen solche Vereinbarungen nicht vor, so ist der Wert der
Natural- und sonstigen Sachbezüge nach den Ortspreisen anzurechnen,
die das Versicherungsamt nach § 160 Abs. 2 der RVO. festgesetzt
hat. Jedoch ist bis zur Festsetzung durch das Landesfinanzamt als
Wert von Natural- und sonstigen Sachbezügen kein höherer Betrag
als 5 Mark für den Tag, 30 Mark für die Woche und 125 Mark für den
Monat anzurechnen.

(3) Die Beiträge zu Kranken -, Unfall-, Haftpflicht-, Ange
stellten-, Invaliden- und Erwerbslosenversicherungs-, Witwen-, Wai
sen- und Pensionskassen sowie Beiträge zu öffentlich-rechtlichen
Berufs- oder Wirtschaftsvertretungen können vom Arbeitslohn a b
gesetzt werden, soweit sie vom Arbeitgeber entrichtet und zu Lasten
des Arbeitnehmers verrechnet werden; sonstige Abzüge, insbesondere
für WerbUngskosten, haben nicht zu erfolgen, es sei denn, daß der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Bescheinigung des Finanzamts
über den Betrag der abzugsfähigen Werbungskosten vorlegt.

(4) Als Arbei tslohn im Sinne des Abs.1 gelten insbesondere nicht:
1. Entschädigungen, welche nach ausdrücklicher Anordnung oder

Vereinbarung zur Bestreitung des durch den Dienst oder
Auftrag veranlaßten Aufwandes gewährt werden.

Enthält eine Vergütung für Dienstleistungen neben dem
Arbeitslohne zugleich eine Entschädigung für den durch den
Dienst oder Auftrag veranlaßten Aufwand, so kann der Arbeit
nehmer die Entscheidung des für seinen Wolmsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthaltsort zuständigen Finanzamts darüber
beantragen, welcher Teil der Vergütung als Arbeitslohn an
zusehen ist. Das Finanzamt erteilt dem Arbeitnehmer hier
über eine Bescheinigung, die den Arbeitgeber bindet;

5. Bezüge aus einer Krankenversicherung.
§ 2b. Der einzubehaltende Betrag ist, wenn die Lohnzahlung

für eine Woche oder für einen längeren Zeitraum erfolgt, auf volle
Mark nach unten abzurunden; in allen übrigen Fällen ist der ein
zubehaltende Betrag auf volle zehn Pfennig nach unten abzurunden.

H. Einzahlung des einbehaltenen Betrags durch Steuermarken.
§ 3. (1) Jeder Arbeitnehmer hat sich für das Rechnungsjahr

1920 (1. April 1920 bis 31. März 1921) von der Gemeindebehörde
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seines W ohn- oder Besch äftigungsorts eine Steu e r k ar t e ausstellen
zu lassen. Di e Ausstellung erfolgt unentgeltlich . R eicht eine Steuer 
karte fü r die während eines R echnungsjahr s einzuklebenden Steuer 
marken n ich t aus , so hat der Arbeitnehmer rechtzeitig für die Aus
ste llung einer neuen Steuerkarte durch die Gemeindebehörde Sorg e
zu tragen.

(2) D ie Vorderseite der Steu erkarte ist auf Grund der Angaben
des Arbeitnehmers von der ausstellenden Behörde auszufüllen . Alle
weiter en Ein t räge haben nach Maßgabe des Vordrucks durch den
Arbeitgeber zu erfolgen, soweit sie ni cht ausdrückli ch fü r E intr äge
der Steuerhebestelle vorbehalten sin d .

§ 4. (1) F ür den gemäß § 1 und § 2b einbehaltenen Be t ra g hat
d er Arbeitgeb er S te uer mar ke n bei der Auszahlung des Arbeits
lohns in d ie Steuerkarte des Arbeitneh m ers einzukleben und zu ent
werten.

(2) Die Steuermarken werden bei d en P ostanstalten zum Ver
kaufe ges te llt.

(3) Die Steuermarken sind in die dafür vorgesehene n Spalten
der Steuerkarte derart einzukleben , daß für jed e Lohnzahlung ein e
neue Querspalte b egonnen wird ; auf jeder Marke ist der Tag der
Verwendung, und zwar d er Tag und das Jahr in arabischen Zahlen ,
der Monat mit Buch st aben nied erzuschreiben. D er Gebrauch von
Datumstempeln mit che m ischer Tinte ist gestattet. Allgemein übliche
und vers tändliche Abkürz un gen der Monatsb ezeichnungen mit Buch 
staben sowie d ie Weglassung d er beiden ersten Zahlen der Jahres
bezeichnung (z. B . 29. Okt. 20 ; 15. Sept. 25) sind zulässig . Auch ist
ges tat tet, dem Verwendungsvermerke d ie F irma oder den Namen
des Verwendenden ganz oder teilweise zuzusetzen .

(4) Nach jed em Einkleb en v on Steu ermarken hat der Arbeit
geber den Wert der jeweils eingeklebten Marken in die dafür vorge
sehene Spalte d er Steuer karte einzutragen; ist eine Seite mit Steuer
marken gefü llt, so hat jeweils der letzte Arbeitgeb er an der dafür
vorgesehenen Stelle den Gesamtwert der auf de r Seite eingekleb te n
Marken einzut ragen und die Richtigkeit des Eintrags durch Unter 
schrif t zu besch einigen .

(5) Das F inanzamt kann auf Antrag ein zelnen Arbeitgeb ern ge
st atten , daß sie für ständ ig bei ihnen beschäf t igte Per sonen die Steuer
m arken st a t t b ei jeder L ohnzahlung am E nde eines jeden Monats
ode r K al endervierteljahrs - spätestens jedoch beim Ausscheiden
des Arbeitnehmer s aus dem Dienstverhäl tnisse - für den während
d es entspreche nden Zeitraums ein behaltenen Betrag entwer ten und
in die Steuerkarte des Arbeitnehmers einklebe n .

§ 5. L egt der Arbeitnehmer b ei einer Lohnzahlung dem Arbeit
geber die Steuerkart e nicht v or , so hat der Arb eitgeb er Steuer
marke n in Höhe d es einbehaltenen Betrags zu en twer ten und für
d en Arbeitnehmer aufzubewahren, bi s dieser seine Steuerkarte
vorlegt.
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§ 6. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeb er auf dessen Ver
langen ein e schr iftliche Bes ch e inigung über d en empfangenen
Lohn, den einbehaltenen Betrag und den Wert der von dem Arbeit
ge ber in der Steuerkarte eingekl ebten und entwerteten Steu ermarken
zu geben .

§ 7. (1) Eine Anrechnung der im R echnungsjahre 1920 in
di e Steuerkarte eines Arbeitnehmers eingeklebte n Steu ermarken auf
die von diesem für das R echnungsjahr 1920 zu en t r ich tende Ein
komm ensteuer findet erst nach der endg ül t igen , nach Ablauf des
Kalenderjahres 1920 vor zunehme nden Veranlagung für das R ech
nungsjahr 1920 stat t, es sei denn, daß dem Arbeitnehmer ein Steuer
anforderungsschrei ben über die für das R echnungsjahr 1920 vo r 
läufig zu entrichtende Einkommensteuer zugegangen ist.

(2) Eine bare Erstattung der im R echnungsjahre 1920 über
die vorläufig zu ent rich tend e Einkommensteu er hinaus einbe ha ltene n
Beträge findet ers t nach der endg ül t igen Veranlagung für das R ech
nungsjahr 1920 sta t t .

§ 8. (1) Ist dem Arbeitnehmer ein Steueranforderun gs
sc h rei be n üb er di e für das R echnungsjahr 1920 vorläufig zu ent
richtende Einkommensteuer zugegangen , so kann der Arbeitnehmer
die in seiner Steu erkarte und in den Steuerkarten solcher Familien
angehörigen, deren Einkommen ih m zuzurechne n ist, eingeklebten
Steuermarken auf di e vo n ihm vorl äufig zu en t rich tende Einkommen
ste uer an Zahlung s Statt h in g eben. Zwecks H in gabe der Steuer
marken an Zahlungs Statt hat der Arbe itnehme r zugleich mit dem
Steueranforde rungsschre iben die Steuerkarten der Steuerhebestelle
vorzulegen . Die hinzugeb enden Steuermarken dürfen mit dem en t 
sprechenden Blatte der Steuerkarte nur von der Steuerheb estelle
aus der Steuerkarte en t fern t werden; ein Einnahmevermerk einer
Ste uerhebestelle darf auf dem von di eser abzutrennenden Teile der
Steuerkarte nicht vorhanden sein .

(2) Die Steuermarken können nur an Zahlungs Statt angen om
men werden, sofern sie in einer vorschriftsmäßig ausgefüllten Steu er
kar te einge kleb t sind .

§ 9. Bl ei bt d er W ert der nach § 8 an Zahlungs Statt hinge
gebenen Steuermarken hinter dem Betrage der v on dem Arbeit
nehmer nach dem Steue ranforde rungsschre iben zu en t r ich te nden Ein
komm ensteuer zur ü ck, so hat der Steuerpflichtige den fehl enden
Betrag innerhalb der gesetzlichen Zahlungsfrist - bei Meidung der
Zwangsvollstreckung - an di e Steuerhebestelle in bar od er durch
Uberweisung auf der en Postscheck- oder Bankkonto einzuzahlen.

§ 10. übersteigt der W ert der nach § 8 hingegebenen Steu er
marken den Betrag der von dem Arbeitnehmer nach dem Steuer
an forde rungsschre iben zu en t rich ten den Einkommensteuer, so hat
di e Steuerhe bes telle den W ert der Steuermarken bi s zur H öhe der
zu en t r ich ten den Einkommensteuer auf diese anzurechnen und über
den nicht angerechneten W ert eine Empfangsb escheinigung dem
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Arbeitnehmer auszuhändigen. Die se Empfangsbescheinigung gil t
gegenüber der Steuerhebestelle al s Ausweis über den hingegeb enen
Wert d er St eu ermarken bei der nach endgül t iger Veranlagung für
das Rechnungsjahr 1920 vorzunehmenden Abrechnung.

§ 11. (1) Verloren e, unbrauchbar gewordene od er zerstörte
Steuerkarten werden e rse t z t . Die in solch en K ar ten nach weisbar
eingeklebten und ent wer teten Steu ermarken werden ihrem Werte
nach auf di e Steue rschuld des Arbeitnehmers aufgerechnet; eine bare
Heraus zahlung findet in diesen F ällen nicht statt .

(2) Die Anrechnung nach Abs, 1 hat nur auf besondere Anweisung
des Fin anzam ts zu erfo lgen , entsprechender An trag ist bei d em
F inanzamt unter Vorlage der v orhandenen Nachweise zu stellen .

III. Unmittelbare Einzahlung des einbehaltenen Betrags
bei der Steuerhebestelle.

§ 12. (1) Das Landesfinanzamt kann auf Antrag des Arbeit
gebe rs zulassen , daß eine Ver wendung von S te ue r m a r ke n unter
b le ibt und daß di e E in zahlung des nach § I und § 2b ein behaltenen
Betrags durch den Arbeitgeb er in bar ode r durch überweisung auf
das Postschec k- ode r Bankkonto bei der Steuerhebestelle erfolgt, di e
fü r d ie E inrich tung der von dem Arbe i tne hmer zu ent r ichtenden
Ein kommensteuer zuständig ist .

§ 13. (1) Mit der E inzahlung, d ie spätestens bis zum 10. des auf
die Lohnzahlung folgenden Monats erfolgen muß, hat der Arbeitgeb er
jed er nach § 12 zuständigen Steuerhebestelle eine Nach w ei s u n g
in d oppelter Ausfertigung einzureichen . Die zweite Ausfertigung
kann im Wege des Durchpauseverfahrens oder durch sonstige Ver 
vielfältigung her gestellt werden, muß aber gu t leserlich sein . Di e
Spalte n 2 und 3 der Nachweisung sind v on dem Arbeitgeber auf
Grund d er Angaben des Arbeitnehm ers auszufüllen. Die Richtigkeit
der Nachweisung ist von dem Arbeitgeb er oder von seinem , der Steuer
hebestelle gegenüber bevollmächtigten Vertreter zu bescheini gen.
Die Steuerhebestelle prüft die Nachweis ung und gibt eine Au sferti gung
m it E m pfangsbesch ein igung zurück .

(2) Das Landesfinanzam t kann ge statten, daß die Einzahlung
nach Abs, 1 erst innerhalb der ers ten 10 Tage nach Ablauf eines
Kalenderviertelj ahrs erf olgt .

§ 14. D er Arbeitgeber ist ve rpflichtet , dem Arbeitnehmer auf
dessen Verlangen monatlich und bei Beendigung des Arbeitsverhält
nisses eine B es ch e in igung über den ausgezahlten Lohn und den
einbehaltenen Betrag auszustellen.

§ 15. (1) Eine Anre chnung der im R echnungsjahre 1920
zu Last en eines Arbeitnehmer s einbeh alte ne n B eträge auf die von
diesem für das R echnungsjahr 1920 zu en tr ichtende Einkomm en
steuer findet erst nach der endgül t igen , nach Ablauf d es Kalender 
jahr s 1920 vorz unehmenden Ver anlagung für das R echnungsjahr
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1920 statt, es sei denn, daß dem Arbeitnehmer ein Steueranforde
rungsschreiben über die für das Rechnungsjahr 1920 vorläufig zu
entrichtende Einkommensteuer zugegangen ist.

(2) Eine bare Erstattung der im Rechnungsjahre 1920 über die
vorläufig oder endgültig geschuldete Einkommensteuer hinaus ein
behaltenen Beträge findet erst nach der endgültigen Veranlagung
für das Rechnungsjahr 1920 statt.

§ 16. (1) Ist dem Arbeitnehmer ein Steueranforderungs
schreiben über die für das Rechnungsjahr 1920 vorläufig zu ent
richtende Einkommensteuer zugegangen, so findet eine Anrechnung
der einbehaltenen Beträge auf die nach diesem Schreiben vorläufig
zu entrichtende Einkommensteuer für das Rechnungsjahr 1920 nach
Maßgabe nachstehender Bestimmungen statt.

(2) Bleibt der bis zum Beginne der Zahlungsfrist (1. August,
1. November, 1. Februar) einbehaltene Betrag hinter dem nach dem
Steueranforderungsschreiben zu entrichtenden Steuerbetrage z urüc k ,
so hat der Arbeitnehmer den fehlenden Betrag innerhalb der gesetz
lichen Zahlungsfrist - bei Meidung der Zwangsvollstreckung - an
die Steuerhebestelle in bar oder durch Überweisung auf deren Post
scheck- oder Bankkonto einzuzahlen.

(3) "übersteigt der bis zum Beginne der Zahlungsfrist ein
behaltene Betrag den nach dem Steueranforderungsschreiben zu ent
richtenden Betrag, so hat die Steuerhebestelle dem Arbeitnehmer
eine Empfangsbescheinigung über den vom Arbeitgeber eingezahlten
Betrag zuzusenden. Diese Empfangsbescheinigung gilt gegenüber
der Steuerhebestelle als Ausweis über den eingezahlten Betrag bei
der nach endgültiger Veranlagung für das Rechnungsjahr 1920 vor
zunehmenden Abrechnung.

IV. Schlußbestimmungen.

§ 17. Der Arbeitgeber haftet dem Reiche für die Einbehal
tung und Entrichtung des im § 1 bestimmten Betrags neben dem
Arbeitnehmer als Gesamtschuldner.

Iiörperscbaftsstenergesetz.
Vom 30. März 1920 (RGBl. S. 393).

§ 1. Der Körperschaftssteuer unterliegen mit ihrem Einkommen:
1. juristische Personen des öffentlichen und des bürgerlichen

Rechtes sowie alle Berggewerkschaften ;
2. nicht rechtsfähige Personenvereinigungen. Anstalten, Stiftun

gen 'und andere Zweckvermögen, soweit ihr Einkommen nicht
unmittelbar nach diesem Gesetz oder nach dem Einkommen
steuergesetze bei einem anderen Steuerpflichtigen steuerbar ist.

§ 2. Von der Körperschaftssteuer sind befreit:
7. gesetzlichc Berufs- oder Wirtschaftsvertretungen so

wie wirtschaftliche Verbände ohne öffentlich-rechtlichen Cha-
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rakter, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäfts 
betrieb .gerichtc t ist.

K apitalert ra gsteuerg e se tz.
Vom 29. März 1920 (RGBl. S.345).1)

§ 1. Von den E r tr ägen aus K apital v er m ögen wird für d as
R eich nach den Vorschriften di eses Geset zes eine Steu er (Kapitalertrag
steue r ) erhoben .

§ 2. S t euerb are Kapital ertr iig e (§ 1) sind olm e Rück sich t
da rauf, ob sie in einem land- oder fors twirtschaftlichen oder gewer b 
lichen B etrieb oder außerhalb eine s solchen anfall en,

1. di e Erträge aus inländischen Kapitalanlagen, nämlich:
1. Di vid enden, Zin sen, Ausbeuten und sons t ige Gewinne, wel

che entfa llen auf Aktien, Kuxe, Genußschein e sowie auf
An teile an der R eichsbank, an K olon ial gesellschaften , an
bergbautreib enden Vereini gungen, welche die R echte einer
juristischen P erson haben , an Genossenschaften und an
Gesellschaften mit beschränkter H aftung;

2. Zin sen v on Anleih en , die in öffentlichen Schuldbüchern
eingetragen oder über die Teilschuldverschreibun gen au s 
gegeben sind ;

3. Zinsen, d ie b ei Leben s-, K apital- und R en tenversich erun gs 
unternehmungen auf di e Prämienreser ve der Versich erten
rechnungsm äßig na ch dem Gesch äftsplan en t fallen ;

4. Zin sen v on F orderungen, die auf Grund einer Vereinbarung
ent rich tet werden. Das gleiche gilt für geset zliche Zin sen,
soweit di e F älligkeit der Forderung länger als sech s Monate
zurückli egt; d ie Frist ers t reck t sich auf zwei Jahre, soweit
es sich um Ansprüche der in den §§ 106, 197 des Bürgerli chen
Gesetzbuchs bezeichneten Art handel t;

,5. Zin sen vo n Grundschu lden , R enten von R entenschulden
sowie Zinsen von H ypotheken, soweit di ese Zinsen ni ch t
unter Nr. 4 fa llen . Bei Tilgungshypotheken und Tilgungs
grundschulden gilt nur der T eil der Zahlung al s Kapital
er t rag, der au f den jeweili gen K apitalrest al s Zin s en t r ich tet
wird. F orderungen für di e eine Hypothek an einem inlän
di schen Grundstück bestellt ist, gelten im Sinne di eses Ge
setzes stets als in ländische Kapitalanlagen;

6. vererbliehe R en tenbezüge ;
7. D iskon tbet räge von W echseln und Anweisungen ein schlie ß

lich der Schatzwechsel, soweit es sich um Kapitalanlagen
handelt;

H. di e Erträge aus ausländisch en Kapitalanlagen der in der Nr, I
1 bis 7 bezeichneten Art.
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Als Kapitalerträge im Sinne des Abs. 1 gelten auch besondere
Entgelte oder Vorteile, di e neben Kapitalerträgen der im Abs. 1
genannten Art oder an d eren Stelle gewährt werden.

§ 3. Von der Steuer werden b efr ei t:
1. die Kapitalerträge d er im § 2 bezeichneten Art, welche . . .

einget ragenen Gen ossenschaften , deren Geschäftsb etrieb nicht
über den Kreis ihrer Mitglieder hinausgeht . . . zufließen .

2. die Kapitalerträge der im § 2 bezeichneten Art, welch e zu
fließ en:
c, öffentlich -rechtlichen Berufsvert r etungen sowie Be

rufsverbänden ohne öffentlich-rechtlichen Charakter, deren
Zweck nicht auf eine n wirtschaftlichen Geschäftsb etrieb
gerichtet ist.

§ 5. Der Steuer unte rli egt d er vo lle Kapital e rtrag ohne Ab
zug von Schuldzinsen, Werbungskosten und der Kapitalertragsteuer.

Von den Erträgen ausländischer K apitalanlagen (§ 2 Abs. 1
Nr, II ) können di e auf dem Ertrage ruhenden ausländischen Steuern
abgezogen werden .

§ 6. D ie St euer beträgt 10 vom Hundert des Kapitalertrags.
Wenn der Ertrag nicht in Geld besteht, so ist er nach dem ge -

meinen Werte in Geld umzurechnen.
D er Steuerbetrag wird auf voll e Pfennig nach oben abgerundet.
§ 7. Steuerträ g er ist der Gläubiger .
§ 8. ~ine Vereinbarung, wonach der Schuldner die Ste ue r zu

gunste n des Gläubigers übernimmt, ist nichtig.
§ 9. In den F ällen des § 2 Ab s. 1 Nr. I 1 bis 3 hat der Schuldner

der Kapitalerträge die Steuer für R echnung des Gläubigers (Steuer
t räge r ) innerhalb eines Monats nach F älligkeit zu e nt r ic h te n . Der
Schuldner haftet für di e Entrichtung des Steuerbetrags.

In den F ällen des § 2 Abs. 1 Nr. I 4 bi s 6 haften für die Steuer
d er Schuldner und der Gläubiger (Steuerträger) al s Ges am ts chuldne r .
Die Art der Steuerentrichtung bestimmt der R eichsminister der Fi
nanzen.

In den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. I 7 und Nr. II hat der Gläu
biger der Kapitalerträge (Steuerträger) auf Grund eines schrift lichen
Steuerbescheid s, der auf eine Steuererklärung des Gläubigers erge ht,
nach näherer B estimmung des R eichsministers der Finanzen zu en t 
ri ch ten.

§ 10. In den Fäll :m des § 9 Abs, 1 ist die Steuer zugleich mil
dem Kapitalertrage fällig. Unterbleibt die Zahlung aus Gründen ,
die nicht in der P erson d es Gläubigers liegen, wird di e Steuer erst
mit der Zahlung des Kapitalertrags fä llig.

In den Fällen des § 9 Abs. 2 ist die Steuer bei der Zahlung d es
Kapitalertrags fällig.

In den Fällen des § 9 Abs. 3 ist di e Steuer eine n Monat nach
Zustellung des schr ift lichen Steuerbescheids an den Gläubiger der
Kapitalerträge fällig.
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§ 14. Kapita.lerträge, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzea-) be
reits fällig waren, unterliegen der Steuer nicht. Das gleiche gilt unab
hängig vom Zeitpunkt der Fälligkeit für die im § 2 Abs. 1 NI'. I 1
bezeichneten Erträge aus einem spätestens arn 31. Dezember 1919
abgelaufenen Geschäftsjahr, für die übrigen im § 2 bezeichneten Er
träge aus einer Besitzzeit vor dem 1. Oktober 1919.

Am 31. März 1920 oder später fällig gewordene Kapitalerträge
unterliegen auch dann der Steuer, wenn sie vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes ausbezahlt worden sind. Dies gilt nicht für spätestens
am 1. April 1920 fällige Zinsscheine (§ 2 Abs. 1 NI'. I 2), deren Ein
lösung oder Gutschrift vor dem 3. März 1920 erfolgt ist.

Erbschaftssteuergesetz.
Vom 10. September 1919 (RGBI. S. 1543).2)

§ 1. Der Besteuerung nach den Vorschriften dieses Gesetzes
unterliegen

1. der Nachlaß eines Verstorbenen (Nachlaßsteuer),
2. der Erwerb von Todes wegen (Erbanfallsteuer),
3. Schenkungen unter Lebenden (Schenkungssteuer).

I. Steuerpflicht.
1. Nachlaßsteuer.

§ 2. Als Nachlaß gilt das gesamte Vermögen des Verstorbenen,
das bei seinem TOde vorhanden ist, einschließlich des "Vermögens,
das er als Vorerbe hatte.

§ 3. Als Vermögen im Sinne des § 2 gelten:
1. Grundstücke, einschließlich des Zubehörs (Grundvermögen);
2. das dem Betriebe der Land- oder Forstwirtschaft, des Berg

baues oder eines Gewerbes dienende Vermögen (Betriebsver
mögen);

3. das gesamte sonstige Vermögen, das nicht Grund- oder Be
triebsvermögen ist (Kapitalvermögen).

§ 4. Den Grundstücken (§ 3 NI'. 1) stehen gleich Berechtigun
gen, auf welche die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes über
Grundstücke Anwendung finden.

§ 5. 'Zum Betriebsvermögen (§ 3 NI'. 2) gehören alle dem Unter
nehmen gewidmeten Gegenstände.

Als Betriebsvermögen gelten auch aus dem Betriebe herrührende
und andere Vorräte, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind.

§ 6. Als Kapitalvermögen (§ 3 NI'. 3) kommen insbesondere,
soweit die einzelnen Vermögensgegenstände nicht unter § 3 NI'. 1,
§ 4 oder unter § 3 NI'. 2, § 5 fallen, in Betracht:

1. selbständige Rechte und Gerechtigkeiten; ...

1) 31. 9Rath 1920.
2) l11u6fitl)tun96be~immungen bllhu oom 11.Oftobet 1919 CffiSlBl. (6. 1211).
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§ 10. Von dem Nachlaßvermögen sind abzuziehen:
1. di e vom Erblasser herrührenden Schulden. Nicht abzugsfähig

sind Schulden und Lasten, di e in wirtschaftlicher Beziehung zu nicht
steuerbaren Vermögensteilen stehen.

§ 13. übersteigt der Gesamtwert des Nachlasses nicht den Be
trag von 200 000 Mark, so bleiben die ers te n 20 000 Mark frei von
d er Nachlaßsteuer.

§ 15. Die Nachlaßsteuer beträ gt für die ers te n angefangen en
odervollen 200 000 Markdes ste ue rpflicht igen Nachlaßvermögens I v. H . .
fü r die nächsten angefangen en ode r vollen 300 000 M. 2 " "

500 000 " 3" "
" I 000 000 " 4" "

" weiteren Beträge 5" "

2. Erbanfallsteuer,

§ 25. Die Erbanfallsteuer wird von dem Betrage berechnet,
um den der Erwerber durch den Erbanfall bereichert ist.

§ 26. Die Erbanfallsteuer wird nach dem persönlichen Verhält
ni s des Erwerbers zu dem Erblasser in folgenden6 Klassen erhoben :

1. Klasse:
1. Der Ehegatte und die ehe lichen Kinder des Erblassers mit

Ausnahme der an Kindes Statt angenommenen P ersonen,
ferner di ej enigen Kinder, welchen die rechtliche Stellung
ehe licher Kinder zukommt, sowie di e eing ekindschafte te n
Kinder, sofern diesen die rechtliche Stellung ehe liche r Kin
der zukommt,

2. die un ehelichen Kinder der Mutter und die vom Vater an
erkanten un ehelichen Kinder.

rr. Klasse:
Die Abkömmlinge der zu I bezeichneten Kinder.

III. Klasse :
1. Die Eltern,
2. die voll- und halbbürtigen Geschwister.

IV. Klasse:
1. Die Gr oßeltern und die ent fernteren Voreltern,
2. die Abkömmlinge ers ten Grades von Geschwistern,
3. die Schwieger- und Sti efeltern,
4. die Schwieger- und Stiefkinder,
5. die an Kindes Statt angenommenen Personen und diej eni

gen ihrer Abkömmlinge, auf welche sich die Wirkung der
Annahme an Kindes Statt erst reckt , soweit sie nicht in
die 1., H. oder III. Klasse gehören.

V. Klasse:
1. Die Abkömmlinge zweiten Grades von Geschwistern,
2. die Geschwister der Eltern,
3. die Verschwägerten zweiten Grades der Seitenlinie.
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VI. Klasse :
All e übrigen Erwerber, soweit es sich ni cht um einen Erwerb

der im § 35 bezeichneten Art handelt.").
§ 27. St eu erpfl i chtig ist nur der den Betrag von 500 Mark

übersteigende 'T eil d es Erwerbes.
Ein Erwerb, der anfällt einer d er zu Steuerklasse I, II, IH, 1

IV, 1, 5 gehörenden Personen, unterliegt nur in soweit der St euer.
als er d en Betrag von 5000 Mark übersteigt.

in der Ste uer klasse
I I II IIII IIV I V ; vr

vom Hu nder t

"

§ 28. Die Erb anfall st euer b eträ gt

für die ers te n angefangenen od er vollen 20 000 M.
d es steuerpflichtigen Erwerbes . . . . . . . 4 5 \ 6 8 110 15

fürdie nächsten angefangen en od er voll en 30 000 1\'1. 5 6 8 10 12 20
" 50 000 " 6 8 1\ 10 12 i15 25

50000" 8101215 12030
50000 " 10 12 15 20 25 35

" 100 000 " 12 15 20 25 30 40
" 200000" 15 20 25 30 35 45
" 250 000 " 20 25 30 35 40 50
" 250000 " 25 30

13

5 40 45 55
" 500000 " 30 35 40 /45 50 60

" wei t er en Beträge . . . . . 35401455060 ,70

Die Steuer erhöht sich um je 1 vom Hundert ihres Betrags, und
zwar, soweit das zu r Zeit d es Erbanfalls b ereits vorhandene Vermögen
d es Erwerbers 100 000 Mark, aber nicht 200000 Mark übersteigt,
für je angefangen e 10000 Mark, so weit das vorhandene Vermögen
200 000 Mark übersteigt, für je angefangen e 20 000 Mark. Der Zu
s chlag darf die H älfte d es 100 000 Mark übersteigenden Betrags d es
vorhanden en Vermögens nicht übersteigen. Er darf ferner ni cht mehr
b etragen al s 100 vom Hundert der St euer. Der Gesam tbet rag der Erb 
s chaft sste ue r darf ni cht höher sein als 90 vom Hundert d es Erwerbes.

B ei einem Erwerbe, d er vor d em 1. April 1935 anfällt, wird d ie
Steuer für jedes volle Jahr bi s 1. April 1925 zurück um I vom Hundert,
für jed es wei tere vorhergehend e J a hr um 2 vom Hundert ermä ßigt .

3. Schenkungsst euer.
§ 40. S chenk u n g en unter Lebenden unterliegen der gleichen Be

s t eue r un g wi e d er Erwerb von T od es wegen. Sch enkungen ste he n gleich
frei ge bige Zuwendungen unter Lebenden, soweit der Bedachte durch
sie auf Kosten d es Zuwendenden mit dessen Willen bereich ert wird.
Die Vorschriften über di e E rbanfallsteuer sin d sinngemäß anzuwenden .

§ 41. N eben dem Bes ch enkten haft et fiir di e Steuer auch d er
Schenkel'.

Die Verjährung des Steueranspruchs beginnt nicht vor dem Tod e
d es Sch enkers.

1) @tbanfalle fitt offentIid)e, fitd)Iid)e, milbtatine obernemeil\nü~ige pmecfe
ufm. .pietbei bettagt eie @tbal\fall~euet 10%.
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11. Veranlagung und Erhebung der Steuern.
§ 45. Für di e S t e u e r p flic h t und die E r m i t t lu n g d e s

W ert es ist maßgebend

1. bei der Nachlaßsteuer der Zeitpunkt des T odes des E rb lassers ;
2. bei der Erbanfallsteuer der Zeitpunkt d es Anfa lls ;
3. bei der Schenkungssteuer der Zeitpunkt der Zuwendung.

§ 47. Wird nach d em E rtragswer t veranlagt er G rund b es i t z
innerhalb zehn J a hren n ach dem für di e B erechnung der Steuer maß
gebenden Zeitpunkt zu einem Preise veräu ßert, der um ein Viertel
höher ist als der ver anl agte Wert, so hat eine Neuveranlagung zu er
folgen . Der Neuveranlagung ist al s Wert d es Grundst üc ks der Ver
kaufspreis abzügli ch der nach dem Erwerbe gemachten besonderen
Aufwendungen zugrunde zu legen, jedoch nicht über den gemeinen
Wert zur Zeit d es Erwerbes hinaus.

§ 63. Soweit di e Steuerpflicht sich auf Grundstück e bezieht,
ist dem St euerpflichtigen, n ötigenfalls gegen ausreichende Sicherung,
nach Maßgabe d es von ihm gestellten Antrags die Zahlung der Steuer
in höchstens zehn Jahresbeträgen zu gestatten, sofern ni cht seine
Vermögensverhältnisse eine mit sofort ige r Einziehung der Steuer ver
bundene Härte ausschließen. Die Stundungsbewilligung kann zurück
genom men werden, wenn di e Voraussetzungen der Stundung wegfallen.

§ 64. Soweit das s teuer bare Vermögen aus Grundstücken be
steht , ist auf Antrag d es Steuerpflic ht igen zu gestatten, daß zum
Zwecke der Befried igung wegen des auf d ie Grundstücke en t fallen 
den T eiles der Steuer während eines Zeitraums von höchstens
20 Jahren jährlich ein glei cher Geldbetrag (Tilgungsrente) en t rich tet
und hi erfür an d en Gr u ndst üc ken eine G run d s c h u I d bestellt wird.

§ 65. Un terliegen di e Grundstücke innerhalb d es Zeitraums, w äh
r end dessen di e T ilgungsrente zu zahlen ist, vo n neuem einer Veran
lagung, so kann zum Zwecke der B efri edigung wegen der infolge d es
weiteren Steuerfalls gesch u ldeten Steuer auf Antrag d es Steuorpflich
t igen eine neue , den Vorschriften des § 64 en tspreche nd e Grund
s c h ul d in der Art bestellt werden, daß di e Verpflichtung zur Zahlung
der R en te der späteren Grunds chu ld nicht vo r 'Ablauf eines Jahres
n ac h F älligkeit der letzten R entenzahlung aus der vorhergehenden
Grundschuld beginnt.

Die Vorschrift d es Abs . I findet keine Anwendung , wenn di e Grund
s tücke innerhalb d es bezei chneten Zeitraums gegen Entgelt an andere
P ersonen a ls solch e der Steuerklassen I und Ir veräußert worden sind .

§ 66. Der noch n ic h t get ilg te Betrag d es Kapital s d er Grund 
s ch u l d kann von dem Eigentümer der Grundstücke jederzeit geza hlt
werden. D er Steuerbehörde steh t eine Kündigung n icht zu.

In . Übergangs- und Schlußvorsch riften.
§ 70. D ie Vorsch r iften der L andesg e s etz e , welche d ie Erhe

bung einer Abgabe von d em den Gegenstand der Erbanfall- und

U r b a n , Reichssteuergeset ze.



50 Grunderwerbsteuer.

Schenkungssteuer bildenden Erwerb oder von den über einen solchen
Erwerb ausgestellten Urkunden betreffen, treten außer Kraft. Die
Erhebung von Zuschlägen zu den auf Grund dieses Gesetzes erhoben en
Steuern durch Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände ist un
zulässig.

§ 72. Die Steuerpflicht bestimmt sich nach dem bisherigen Ge
se t ze, wenn der Erblasser vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes'}.
v erstorben ist.

Grunderwerbsteuergesetz.
Vom 12. September 1919 (RGBl. S.1617).2)

§ 1. Beim Übergange des Eigentums an inländischen Grundstük 
ken wird eine Grunderwerbsteuer erhoben . Dem Übergange d es
Eigentums steht gleich der Erwerb von herrenlosen Grundstücken.

§ 2. D en Grundstück en stehen Berechtigungen gleich, auf
welche di e Vorschriften des bürgerlichen Rechtes über Grundstücke
Anwendung finden; ausgenommen sind unbewegliche Bergwerks
anteile.

§ 4. Di e Steuerpflicht wird begründet durch die E intragung d er
R echtsänderung in das Grundbuch od er, wenn es einer solchen zum
übergange d es Eigentums nicht bed arf, durch d en Vorgang, der d ie
R echtsänderung bewirkt.

§ 5. Ein zur Übertragung des Eigentums verpflichtendes Ver
ä u ßer u n g s ges c häf t wird steuerpflichtig, wenn der über gang d es
Eigentums nach Ablauf eines Jahres nach Abschluß di eses Veräuße
rungsgeschäftes n icht er folg t ist.

Ist di e Steuerpflicht n ach Abs. 1 einge t re ten und erfolgt sodann
d er E igentumsübergang (§ 4) , so wird die Steuer für di esen nur inso
weit erhoben. als sie di e Steuer des Abs. 1 übersteigt.

§ 8. Die Steuer wird nicht erhoben :

1. b eim Erwerbe von Todes wegen im Sinne der §§ 1 und 20 d es
Erbschaftssteuergesetzes sowie beim Erwerb auf Grund eine r
Schenkung unter Lebenden im Sinne d es § 40 d es Erbschafts
steuergesetzes, sofern nicht di e Form der Sch enkung led igli ch
gewählt ist, um di e Grunderwerbsteuer zu ers paren ;

4. beim Erwerbe der Abkömmlinge von den Eltern, Großeltern
und en t fern te re n Voreltern, sowie beim Erwerbe der Eltern
von den Kindern ; den Eltern stehen die Stiefeltern gleich,
ebenso die Adoptiveltern, wenn kein Verdacht besteht, daß,
die Annahme an Kindes Statt zum Zwecke der Steuerhinter
ziehung ....orgen ommen ist.

§ 11. Di e Steuer wird von dem g e m e i n e n W ert e d es Grund
s tücks zur Zeit des steuerpfliehtigen Rechtsvorganges berechnet.

1) 1. 6cj:ltcmbcr 1919.
2) 'l11l6fitf)\·ung6t.t'~immlln(\cn b1l311 ~1'1lI 14. Cftobrr 1919 (ffiSQ31. 6. 1177).
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§ 12. Ist der V eräußerungsprei s höh er a ls der gemeine 'Wer t
d es Grundstücks, so tritt er an di e Stelle d es gemeine n Wertes.

Der Veräußerungspreis bestimmt sich nach dem Gesamtbetrag
der Gegenleistung, einsc h lie ßlich der vom Erwerber übernommenen
oder ihm sonst infolge der Veräußerungobliegenden Leistungen und
der vor beha ltene n oder auf dem Grunds tück laste nden Nutzungen und
bei Verträgen über Leistung an Erfüllungs Sta t t nach dem W erte , zu
dem di e Gegenstände a n Erfüllungs Sta t t angen ommen werden. Die
auf einem ni ch t privatrechtlich en Titel beruhenden Abgaben und Lei
st ungen, die auf dem Grundst ück kraft Ges et zes lasten (gem ein e
Las ten), werden n ich t mitgerechnet.

§ 13. B eidcm ü be rg ange im W ege der Z w an g s v ers t eig er ung
tritt an die Stelle d es Veräußerungspreises (§ 12) der B etrag des Meist
gebots, zu dem der Zuschlag er teilt wird, unte r Hinzurechnung d er
vom Ersteher übernommenen Leistungen.

§ 17. Die Steuer beträgt vi er vom Hundert d es gemeinen Wertes
des Grundstücks oder d es nach §§ 12 bi s 14 an se ine Stelle tretenden
Betrags.

§ 18. Die S te uer wird ni cht erhoben , wen n der gemein e W ert
des Gru ndst üc ks ode r der nach den §§ 12 bi s 14 an seine Stelle tretende
Betrag 150 Mark nicht übers ch reitet.

§ 20. Zur E ntrichtung der Steuer sind der E rw erber und der
Veräußerer gesamtsc h u l d nerisch ve r pflic htet . Beim E rwerb im
Zwangsvers t eigerungs- oder im E n teignungsverfahren kann di e Steuer
von demjenigen , gegen den sich das Verfa hren ri chtete, ni cht gefo rd er t
werde n .

§ 23. Di e Steuerstelle hat di e Ste uer auf Antrag zu e r lasse n
o de r zu e r s ta t te n

a, im F all e der Steuerpflicht nach § I:

1. bei Ni chtigkeit der Auflassung oder d es sonst ige n den
Eigen tumserwerb begründenden R ech tsvorg anges,

2. bei Rückerwerb d es Eigentums infolge Nichterfüllung d er
Vertra gsbedingungen d es Veräu ßerungsgeschäftes.

3. bei R ückerwerb d es E igentums in nerhalb zweier Jahre se it
d er Veräu ßerung,

4. bei Preisminderung nach den §§ 459, 460 d es BGB., sowe it
sie eine E rmäßigung d er Ste uer zur Folge haben würde;

b. im F all e der Steuerpflic h t nach § 5 :

1. b ei N ichtigkeit d es R echtsgeschäfts ,
2. bei Aufhebung des R echtsgesch äfts durch Vereinbarung

oder infolge Ausübung eines vorbehaltenen Rücktrit tsrechts,
3. wenn di e Veräußerung infolge Nichterfüllung der Vertrags 

b ed ingungen rückgängig gemach t wird,
4. wen n der Antrag zur Sc hlie ßung ein es Veräußerungsge

sc häfts sowie der nur den Veräu ßere r bi ndende Vertrag über
Schl ießung eines Veräu ßerungsgeschäfts (§ 5 Abs. 4 Ziff. 2)

4*
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fortgefallen ist, ohne daß das Veräußerungsgeschäft zu 
stande gekommen ist.

5. bei P reisminderung nach d en §§ 459, 460 d es BGB., so weit
sie eine Ermäßigung der Steuer zur F olge ha ben wü rd e.

§ 37. Das Gesetz tritt am 1. Oktober 1919 in K raft.
Die Vorschriften d es R ei chsstempelge s etz es, d er L and e s

gese t ze und der S atzungen der Gem einden (Gemeindeverbände),
welche di e Erhebung einer Abgabe von Grundstücksübertragungen
betreffen, treten mit Wirkung vom 1. Oktober 1919 außer Kraft.'},
unbeschadet der Durchführung des Erhebungsverfahren s für di e bi s
zum 30. September 191 9 steuer pflich t ig gewordcn en R echtsvorgänge.
Dies betrifft auch Abgaben, welche di e Steuerpflicht nicht an d en
Eigentumserwerb, sondern an den Abschluß des Veräußerungsgeschäfts
anknüpfen.

N eue Abgaben der im Abs. 2 genannten Art dürfen von den Län
dern, Gemeinden und Gemeindeverbänden nich t eingefüh r t werden 2).

I st ein R echtsvorgang nach dem Grunderwerbsteuergesetze zu
besteuern, der b ereits nach den durch die v orsteh ende Vorschrift
aufgehobenen R echtssätzen zur Erhebung eine r Abgabe Anlaß gegeben
hat, so ist di ese Abgabe auf di e Grunderwerbsteuer anzurechnen.

Liegt eine r nach diesem Gesetze steuerpflichtigen Eintragung
einer R echtsänderung in das Grundbuch (§ 4) ein vor dem 1. Juni 1919
abgesch lossenes Ver äußerungsgesch äft zugrunde, das nach den durch
die vorstehende Vorschrift aufgehobenen R echtssätzen abgabepflich
tig sein würde, od er ist im Falle d es § 5 das Ver äußerungsgeschäft
vor d em 1. Januar 19 19 b eurkundet, dann bleiben di e bi sh erigen
Ges etze maßgebend. Diese Vorschrift tritt mit d em 1. J anu ar 1920
außer Kraft 3).

1) :Damit [inb aufg e~oben ber ffieic()sumfa~~empel, ber ~anbesimmobi:

Iicnjlempel, bidtteis: unb 0emei n b eumfa~~eu etn. !Be tle~ en bleiben bie ffieid)s:
3ultlad)s~euet, [emeit [ie nad) oem 0efe~e ncm 3. 'juli 1913 (ffi@!B1. 6 . 521)
nod)erboben roerbenbar], unb bie~anbesitempel fut bie@tteilung einet Illpotl)efen:
bettiebsbeted)tigung.

2) Übct bie IBeud)tigung ber ~(mbet, 0emcinben unb @emeinbeuctbanbe
3Ut @t(lebung ecn S u fd) (a 9 c n 3u t @tun b Cf m Cf Ht e u Cf fie~e §40 bes
~anbes~cuergefc ~es (<Seite 79).

3) ~aut 9Jlin.:@t!. oorn 26. mai 1920 (ffi<Stml. 6. 321) itl beabfid)tigt, bie
!Bctlimmung bes § 37 Illbf. 5 mit jillidung nom 1. Dftooet 1919 ab im jillege
ber 0cfe~eMnbetung buhin 3u anbern, bau bie .petan3ic!)ung 3Ut <Stcuet nad)
ben bis 3um 30. <5eptcmbet 1919 gultig geltlefenen Illotfd)tiften erjclgcn foll:
1. menn einer nad) bem 30. 6e\ltembet 1919 \)01l30genen @inttllgung einet
ffied)tsanbetung in bas @tunbbud) eine \lor bem 1. Drtobet 1919 etfolgte
Illuflaffung 3ugn mbe liegt, 2. menn einet »or bem 1. 'januat 1920 erjolgten
1l1uflaffung ein UOt bcm 1. 'juni 1919 abgefd)loffenes llletauuetung sgefd)Qft
3ugtunbe liegt. :Da bieje 0efe~esal1berung et~ in einigen lJRonaten mirb
butd)gefu~rt merbcn fOnn en, [inb bic <5teu et~ellen angemiefen, fd)on je~t unter
IDotbel)alt in ben etltlal)nten 3'allen 3unad)~ nur bie alten 6teuetfa~e in Illn:
menbung 3U btinger unb fd)on entriditete <5teuetoettage jUt ucr3u3al)lcn.



Umsatzsteuer.

lJmsatzsteuergesetz.
Vom 24. D ezember 1919 (RGBI. S.2157).1)
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1. Allgemeine Vorschriften. Die allgemeine Umsatzsteuer
auf Lieferungen und sonstige Leistungen.

§ 1. Der Umsatzsteuer unterliegen :
1. Li eferungen und sonsti ge L eistungen, d ie jemand inner

halb der von ihm selbständig ausgeübten gewerblichen oder
beruflichen Tätigkeit im Inland gegen Entgelt ausführt. Al s
gewerbliche Tätigkeit gelten für di eses Gesetz auch di e Ur
erzeugung und der Handel. Die Steuerpflicht wird weder da
durch ausgeschlossen, daß die Absicht, Gewinn zu erzielen,
fehlt, oder ein Verein, eine Gesellschaft oder eine Genossen.
schaft, di e nur an die eigene n Mitglieder liefern, di e Tätigkeit
ausüben, noch dadurch, daß die Leistung auf Grund gesetz
licher oder behördlicher Anordnung bewirkt wird oder kraft
gesetzlicher Vorschrift als bewirkt gilt ;

2. Entnahmen von Gegenständen aus dem e i ge ne n Betrieb,
um sie zu Zwecken, di e außerhalb der gewerblichen oder beruf
lichen T ätigkeit liegen, zu gebrauchen oder verbrauchen;

3. Lieferungen auf Grund einer V erst eigerung , auch wenn
der Auftraggeber keine gewerblich e oder berufliche Tätigkeit
ausübt, es sei denn, daß die Versteigerung im W ege der Zwangs
vollstreckung oder unter Miterben zur Teilung eine s Nachlasses
erfolgt oder Grundstücke und Berechtigungen betrifft, auf
wel che di e Vorschriften de s bürgerlichen R echtes über Grund
stücke Anwendung finden.

§ 2. Von der Besteuerung sind ausgenommen:
4. Verpachtungen und Verm ietungen von Grundstücken und von

Berechtigungen, auf welche di e Vorschriften des b ürgerlichen
R echtes über Grundstücke Anwendung finden, mit Ausnahme
der Verpachtungen und Vermietungen eingeri ch teter Räume;

9. ärztli ch e und ähnlich e Hilf el eistungen , sowe it di e
Entgelte für sie von den reichsgesetzlichen Krankenkassen
und knappschaftliehen Krankenkassen zu zahlen sind .

§ 5. In den Fällen, in denen di e Steuer lediglich an die Li ef erung
anknüpft, liegt eine Lieferung im Sinne di eses Gesetzes vor, wenn
der Li eferer dem Abnehmer die Verfügung über eine Sache verschafft.
Als Lieferung ist auch eine Leistung aus einem Vertrag über di e Bear
beitung und Verarbeitung einer Sache anzusehen, wenn der Unter
nehmer Stoffe, die er beschafft, verwendet und es sich hierbei nicht
nur um Zutaten oder Nebensachen handelt. Das gilt auch, wenn
Sachen in Ausführung eines solchen Vertrags mit dem Grund und
Boden fest verbunden werden.

1) 2lullfti~tungllb~nimmung~n ba3u ncm 12. juni 1920 (ffisml. 6 . 937)
Ci. 6~itc 58). \BCtg!. [emer bie 2lb~llnblung auf 6cite 87.
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§ 6. I st bei einer Lieferung für die H öhe des Steuersatzes di e
B e s chaff enheit des Gegen standes maßgeb end, so en tscheidet bei
Gegenständen. di e aus mehreren Stoffen zusammengesetzt sind, der
wertvollere B estandteil über d en Steu ersatz.

Die Vorschrift findet auf di e Steuerpflicht nach § 1 NI'. 2 ent
spre che nde Anwendung.

§ 8. Di e Steuer wird von dem für d ie steuerpfiichtige Leistung
vereinnahmten E n tg el t e b er echnet. E rfolgt die Besteuerung nach
Zeitabschnitten (§ 33), so ist di e Gesamtheit der in den Zeit a bschn it ten
vereinnahmten Entgelte zu grunde zu legen.

(Absa tz 3) In d en Fällen des § 1 N I'. 2 tritt an di e Ste lle des
Entgelts der gem ein e Wert, d er en t n ommene n Gegen stände ; dabei
ist von den Preisen auszugehen, die am Orte und zur Zeit der
Entnahme für Gegen stände d er gleichen oder ähn lichen Art von
Wi ederverkäufern gezahlt zu werden pflegen.

I s t für d ie Steu erpflicht e iner einzelnen Lieferung di e Höhe de s
Entgelts maßgebend , so ist vom Entgelte für d ie Lieferung jedes ein
zeln en Gegenstandes auszug ehen, es sei d enn, daß m ehrere auf ein 
mal en tn om m ene Gegen stände eine wi rtschaftliche Einheit bilden oder
nach d er Bestimmung des Li eferers nur zu einem Gesamtpreis gemein
sam lieferba r sind .

D ie Kosten der War e n umschließ ung dürfen nur dann vom
Entgelt gekürz t werden , wenn di e Warenumschließung vom Lieferer
zurückgeno m men und das Entgelt um den auf sie en t fa llende n T ei l
gemi n d er t wird.

B ei Geschäften, deren Abwicklung in einer steuerpflic ht igen Lei
s tu ng jedes der Beteiligten an den anderen besteh t (z, B . 'I'ausch 
geschäften ), gilt der Wert jeder der Leistungen als Entgelt für di e
and ere ; diese Vorschrift fin det bei Hingabe an Zahlungs Statt en t 
sprec he nde Anwendung,

§ lJ. Auf Antrag kann di e Steuerstelle ges ta t ten, daß die Steuer
nicht nach d en vereinnahmten Entgel ten, sonde rn nach den Ent 
g elt en für d ie b ewirkten L eistungen ohne Rück sicht auf di e
Vereinnahmung berechnet wird. D er Antrag kann auf einen von
mehreren gesonderten B etrieben desselben Steuerpflichtigen beschränkt
werden. Dem Antrag ist nur st a t tzuge ben, wenn Büch er nach kauf
männischen Grundsätzen gefü hr t werden .

I st d ie B esteuerung nach d en Entgelten für d ie bewi rkten L ei
stungen gestattet, so finden di e Vorschriften d ieses Ges et zes mit d er
Maßgabe Anwendung, daß, soweit in ihnen von den ver einnahmten
Entgelten gehandelt wird, an deren Stell e di e Entgelt e fii r die bewirkten
Leistungen t ret en.

§ 10. Di e Steu erbeträge sind , soweit di e Besteuerung nach Zei t .
abschnitten erfolgt (§ 33), auf v olle Mark, in d en übrigen F ällen auf
volle zehn Pfennig na ch unten abzuru nden. K leinere B et räge sind
ni cht zu erhe ben .

§ 11. Die Steuer is t in d en F äll en des § 1 NI'. I und 2 von dem 
jenigen zu e n t I'i ch t e n , der di e gewe rbliche oder berufliehe Tätig-
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keit ausübt. Dabei werden die in mehreren Be t rieben desselben
Steuerpflichtigen vereinnahmten Entgelte zusammengerechnet .

Im Falle des § I Nr. 3 liegt d ie Entrichtung der Steuer dem Ver
s teigerer ob , und zwar auch dann, wenn der Auftraggeb er eine selb
ständ ige b erufliche oder gewerbliche Tätigkeit ausübt. Er ist berech
tigt, sich bei seinem Auftraggeb er für die en trich te te n Steuerbeträge
sc had los zu hal ten.

§ 12. Bei L eistungen aus Verträgen, die nach d em Inkraft
tret en diese s Geset z e s abgesc hlossen sind, ist der Steuer
pfli chtige nicht berechtigt, di e Steuer dem L eistungsberechtigten neben
d em Entgelte ganz od er t eilweise gesondert in R echnung zu stellen,
es sei d en n , daß a ls Entgel t fü r eine Leistung g esetzlich
b emesse ne Gebühren angesetzt werde n. D er Abnehmer aus
einem Lieferungsvertrag ist ni cht berechtigt, das ihm von seinem
Lieferer in R echnung gestellte E ntgelt um die bei der Weiterver
äußrung des Gegenstand es fällige Steuer zu kü rzen .

Auf eine Vereinbarung, die den vorstehenden Vorschriften en t 
gegensteht, kann sich der Steuerpflichtige, im Falle des Abs, I Satz 2
d er Abnehmer, nicht berufen .

§ 13. Die Steuer beträgt, soweit nicht in den folg enden Vo r
sc hrif te n (§§ 15, 21, 25, 27) höhere Sätze vorgeseh en sind , b ei jedem
steuerpflicht igen Umsatz 11/ 2 vom Hundert des Entgelts.

H. Erhöhte Umsatzsteuer auf die Lieferung bestimmter
Luxusgegenstände durch den Hersteller.

§ 15. Di e Steuer erh öht sich auf 15 vom Hundert d es Entgelts
bei der Lieferung der unter I und II bezeichneten Gegen stände durch
d enj enigen, der sie innerhalb seine r gewerblichen T ätigkeit herstellt
ode r gewinnt (H erstell er). Di e erhö hte Steuerpflicht tritt ni cht ein ,
wenn diese Gegenstände ihrer Beschaffenheit nach nicht für di e Haus 
wirtschaft, sondern für den "Gebrauch oder Verbrauch innerhalb eine r
gewer blichen oder beruflichen Tätigkeit bestimmt sind ; di es ist dann
nicht anzunehmen, wenn die Gegenstände der B efriedi gung von B e
dürfnissen zu dien en gee igne t sind , die sowohl in d er Hauswirtschaft
wie b ei Gelegenheit der Ausübung eine r gewerblichen od er beruflichen
Tätigkeit bestehen. Von der erhöhte n Steuer b efreit s i n d Arzn ei 
mittel, mit Ausnahme d er zu 11 NI'. 16 genannten, Verbandstoffe,
Gegenstände der Kranken-, Säuglings- u nd Wochenpflege und Vor
ri chtungen, die zum Ausgl eich körper licher Gebrechen dien en .

II. Der erh öhten Steuer unterliegen ferner mit Rücksicht auf den
Verwendungszweck die folgenden Gegenstände, soweit sie nicht be
reits unter I fallen:

15. Riech- od er Sc h önheit smitt e l ;
16. G eheimmitt el.

§ 17. Die erhöhte Steuerpflicht des § 15 umfaßt auch
1. die Entnahme aus dem eigene n B etriebe (§ 1 Nr, 2);
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2. die Li eferung auf Grund eine r. Versteigerung (§ 1 NI'. 3), wenn
der Verstei gerer vom H ers teller beauftragt ist;

3. das Verbringen von Ge gens t änden der im § 15 b ezeichneten
Art in das Inla nd. § 8 Abs.3 findet entspre chende An 
wendung. Steuerpflichtig ist der ers te inl ändische Erwerber
oder , wenn der Gegenst and ni cht aus dem Ausland an einen
in län di schen Erwerber geliefert wird, derj enige, der den
Gegenstend im Inland in Gewahrsam nimmt.

V. Überwachung der Steuerpflichtigen.
§ 30. Die Steuerpflichtigen haben innerhalb zweier W ochen nach

dem B eginn ihrer Tätigk eit hi ervon der Steuers telle Anz e i g e zu er 
sta t te n . In ihr ist anzugeben , ob die im § 15 bezeichneten Gegenstände
hergestellt werden. Die Anzeige ist innerhalb zweier Wochen zu er 
gänzen, wenn der Betrieb auf di e H erstellung der im § 15 b ezeiclmeten
Gegenstände erst reck t wird.

Di e vorstehenden Vorschriften finden auf An gehörige der freien
Berufe kein e Anwendung.

§ 31. Di e Steuerpflich tigen sin d verpflich tet, zur F eststellung
der Entgelte A ufz e i chn ungen zu m a chen . Au s den Aufzeichnungen
muß zu ersehen sein, wie sich d ie vereinnahmten Entgel te auf d ie
Gruppen von Um sätzen , für die verschiedena r t ige Steuersätze b e
ste hen (§§ 13, 15, 21, 25, 27) , verteil en.

Die zur E nt richt ung der erhöhten Steuersätze nach den §§ 15
und 21 Verpfli chteten haben für die Gegenstände, bei der en Lieferung
die erh öhte Steuerpflich t in B etracht kommen kann , ein S t euerb u ch
und ein Lagerbuch zu führen. In das Steu erbuch müssen die Li efe
rungen n ach Gegenstand, Betrag des Entgelts und Tag der Lieferung
und Zahlung einget ragen werden ; in den F äll en, in denen d ie erhöhte
Steue r nach den Vorschriften d es Gesetzes ni cht zu en t r ich ten ist,
muß der Grund aus dem Steuerbuche zu ersehen sein. Aus dem Lager
buche muß der B estand der Gegens tände bei Beginn jedes Steuer
abschnitts (§ 33) u nd der tägl ich e Ein- und Ausgang zu en tnehmen
sein .

§ 32. W er eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit im Sinne
:les § 1 NI'. 1 ausübt, unterli egt der Steuerauf si cht.

E rgeb en sich bei Ausübung der Aufsicht Tatsachen, di e die An
nahme zulassen , daß b ei einem Unternehmen der Ei ngang der Steuer
~ür den laufenden Steuerabschnitt gefä hrdet ist, so kann di e Steuer
ste lle di e Leistung eine r Si ch erh ei t v erlangen . Gegen den Bescheid,
Ie r die Sicherheit festsetzt, ist die Verwaltungsbeschwerde an die
) be rbeh örde, di e endgül t ig en t sche idet , gegeben .

VI. Steuerberechnung und Vera nlagungsverfahren.
§ 33. Di e Steuer wird in den F äll en des § 1 NI'. 1 und 2 nach dem

J esam tb et rag e der Entgelte b e r e chnet , d ie der Steuerp flic htige im
Laufe eines Steu erabschnitts für seine Leistungen vereinnahmt hat.
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Der Steuerabschnitt beträgt ein Kalenderjahr und, wenn sich
die steuerpflichtige Tätigkeit nicht auf das ganze Kalenderjahr er
streckt, den entsprechenden Teil des Kalenderjahres. Bei der er
höhten Steuer der §§ 15, 21 und 25 beträgt der Steuerabschnitt ein
Kalendervierteljahr und, wenn sich die steuerpflichtige Tätigkeit nicht
auf das ganze Kalendervierteljahr erstreckt, den entsprechenden Teil
des Kalendervierteljahrs.

§ 34. Hat der Steuerpflichtige Entgelte in dem gleichen Steuer
abschnitt, in dem sie vereinnahmt wurden, zurückgewährt, so kann
er sie von der Gesamtheit der im Steuerabschnitte vereinnahmten
Entgelte absetzen.

Hat der Steuerpflichtige Entgelte in einem späteren Steuer
abschnitt als sie vereinnahmt wurden, zurückgewährt, so kann er
den entsprechenden Betrag von dem steuerpflichtigen Gesamtbetrage
der Entgelte desjenigen Steuerabschnittes, in dem die Rückgewährung
erfolgt, absetzen.

§ 35. Der Steuerpflichtige hat der Steuerstelle innerhalb eines
Monats nach Ablauf des Steuerabschnitts (§ 33) oder in den Fällen
der § 17 Nr.2 und 3 nach Eintritt des steuerpflichtigen Vorganges
eine Steuerer klärung abzugeben. Die Steuerstelle kann auf An
trag die Frist verlängern, sie kann die Fristverlängerung von einer
Sich erheitsleistung abhängig machen. Hat der Steuerpflichtige seine
Tätigkeit eingestellt und sind die Entgelte für seine Leistungen noch
ni cht vollständig eingegangen, so haben nach näherer Anordnung
der Steuerstelle Nachanmeldungen stattzufinden .

Die Steuererklärung hat, wenn sie sich auf einen Steuerabschnitt
bezieht (§ 33 Abs. 1 und 2), zu enthalten:

1. die Gesamtheit der vereinnahmten Entgelte, einschließlich der
für steuerfreie Leistungen; nach Maßgabe d er näheren Bestim
mungen des Reichsrats können hiervon Ausnahmen zugelassen
werden ;

2. die für steuerpflichtige Leistungen vereinnahmten Entgelte;
3. die Trennung dieser Entgelte, je nachdem sie Leistungen be

treffen, die unter die §§ 13, 15, 21 und 25 fallen; gilt für diese
ein kürzerer Steuerabschnitt und ist daher über sie eine Steuer
erklärung bereits abgegeb en, so sind sie nochmals in der Steu er
erklärung für das ganze Kalenderjahr gesondert aufzuführen;

4. die nach § 34 Abs. 2 zurückgewährten Entgelte.
§ 36. Die Steuerstelle setzt die Steuer fest und er teil t dem

Steuerpflichtigen einen B e s c h eid.
Im Falle des § 33 Abs, 2 Satz 2 kann nach Abschluß eines Ka

lenderjahrs für den gesamten Umfang des abgelaufenen Jahres oder,
bei vorheriger Einstellung der T ätigkeit, nach der Einstellung für den
Umfang des verflossenen T eiles des Jahres eine Nachveranlagung
vorgenommen werden.

§ 37. Di e Steuer ist innerhalb zweier Wochen nach der Bekannt
gabe des Bescheids zu entrichten. In den Fällen des § 33 Abs.2
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Satz 1 und Satz 3 ist auf Antrag die Zahlung in gleichen Halbjahrs
oder Vierteljahrsteilen zu gestatten.

Wird die Steuer nicht innerhalb dreier Monate nach Schluß des
Steuerabschnittes gezahlt, so sind neben der Steuer Zinsen in Höhe
von 5 vom Hundert, vom Ablauf dieser Frist gerechnet, zu ent richten ;
di ese Verpflichtung tritt ni cht ein, wenn der gesc hu lde te Steuer 
betrag 1000 Mark ni cht überschreitet.

VII. Übergangs- und Schlußvorschriften.

§ 44. L änder und G emeinden (Gemeindeverbände) d ürfen
von dem I nkrafttreten dieses Geset zes ab Steuern vom \Varenumsatz
nicht mehr erhe ben.

§ 46. D ieses Gesetz tritt am 1. Januar 1920 in Kraft. Als ers tes
Kalenderj ahr im Sinne des § 33 gilt das Kalenderjahr 1920.

Mit Ablauf des 31. Dezember 1919 t ritt das Umsatzsteuergesetz
vom 26. Juli 1918 außer K raft, unbeschadet der Durchführung des
E rhebungsverfahren s für di e Zeit b is zum 31. Dezember 1919.

I st nach diesem Gesetz ein e Steuer für eine Liefer ung oder son 
stige Leistung zu en t richte n , d ie nach dem Umsatzste ue rgesetze vo m
26. Juli 1918 steuerfrei war oder einem nied rigeren Satze unterlag,
so ist für di e Steuerpflicht und die Höhe des Steuersatzes nur dann
d ieses Gesetz maßgeb end , wenn sowohl die Vereinnahmurig als auch
d ie Lieferung oder sonstige L eistung nach d em 31. Dezember 1919
liegen.

D iese Vorschrift tritt mit dem 31. D ezember 1920 außer Kraft.
Sind für Leistungen aus Verträgen, die v or dem Inkrafttreten

d es Gesetzes abgeschlo ssen sin d, Entgelte nach diesem Zeitpunkt zu
en t richten, so ist der Abnehmer mangels abweichender Vereinbarung
ve rpflich te t, dem Li eferer einen Zuschla g zum Entgelt in H öhe der
a uf di e Leistung ent fallende n Steuer zu leisten . Dabei is t jedoch der
Betrag abzuzieh en, der bei einer Weite rgeltung des Umsatzsteuer 
ge se t zes vom 26. J uli 1918 auf das Entgelt en tfallen wäre, es sei den n,
d aß d er Vertrag un te r § 42 Abs. 6 d es genann te n Gesetzes fällt. D er
Preiszuschl ag bildet keinen Grund zur Vertragsaufhebung.

Aus führungsbestimmungen lI'lum Umsatzstenergesetze.
Vom 12. Juni 1920 (RZBI. S. 937).

Sachliche Steuerbefreiurigen.
§ 27. Umsatzsteuerfrei sind :
1. die Li eferungen und sons t igen Leistungen der Krankenkassen

(§ 225 d er R VO. vom 19. J ul i 1911), der knappschaftlichen
Krankenkassen (§ 495) urid der Ersatzkassen (§ 503 ), sowie
der Berufsgen ossenschaften und der sonstigen Träger der
Gewerbe -, landwirtschaftlichen und See-Unfallvers icherung
(§§ 623, 956, 1118), weiter d er Versicherungsanstalte n für die
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Alters- und Invaliditätsversicherung (§ 1326, 1360 a. a.O.),
der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (§ 96 des Ge
setzes vom 20. Dezember 1911), ferner der Ämter der Reichs
versorgung der Militärpersonen und ihrer Hinterbliebenen
nach dem Gesetze vom 12. Mai 1920, soweit die Lieferungen
und sonstigen Leistungen an die Versicherten oder Versor
gungsberechtigten erfolgen;

2. die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die von den in
Nr. I genannten Versicherungsträgern auf Grund des fünften
Buches der RVO. untereinander oder anderen Verpflichteten
gegenüber ausgeführt werden;

3. ärztliche und ähnliche Hilfeleistungen, soweit die Entgelte für
sie von den Krankenkassen, knappschaftliehen Kranken
kassen oder Ersatzkassen zu zahlen sind. Die ähnlichen
Hilfeleistungen umfassen die Leistungen im Sinne des § 122
der RVO. und die Lieferungen von Arzneimitteln
durch Apothekenbesitzer oder -verwalter oder, so
weit es sich um die dem freien Verkehr überlassenen Arznei
mittel handelt, durch andere Personen, die solche feilhalten
(§ 375 der RVO.). Die Umsatzsteuerbefreiung gilt sowohl
dann, wenn die Tätigkeit der Krankenkassen auf Grund
eigener Verpflichtung gegenüber dem Versicherten erfolgt
als auch dann, wenn sie auf Ersuchen eines anderen Ver
sicherungsträgers geleistet wird.

Der Steuermaßstab.
§ 28. § 12 des Gesetzes verbietet die offene Abwälzung der Um

s at zsteuer . Will der Steuerpflichtige die Steuer auf den Abnehmer
überwälzen, so muß er sie in das Entgelt für seine Lieferung oder
sonstige Leistung einrechnen. Da die Umsatzsteuer von dem ge
samten Entgelt zu berechnen ist, von dem Entgelt also die einberech
nete Steuer nicht abgesetzt werden darf, so kann die Einrechnung der
Steuer in das Entgelt, wenn sie restlos erfolgen soll, nicht lediglich
durch Zuschläge zu den Grundpreisen in Höhe der Steuersätze (1,5,
5, 10, 15 vom Hundert) erfolgen, es bedarf vielmehr eines Zuschlages,
der sich auf Grund der Formel: Grundpreis mal 100 geteilt durch
100 weniger p berechnet; dabei bedeutet p den Hundertsatz der
Steuer t), D er zur Abwälzung erforderliche Preisaufschlag beträgt
nach dieser Formel für die Steuersätze von

1,5 v. H.. . . 1,523 v, H., 5 v. H .. •• 5,263 v. H.
10 v. H.... 11,1 v. H., 15 v. H.... 17,647 v. H.

§ 29. Die Steuer neben dem Entgelt getrennt in Rech
n ung zu setzen ist nur zulässig:

1. im Falle der übergangsvorschrift des § 46 Abs. 5 des Gesetzes;

1) Die Zuschläge ergeben sich aus der Formel: 100 mal p geteilt durch
100 weniger p.
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3. wenn al s Entgelt fü r eine Leistung gesetzlich b emessene Ge 
bühren anzusetz en sin d (§ 12 Abs, 1 Satz 1 d es Geset zes ).
In Betracht kommen di e Gebühren für R echtsanwäl te, Notare
und P a tentan wälte, d ie Taxen fü r appropierte Är zte und Zahn
ärzte s o wi e f ür Apotheken, sowe it diese A rzneien nach
der D eutschen Arzneitaxe a bgeben, di e Gebühren für Bezirks 
hebamm en , für Bezir ksschornsteinfeger u. dgl., soweit d iese
Steuerpflichtigen di e in den Gesetzen vorgesehenen Sä tze an
wenden. H öchstpreise sind nicht als gese t zlich bemessene
Geb ühren anzusehen. E benso berechtigen Markenpreis e ,
d. h. P reise, die für bestimmte Gegenstän de durch Verein
barung zwi sch en H ersteller ode r Gro ßhändler und Klein
händler festgesetzt sind, den Kl einhändler nicht, die Umsatz
s teuer getre n nt in Rechnung zu stellen.

Luxussteuer beim Hersteller.
§ 61. 1. Unter d ie luxussteuerpfliehtigen R iech- und S chön

h eitsmit t el im Sinne von § 15 II N r. 15 des Gese tzes fallen fol gende
Gegenstände :

1. a. Wohlrieehende Fet te, insbesondere P omaden, auch Schup
p enpomaden, in loser und fester F orm (Stangenpomaden),

b. wohlriechende Sa lbe n und Cremes all er Art,
c. wohlri echende fe t te Oie all er Art (mineralische, pflanz

liche oder tier ische) . Zu den Oien sind namentlich das
H aaröl und di e flüssigen soge nannten Br illant inen zu
rechnen , das sin d Zubereitungen mit hohem Harz-, Gly
zerin- oder Fettgehalte, die dazu d ienen, d ie Haare zu
fo r men, glä nzend und geschmeidig zu machen ;

2. wohlriechende Wasser ohne Äther- od er Weingeistgehalt .
H ierzu r echnen ins besondere das Rosenwasser und das Or an
genblütenwasser ;

3. P arfümerien und kosmetische Mittel mit und ohne Äther
oder Weingeistgehalt. Als P arfümeri en kommen insb esondere
alle alkoholhaitigen oder alkoh olfreien Duftmittel , wie K öl
nisches Wasser, Blüt endüfte, a lle Wasserparfü m s sowie d ie
mit ande rn Lösungsmitteln als Alkoh ol oder W asser, wie z . B.
B enzylbenz oat, hergestellten Riechm it te l in F rage. Unter
kosmetischen Mitteln sind Mittel zur Reinigung, P flege,
Fär b ung oder Verschönerung der Haut , des Haa res, der N ägel
oder zur R einigung und Pflege d er Mundhöhle zu verstehen ,
wie insbesonder e Puder all er Art, Kopf-, Mund - und Zahn
wässer, Zahnpulver, Zahnpasten, Zahncremes, Zahnseifen.
Haarfärbemittcl , Kopfwaschpulver , Haarentfettungspuder,
E n t haarungspulve r ;

4. wohlriechende oder zur Verbreitung von Wohlgeruch di enen de
äther- oder weingeisthaltige Auszüge (Essenzen, Extrakte,
Tink tu re n ) und "Vässer. Hierunter fall en in sbesondere Zu-
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bereitungen wie die sogenannten Toilettenwässer, die dem
Bade- oder Waschwasser zugesetzt werden, um es wohlriechend
zu machen;

5. wohlriechender Essig, der sogenannte Toilettenessig ;
6. wohlriechende Salze. Hierher gehören das mit flüchtigen OIen

oder anderen Riechstoffen versetzte Hirschhornsalz (Preston
salz), die mit flüchtigen OIen oder anderen Riechstoffen ver
setzten Mischungen von Salmiak und Kalk (sog. englisches
Salz), die sog. Badesalze, die dem Bade- oder Waschwasser
zugesetzt werden;

7. Schminken aller Art, Räucher- und Schminkpapier, Trocken
parfüms, Riechstifte, Duftträger, Schönheitspflaster, Glim
merkristalle zum Einstreuen in die Haare u. ä.;

8. alle zur Schönheitspflege dienenden Mittel (auch Bartbinden)
und Vorrichtungen (Apparate), auch soweit sie nicht als Ge
heimmittel nach § 15 II NI'. 16 des Gesetzes (vgl. § 62) zu
behandeln sind.

II. Von den unter I genannten Gegenständen sind luxussteuer
frei:

1. Salben, Cremes, Pomaden (auch Stangen- und Schuppen
pomaden) Brillantinen, Haaröle mit und ohne wohlriechende
Zutaten, die an Fett, Harz oder Glyzerin mehr als 40 vom
Hundert enthalten;

2. von den nicht äther- und weingeisthaitigen wohlriechenden
Wässern das Fenchel-, Krausemins- und Matikowasser;

3. Kopf- (Kopfwasch-), Mund- und Zahnwässer, Zahnpulver,
Zahnpasten, Zahncremes, Zahnseifen und Kopfwaschpulver.
Luxussteuerpflicht tritt aber dann ein, wenn die unter 1 bis 3
genannten Gegenstände abgegeben werden:
a, in geschliffenen, polierten, abgeriebenen, geschnittenen, ge

ätzten, bemalten, vergoldeten, versilberten oder durch Auf
tragen oder Einbrennen von Farben oder sonst gemusterten
Glasflaschen ;

b. in unverzierten oder ungeschliffenen Flaschen mit Glas
stopfen, die in der unter a gekennzeichneten Art verziert
sind, oder mit Spritzkorken in verzierter Form, wie Kronen
form, Blumenknospenform und dergleichen;

c. in Behältnissen aller Art, insoweit sie unter § 15 I NI'. 1
bis 6 oder § 21 NI'. 1 des Gesetzes fallen, z, B. wenn sie aus
oder in Verbindung mit Edelmetallen hergestellt, ver
goldet oder versilbert, mit Edelsteinen, Halbedelsteinen,
Bernstein, Elfenbein, Perlmutter oder Schildpatt verziert
sind. Nicht hierher gehören Behältnisse aus Aluminium
oder Zink. Die Verwendung von Behältnissen aus Zinn
oder mit Zinn belegtem Blei hat die Luxussteuerpflicht
nicht zur Folge, auch wenn auf den Behältnissen Name,
Firma oder Fabrikzeichen eingepreßt sind;
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d. in anderen als den unter c genannten Behältnissen, die mit
Gespinstwaren oder mit Leder aller Art gefüttert, gepolstert
oder überzogen oder die fein bemalt (§ 43 IV 1) bestickt
oder mit Goldprägungen aller Art (auch Bronze) verziert
sind;

e. in Behältnissen, Umhüllungen oder Umschließungen irgend
welcher Art, die zu Befestigungs- oder zu Verzierungs
zwecken mit einem Bande oder einer Schnur aus Seide oder
Halbseide aller Art, auch Kunstseide, oder Metallgespinsten
(z, B. in Schleifen- oder Rosettenform) umschnürt oder
umwickelt sind.

II!. Als Hersteller der unter I! 3 abis e genannten luxussteuer
pflichtigen Gegenstände ist derjenige anzusehen, der sie in der ge
kennzeichneten Art verpackt, auch wenn er die Gegenstände seiner
seits lose oder in einer anderen Verpackung bezogen hat.

IV. Zu den luxussteuerpflichtigen Riech- und Schönheitsmitteln
gehören ferner nicht:

1. alle natürlichen (tierischen oder pflanzlichen) und künstlichen
Riechstoffe. Hierunter sind die auf Grund ihrer geruchliehen
Eigenschaften zur Bereitung von Riech- und Schönheitsmitteln
dienenden Rohstoffe zu verstehen. Zu den natürlichen Riech
stoffen gehören namentlich die von Ambra, Bibergeil, Bisam
(Moschus) und der Zibetkatze gewonnenen, sowie die aus Pflan
zen gezogenen, wie Benzoe, Perubalsam, Styrax; zu den künst
lichen Riechstoffen rechnen insbesondere Vanillin, Kumarin,
Heliotropin, Benzylazetat, Jonon. Werden natürliche oder
künstliche Riechstoffe in Einzelmengen von 100 Gramm oder
weniger geliefert, so tritt jedoch die Luxussteuerpflicht ein;

2. Seifen aller Art, insbesondere auch Feinseifen.

V. Nach § 15 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes sind Ri ech- und Schön
heitsmittel insoweit luxussteuerfrei , .als sie ihrer 0 b je k ti ve n Be
s c h a.Ife n h e i t nach als Gegenstände der Kranken-, Säuglings- und
Wochenpflege anzusehen sind. Hierzu gehören insbesondere Wund
puder, Säuglingspuder, Wund- und Kinderstreupulver, Frostcreme
(Creme für rauhe oder spröde Haut), Schweißverhinderungs- und
Schweißeinschränkungsmittel (Schweißpuder, Fußstreupulver).

§ 62. I . Unter den im § 15 II Nr. 16 des Gesetzes angeführten
Geh ei m m i ttel n sind solche zur Erkennung, Verhütung, Heilung
oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden aller
Art, oder zur Vermehrung oder Verminderung körperlicher Leistungen
bei Menschen oder Tieren bestimmten Stoffe oder Zubereitungen zu
verstehen, hinsichtlich deren die Annahme begründet erscheint,
daß sie entweder gesundheitsschädlich wirken (insbesondere auch
dadurch, daß sie von dem Gebrauche geeigneter Heilmittel oder
ärztlicher Hilfe abhalten) oder doch nicht gesundheitsfördernd wirken,
oder daß sie zur Ausbeutung oder zur Irreführung durch die Art
ihrer Ankündigung oder Anpreisung dienen können.
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H. Umstände, nach denen die eine oder andere Annahme (I}
begründet erscheint, sind insbesondere darin zu erblicken, daß

1. die Stoffe oder die Bestandteile der Zubereitungen und deren
Mengenverhältnisse für jedermann geheimgehalten werden,
oder

2. die Be standteile der Zubereitungen nach Art und Menge nicht
bekannt sind oder nicht ohne weiteres feststehen, oder

3. die Verbraucher über wesentliche Eigenschaften des Mittels
im Dunkeln gehalten werden, oder

4. die Verbraucher durch Angaben über Herkunft, Ursprung
oder Herstellungsweise des Mittels in den irrtümlichen Glauben
an eine im besonderen Maße wirksame geheimnisvolle Heil
kraft versetzt werden, oder daß beim Vertriebe des Mittels
täuschende oder übertriebene Angaben über die Heilkraft ge 
macht werden, oder

5. erfahrungsgemäß die Zusammensetzung der Zubereitungen
willkürlich gewechselt wird, oder

6. von einer Heilwirkung bei den Stoffen oder Zubereitungen
überhaupt nicht oder doch nicht gegenüber den in den An
kündigungen oder Anpreisungen angegebenen Krankheiten
die Rede sein kann, oder

7. der Preis der Mittel im Verhältnis zu den Herstellungskosten
außergewöhnlich hoch ist.

Der Umstand, daß Zubereitungen starkwirkende Stoffe in nicht
unbedeutender Menge enthalten, begründet für sich allein noch nicht
die Behandlung als Geheimmittel.

IH. Dagegen sind nicht als Geheimmittel anzusehen solche Zu
bereitungen, die in das Arzneibuch für das Deutsche Reich aufge
nommen sind und unter der dort augewandten Bezeichnung ange
boten werden, und ferner diejenigen, die in der medizinischen Wissen
schaft und Praxis als H eilmittel allgemeine Anerkennung gefunden
haben.

IV. Das Verzeich n i s der hiernach unter die Geheimmittel
fallenden Stoffe und Zubereitungen (§ 16 Satz 1 des Gesetzes) wird
nach Anhörung des Reichsgesundheitsamts und je eines Vertreters
des Deutschen Ärztevereinsbundes, des Reichsverbandes deutscher
Tierärzte, des Deutschen Apothekervereins, des Deutschen Drogisten
verbandes von 1873, E. V., des Zentralverbandes der chemisch
technischen Industrie, E. V., des Verbandes pharmazeutischer Fabri
ken, E. V. und des Verbandes der Fabrikanten von Markenartikeln,
E . V., vom Reichsminister der Finanzen endgültig aufgestellt und im
Reichssteuerblatte veröffentlicht!).

Anzeigensteuer.
§ 84. (1) Bei einer Warenumschließung ist eine Anzeige

nicht anzunehmen, wenn die Aufschriften nur folgende Angaben ent-·

1) 6. ®'citc 71.
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halten: Name oder Firma, Geschäfts- oder Betriebszweig, Ort und
Adresse, Telephon, Telegrammschlüssel, Bankkonto, Postscheck
konto, Bahnversendungsvermerk, Aufführung von Zweigstellen, Ge
schäftszeit, Geschäftsnummer, Verbandszugehörigkeit, Grundkapital,
und R eserven , Gründungsjahr, Patente, Warenzeichen, Gebrauchs
und Geschmacksmuster, Bezeichnung des Inhalts, wobei neb en eine m
Hauptwort no ch zwei B eiwörter beliebig en Inhalts, al so auch an
preisenden Inhalts, zugelassen werden, Aufführung der Bestandteile,
der Ber eitungs- od er der Verwendungsart, soweit eine solch e Angabe
gesetzlich vorgeschrieben ist, Gewicht, Maß, Stückzahl, Zeit d er H er
s t ellun g (Füllung), Warnungsvermerk (z. B. Gift ), Preis, Aufdruck
ein er Gebrauchsanweisung, sofern die Fassung der Anweisung keine
besondere Anpreisung enthält. Die Ausstattung mit Abbildungen,
Ornamenten usw. macht die Verpackungsmittel nicht anzeigen
steuerpflichtig.

(2) Die vorstehenden Vorschriften gelten auch für Etiketten
(zu Zigarren, Weinflaschen usw.),

(4) Anzeigensteuerpflichtig ist der Hersteller des als Anzeige
dienenden Verpackungsmittels mit dem gesamten Entgelte, das
er für dessen Lieferung vereinnahmt.

Aufzeichnungs- und Buchführungspflicht bei der
allgemeinen Umsatzsteuer.

§ 88. (1) Di e Aufzeichnungs- und Buchführungspflicht
ist durch § 162 d er Reichsabgabenordnung (A. 0.) vom 13. D ezember
1919 geregelt, der wie folgt lautet rt)

(2) Die Aufbewahrungspflicht (§ 162 Abs. 8), die bisher sechs
Jahre betrug, ist somit auf zehn Jahre ausgedehnt worden.

(3) Die Aufzeichnungs- und Buchführungspflicht bleibt auch be
stehen, wenn ein steuerpflichtiges Unternehmen infolge besonderer
Verhältnisse der deutschen Steuerhoheit vorübergehend ganz od er
t eilweise entzogen ist.

§ 89. (1) Der Aufz eichnungspflicht ist genügt, wenn
1. sämtliche Entgelte, die d er Steuerpflichtige für seine Lei

st ungen erh ält , erforderlich enfalls getrennt nach den für die
Versteuerung in Betracht kommenden verschiedene n Steuer
sä t zen , fortlaufend in ein Buch eingetragen werden;

2. am Schlusse jedes Kalenderjahres der Gesamtbetrag d er ver
einnah mten Entgelte ohne Rücksicht auf ihre Verwendung
zu Anschaffungen usw. er mit telt wird und

3. weder bei der Eintragung der einzelnen Entgelte noch bei der
Zusammenzählung am Schlusse d es Kal enderjahres die ge
schäftlichen od er h äusli ch en Ausgaben vorher abgezogen
werden.

1) <S. <Seite 5.
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(2) Pflegt der Steuerpflichtige vor der Ermittlung d es B etrags
d er vereinnahmten Entgelte aus der Kasse Beträge zur B estreitung
von Ausgaben zu entnehmen, so hat er über diese Ausgaben Auf
zeichnungen zu führen, die ihm und dem nachprüfenden Finanzamt
di e Ermittlung der vereinnahmten Entgelte ohne Abzug der Ausgaben
gestatten. Ebenso müssen die aus den Einnahmen bestrittenen ge
schäftlichen Ausgaben erforderlichenfalls durch Einkaufsbücher usw.
nachgewiesen werden.

(3) Die Eintragungen haben sich auch auf den Eigenverbrauch
(§ 1 NI'. 2 des Gesetzes) vorbehaltlich der in den §§ 90, 91 vorgesehenen
Ausnahmen zu ers trec ken .

§ 90. In Untern ehmen, bei denen die Gesamtheit der verein
nahmten Entgelte im vorhergehenden Kalenderjahre nicht mehr als
50 000 Mark betragen hat und kein Anlaß zu der Annahme besteht,
daß die Entgelte im laufenden Kalenderjahre diesen Betrag über
steigen werden, ist ein e abweichend von der Regel des § 162 Abs. 7
A. O. (§ 88) nur a m Schlusse jeder Woche erfolgende Eintragung
d er v ereinnahmten Entgelte nicht als Verl etzung der Aufzeichnungs
pfli cht zu betrachten. In solchen Unternehmen sowie in all en land
wirtschaftlichen Betrieben kann der Eigenverbrauch (§ 1 NI'. 2 des
Gesetzes) von d er laufenden Eintragung in das Buch ausgenommen
werden und arn Schlusse jedes Kalenderjahrs in einem geschätzten
Betrage der Gesamtheit d er Entgelte hinzuger echnet werden.

§ 92. (1) Die Buchführungspflicht solcher Steuerpflichtiger, die
bereits nach anderen Gesetzen od er R echtsverordnungen
zur Buchführung verpflichtet sind, richtet sich gemäß § 163 A. O.
nach diesen Vorschriften, wenn sie über die Bestimmungen d er §§ 88
bis 91 hinausgehen . Insbesondere kommen hier die Verpflichtung d er
Führung von Handelsbüchern nach §§ 38ff. des Handelsgesetz
buchs, die Verpflichtung d er Buchführung auf Grund gewerberecht
licher Bestimmungen und der Buchführung auf Grund von Verbrauchs
abgabengesetzen in B etracht.

(2) Die Umsatzsteuerämter haben auf die Erfüllung der weiter
gehen den Buchführungspflicht nur insoweit durch Anordnungen
oder Straffestsetzungen hinzuwirken , als die Erfüllung der weiter
gehenden Vorschriften für eine ordnungsmäßige Nachweisung und
F eststellung der Umsatzsteu er von B edeutung ist.

Buchführungspflicht bei der Luxussteuer.
§ 94. (1) Für Steuerpflichtige, die Lieferungen der im § 15 des

Gesetzes bezeichneten Gegenstände als H ersteller ausführen, besteht
di e w eitergehende Buchführungspflicht des § 31 Ab s.2 des
Gesetzes. Diese Verpflichtung trifft Unternehmer, die als H ersteller
der im § 15 des Gesetzes genannten Gegenstände steuerpflichtig sind,
ohne Rücksicht darauf, ob ' die Gegenstände an Groß- oder Klein
händler od er an den Verbraucher unmittelbar abgegeben werden .

(2) Di e im § 31 Abs. 2 des Gesetzes v orgeschrieb en en besonderen
Biieh or (Lagerbuch und Steuerbuch) sind im Gegensa tze zu der all-

Ur b a n , Reichssteuergesetze. 5
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gemeinen Buchführungspflich t des § 31 Abs, 1 d es Geset zes bei jeder
Niederlassung des steuerpflic h t igen Un ternehmens zu führen . Durch
die Verpflichtung zu ihrer F ührung wird das Unternehmen von der
allgemeinen Buchführung des § 31 Abs. 1 des Gesetzes ni cht ent
bunden.

§ 95. Das L ager - und das S t euerb uch sind an Stelle od er
zur E rgänzung der sonstigen Buchführung zu führen. D ie im § 31
Abs. 2 des Gese tzes vorgeschriebene n Bücher (Lagerbuch un d Steuer
buch) können auch mit den sons t vo m Steuerpflich tigen geführ ten
Büch ern verbunden werden, vorausgesetzt, daß die für die Luxus
st euer in Betracht kommenden E in tragungen aus den übrigen Bu ch un
gen mühelos herausgefund en werden können. Auch die Vereinigung
von L agerbuch und Steuer buch dur ch Übernahme der wesentlichen
An ga b en beid er in ein Bu ch ist zulässig .

§ 96. (1) Die Notwend igkeit zur Führung eines Lug er b u c h s
besteht ni ch t, wenn der Steuerpflich t ige luxussteuerpflichtige Gegen 
st ände nur auf B e stellun g herstellt und n ach der F ertigstellung
abliefert, ohn e sie vorher auf Lager zu n ehmen .

(2) Will ein H er stell er ode r H ändler darüber hinaus von der
Führung des besonderen Lagerbuchs fü r die Lieferung von Luxus
gegenstän den entbunden se in, so ha t er dies bei dem zuständigen
F inan za mt unter An gabe von Gründen zu beantragen. D em Antrag
ist nur stat t zuge ben, wenn keine Bed enken gegen die Zuverlässigkeit
der Un terneh mer bestehen und im übrigen ordnungsmäßige Bücher
im Sinne der §§ 88, 89, 92 u nd 95 ge führt werden.

(3) Im allgem einen wird von der F ührung des Lagerbuchs n ur
entbun den werden können, wenn di e erforder liche n Angaben (§ 99)
aus d en sonstigen Büchern d es Steuerpflich t igen zweifelsfrei ent
nommen werden können .

§97. (1) Will ein Unternehmer von de r Führung des S te u er 
buch s entbunden werden , so hat er di es bei dem zuständigen Umsatz
steuer amte zu beantragen. Einem derartigen Antrag ist nur statt
zugeb en, wenn keinerl ei Gefahr best eht , da ß dadurch d ie Feststel
lung d er steuerpflichtigen B eträge verdunkelt werden kann und die
sonst igen Geschäftsbücher d es Antragstellers die Li eferungen, ver
ein barten Entgelte und di e eingegangenen Zahlungen in eine r di e
Berech nung der Steuer siche rstellenden Weise ergeben .

(2) Diese Voraussetzung kann insbesondere dann als erfüllt
gelt en , wenn in den sonst igen Aufzeichnungen die luxussteuerpflich 
t igen Lieferungen usw, in b esonder en Spa lten getrenn t nachgewi esen
oder durch Unter streichen in andersfarbiger Tinte kenntlich gem ocht
sin d. E benso müssen Lieferungen ins Ausland ohne weiter es als
solche kenntlich sein .

§ 99. (1) Die E inrichtung des Lag erbuchs hat m it der Auf
nah me und Vor t ragung des Lagerbestandes zu beginnen. Bei Beginn
eines Untern ehmens muß der Lagerbestand getrennt nach der Ar t
d er luxussteuerpflich t igen Gegen stände festges tell t und im Lagerbuch
a m T ilge des B0ginns vorgetragen we rde n .
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(2) Bei Unternehmen, di e b ei dem I nkrafttreten des Gesetzes
b erei ts besteh en , ist der am 1. Januar 1920 vorhan dene Lagerbestand
zu ermitteln. Die Aufnahme d es Lagerbestandes mu ß spätestens
am 1. Mär z 1920 been det sein. Bis zum Schlusse der B estandsauf
nahme müssen über d ie inzwische n erfolgten Zu- und Abgänge be
sonde re Anschreibungen geführt werden, d ie sodann in das La gerbuch
zu übernehmen sind .

(3) Die Bestandsaufnahme ist zu Begin n eines jed en Kalender
jahres zu wiederholen . Das Um satzsteu eramt kann für d ie Beendigung
eine Frist best immen. D ie Best immung d es Abs, 2 findet in diesem
Falle ents prechende Anwendung.

(4) Ausnahmsweise kann di e jährlich e Feststellung des Lager
bestandes durch die Oberbeh örde zu ein em anderen Zei tpunkt zu
gebilligt werde n, wenn d ie geso nderte F eststellung im ste uerlichen
Interesse dem Steuerpflic h tigen nach sein en geschäftlichen Ei nri ch
tungen unverhältnismäßige Mühe verursacht.

(5) Nach Eintragung des Lagerbestandes ist täglich d er Eingang
und Ausgang an Luxusgegenständen derart ein zut ragen, daß jeder 
zeit ein Abschlu ß und die F eststellung der verschiedenartigen Gege n 
stände, di e im Lager vorhanden sei n m üssen, möglich ist. Gegenstände,
die auf B es t ell u n g angefertigt werden und unmit telbar nach der
F ertigst ellung ohne vorheri ge Lagerung dem Besteller überge ben
werden , brauch en nicht in das Lagerbuch eingetragen zu werden .
Das Muster 111) dient lediglich al s Anleitung ; es wird eine r anderen
Einrichtung, die nach L age de s Einzelfalles angebracht sein kann,
nicht vorgegrif fen .

§ 100. (1) Bei der E intragung des L a gerbes tand e s und den
täglichen Eintragungen der Ab- und Zu gänge sind di e einzeln en
Gegenstände derart zu b ezeichnen , daß erkenntlich ist , zu welch er
der im § 15 I und II des Gesetzes genan nten Warenga t tungen sie ge 
hören .

(2) Di e Gegenst än de sind im all gemeinen so zu bezeichne n, daß
ein Identitätsnachweis m öglich ist. Gleicha rtige . Gegenst än de sind
der Zahl oder ihrem sonstigen handelsüblichen Maßstab nach aufzu
führen; insbesondere ist b ei Stapelwaren od er b ei Gegenständen, di e
im ein zelnen keinen erheb lichere n Wert haben und in grö ßerer Anzahl
veräußert zu werden pflegen, eine zusammenfassende Aufführung
zulässig.

§ 101. (1) Das Steuerbu ch ist für jed en nach § 33 d es Gese t zes
in Betracht kommenden Steuerabschni t t b esonders zu führen . D ie
Eintragung hat für jeden Gegenst and, für den das E n tgelt verein 
nahmt wird, tunliehst unter Hinweis auf die Eintragung im Lager
buch e, soweit ein solches gefüh r t wird, gesonde r t zu erfolgen . Dabei
findet § 100 Abs. 2 Anwendung. D ie Eintragung ist am Tage der
Vereinnah mung des E ntgelts, spätestens bei Geschäftsschlu ß, vo r 
zuneh men. Als Anleitung dien t das Must er 122 ) ; es soll hier durch eine r

1) S . S eite 69.
2) S . Geite 70.
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weiteren Ausgestaltung des Steuerbuchs und der Anpassung an die
Bedürfnisse der einzelnen Betriebe nicht vorgegriffen werden.

(2) Erfolgt die Lieferung vor dem Tage der Vereinnahmung,
so wird es zweckmäßig sein, die Spalten 1 bis 6 (Muster 12) bereits
am Tage der Lieferung und die übrigen Spalten sodann am Tage der
Zahlung auszufüllen. Es ist auch zulässig, über Lieferungen, für die
der Kaufpreis gestundet wird, besondere Aufzeichnungen zu machen
und die Eintragung im Steuerbuch erst bei der Vereinnahmung zu
bewirken. Die gesonderten Aufzeichnungen müssen bei dem Steuer
buch aufbewahrt werden.

(3) Aus dem Steuerbuche müssen die Bezeichnung des Gegen
standes, der Nachweis im Lagerbuche, der Tag der Lieferung, der
Betrag des bei der luxussteuerpflichtigen Lieferung oder erhöht
,st euerpflich t igen Leistung vereinbarten Entgelts, das im Falle der
Versteuerung gemäß § 9 Abs. 1 des Gesetzes der Steuerberechnung
zugrunde zu legen ist, der Tag und der Betrag der sonst der Borech
nung der Steuer zugrunde zu legenden Zahlungen hervorgehen;
eine besondere Spalte für Bemerkungen ist vorzusehen.

(4) Am Schlusse eines jeden Steuerabschnittes sind die Spalten
des Steuerbuchs über die in der Umsatzsteuererklärung anzugebenden
Entgelte aufzurechnen. Im Falle der Steuerentrichtung gemäß § 9
Abs. 1 des Gesetzes bedarf es der Angaben über die Vereinnahmung
nicht.

Umsatzsteuererklärungen.

§ 139, (2) Die Erklärungen, in denen alle Fragen dem Vordruck
entsprechend zu beantworten sind, sind zur Vermeidung eines Steuer
zuschlags bis zu 10 vom Hundert der festgesetzten Steuer (§ 170
A. 0.) innerhalb der gesetzlichen oder durch das Umsatzsteueramt
zugebilligten Fr ist e n (§ 35 Abs. 1 des Gesetees)-) abzugeben.

(3) Die angemessene Verlängerung der Frist zur Abgabe der
Erklärung gegebenenfalls gegen Sicherheitsleistung (§ 35 Abs. 1
Satz 2 des Gesetzes) kann durch das Umsatzsteueramt erfolgen.
wenn der Steuerpflichtige glaubhaft macht, daß ihm die Abgabe der
Erklärung innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht möglich ist.
Die Verlängerung ist tunliehst auf einen Monat zu beschränken.

§ 143. (4) Vordrucke für die Erklärungen sind den Steuer
pflichtigen kostenlos zu verabfolgen. Bei gleichzeitiger Entnahme
von mehr als zwei Vordrucken kann Ersatz der Herstellungs
kosten beansprucht werden.

(5) Die Erklärungen können auch mündlich bei dem Umsatz
steueramt erfolgen. In diesem Falle ist der in Betracht kommende
Vordruck von dem Beamten den Angaben des Steuerpflichtigen
entsprechend auszufüllen und von dem Steuerpflichtigen und dem
Beamten des Amtes zu unterschreiben.

1) ~ei ber ~u~ulifieuet ifi ber etfie ete1letnbfd)nitt 1920 \luli Sllled,
mh~igfeitligtlmben bili @nbe 'juni l)etlhngett merben, 1)ie eteuemf!hrung ~(\t
bili 1. <Septembet 1920 311 etfolgen.
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Lagerbuch
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lIu ster 11

(Name, Vorname, Firma, Zweigniederlassnng)

in .
(Wohn ort , Sit z, Straße, Ha usnummer )

über den Bestand und den Verbleib von Luxusgegenständen (§ 15
oder 21 des Umsatzsteuergesetzes vom 24. Dezember 1919) auf die

Zeit vom 1. J an uar 1920 bi s .

Anleitung.
1. E s sollen nur fest gebundene Bücher mit fortlaufenden Blatt- oder

Seite nzahlen verwendet werden.
2. Die Gegenständ e sind tunliehst nach den Gruppen der §§ 15 ode r 21

des Gesetzes get rennt in besonderen Spalt en neben- oder in besonderen Ab
schnitten hintereinand er und gleichartig e Waren innerhalb einer Gruppe
nach den geschäftlichen Auszeichnungen und nach den handelsüblichen
Benennungen aufzuführen.

3. Die Zu- und Abgäng e gleichartiger Gegenst ände sind in übersicht 
licher Weise nebeneinander nachzuweisen, so daß jederzeit der buchmäßige
Bestand jeder Art von Gegenständen festges tellt werd en kann.

4. Sollten Gegenstände infolge Verderbens usw. aus dem Lager ent
fernt werden müssen, so ist hierüber ein vom Steuerpflichtigen und einer
zweiten Person zu vollziehender Vermerk in der Bemerk ungaspalte zu
machen.

5. Die Eintragungen haben täglich spätestens bei Geschäftsschlu ß
zu erfolgen.

. . .

A. Zu g ang B. Abg ang
Df'r laxu eet euerpütchtleen I)lenge,Gegenst ände hande laübltcbe Name Ix aChweisl lieDge.

Bem er-
Bene nnung und geecb ätt - LId e. ITa. desI des Lteterers Stuck- Li de. im StUck. ku ugeu

liehe Auszeichnung .sr. Zu- unter Angabe I zahl Nr. Steuer- zah lgange" der Rechn ung U8W • buche uew,
._-_..

1 2 r 3 • 5 6 7 8 9

(Die Gegenständ e sind 1 1)

erforderlichenfalls nach
den Gruppen der §§ 15
oder 21 des Geset zes zu
ordnen und je mit der
laufenden Nr. 1 begin-
nend getrennt nachzu-
welse n.) I
• 1) Bei den am 1. Januar 1920 bereits vorhan denen Betrieben ist als 1. Zugang fUr
Jede Warengruppe der vorhandene Bestand einzut ra gen.
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Muster 12

Steuerbuch
d .

(Name. Vorname, Firma, Zweigniederlas8un g)

in .
(Wohnort, Sit z, Straße. Hausuummer )

über di e Li eferungen von Luxusgegenständen (§ 15 oder 21 des
Umsatzsteuergesetzes) oder für besondere Leistung en der im § 25 des
Gesetzes genannten Art auf die Zeit vom 1. Januar 1920 bis .

Anleitung.
1. Es sollen nur fest gebunde ne Bücher mit fortl aufender Blatt- oder

Seitenzahl verwendet werden.
2. Die Lieferung en (Leistungen) sind tunliehst nach den Gruppen

der §§ 15, 21 oder 25 getrennt, unter handelsübli cher Benennung und An
gabe der geschäftlichen Aufzeichnung der Waren oder der Art der Leistungen,
aufzuführen.

3. Im Fall e der St euerentrichtung nach den Entgelten für die bewirkten
Leistungen auf Gru nd besonderer Ermächtigung des Finanzamts (§ 9 Abs. 1
des Gesetzes) bedarf es der Ausfüllung der Spalten 7 und 8 nicht.

4. Im Steuerbuche sind alle vom Lager unt er Berechnung von Ent
gclt ent nommenen Gegenstände nachzuweisen. E inzu tragen sind auch die
für die Ausbesserungsarbeiten auf Grund von reinen Werkverträgen ver
einnahmte n Entgelt e.

5. Die Bemerkungaspalten 9 bis 11 können auch nach anderen Gesichts
punkten eingerichtet werden; ihre Ausfüllung kann auch ganz unterbleiben,
wenn besondere für die Steuerpflicht der Leistungen wesentliche Umstände
auf andere Weise kenntlich gemacht werden. Spa lt e 10 kommt nur für
Lieferungen der im § 21 des Gesetzes bezeichneten Luxu sgegenst ände in
Betracht.

6. Das Steuerbuch ist nach Ablauf eines St euerabschnitts aufzurechn en;
es di ent als Gru ndlage für die Ausfüllung der Umsatzsteuere rklärung.

.. ...

Die Zahlung Be merkungen
Be i der erfolgteDer Iux uset eue r- Nac h- Lfe-

pnichti gen Gegenständ e
Lau- wete iMen Be. T.g Ier uug I ob an

Sonstigf'

bande IsUbli ehe
fen de

im Stück - de r ver e!n- ob al s Wieder- (Teil zab .
Nuin- zahl L ief e- ba rtee

Im Ausla.ods- ve rk äuter Iun gen .
Benennung und gCßchäft- Lager- Betrage lieferung' e b eu geb . Um-

Hehl" Au !ze lchnuD:J
10 er b ucbe URW . runi Entgelt am VOD steuerfrei (:Sr. der tausch ,

I~ I~
Ua> I Bescbet- Rü c k7.a.h·

n tgun g) I lunge n)

1 2 3 • • 6 7 I 8 9 I 10 I 11-
I I

(Die Gegenst ände Isind erf orderliche n-
fall8 nach den Gru p- I
pen der §§ 15, 21 des I
Gesetzes zu ordne n I

und je mi t der lau-

I
fenden Nr. 1 begi n-
nend ua chzuwelaen .) j
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'Verzeiehnis der lUXUlol8teuerpßlebtigen Geheimmittel.
Bek, des Reichsministers der Finanzon vom 14. Juli 1920

(RStBI. S. 369).

Auf Grund von § 62 IV der Ausführungsbestimmungen zum
Umsatzsteuergesetz vom 12. Juni 1920 wird nach Anhörung de s
Reichsgesundheitsamts, des Deutschen Ärztevereinsbundes, des
Reichsverbandes Deutscher Tierärzte, des Deutschen Apotheker
vereins, des Deutschen Drogistenverbandes von 1873 E. V., des
Zentralverbandes der chemisch-technischen Industrie E. V., des Ver
bandes der Fabrikanten von Markenartikeln E. V. und des Verbandes
pharmazeutischer Fabriken E. V. hiermit mit Wirkung vom 1. August
1920 bestimmt, daß die im nachstehenden Verzeichnis aufgeführten
Stoffe und Zubereitungen als luxussteuerpflichtige Geheimmittel
im Sinne von § 15 II, Nr. 16 des Umsatzsteuergesetzes gelten. Die Er
gänzung des Verzeichnisses bleibt vorbehalten.

Abführtee, bestbewährter, vor- Antiepileptique Uten ,
mals Blutreinigungstee des Antigallin.
Apothekers G. Bernhold. Antigichtwein Duflots (auch als

Abteisirup Akkers. Antigichtwein Oswald Niers
Adlerfluid. oder Vin Duflot).
Alexine (Mittel gegen Bleich- Antihydropsin Bödikers (auch

sucht usw.]. als Wassersuchtselixier oder
Alpenkräuter-Blutbeleber Fornis. Hydrops-Essenz Bödikers).
Alpenkräuterpulver gegen Bleich- Antimellin (auch als Essentia

sucht und Blutarmut. Antimellini composita),
Alpenkräutertee Lochers (auch Antineon Lochers.

als Universalkräuterreinigungs- Antineurasthin (auch als Nerven-
tee Lochers). nahrung Hartmanns).

Amarol (auch als Ingestol), Antipon, flüssiges.
Arnasira Lochers (auch als Pflan- Antipositin Wagners (auch als

zenpulvermischung gegen Dys- Mittel des Dr. Wagner und
menorrhöe). Marlier gegen Korpulenz).

American coughing cure Lutzes, Antirheumaticum Saids (auch
Amol, flüssig. als Antirheumaticum nach
Aniodol. Dr, Said oder Antirheumaticum
Antiarthrin und Antiarthrinprä- L ücks).

parate (auch als SeIls Anti- Antitussin.
arthrin), Arthritol-Tabletten und Arthri-

Antiasthmatische Zigaretten tol-Einreibungsmittel.
Strammenthol Dr. A. Larots. Asthmafluid Jackos.

Anticelta-Tabletten (auch als An- Asthmamedizinen Dr. P. Harold
ticelta-Tablets oder Fettredu- Hayes'.
zierungstabletten der Anticelta- Asthmamittel Hairs (auch als
Association]. Asthma eure Hairs).

Antidiabeticum Bauers. Asthmamittel Tuckers (auch als
Antidiabeticum Siegers, früher Asthma-Heilmethode [Specific]

Auxolin. Tuckers).
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Asthmapulver Schiffmanns (auch
als Asthmador).

Asthmapulver Zematone, auch in
Form der Asthmazigaretten
Zematone (auch als antiasth
matische Pulver und Zigaretten
des Apothekers Escouflaire).

Augenheilbalsam, vegetabilischer,
Reicheis (auch als Ophthalmin
Reichels),

Augenwasser Whites (auch als
Dr. Whites Augenwasser von
Ehrhardt).

Ausschlagsalbe Schützes (auch
als Universalheilsalbe oder Uni
versalheil- und Ausschlagsalbe
Schützes) .

Bachmanns Frauentee.
Balsam Bilfingers.
Balsam Lamperts (auch als Gicht

balsam Lamperts oder Lam
pert-Stepf-Balsam).

Balsam Pagliano (auch als Trip
perbalsam Pagliano).

Balsam Sprangers (auch als
Sprangerscher).

Balsam Thierrys (auch als allein
echter Balsam Thierrys, eng
lischer Wunderbalsam. eng
lischer Balsam Thierrys oder
Centifolien-Speikpflastersalbe
Thierrys).

BandwurmmittelFriedrichHorns.
Bandwurmmittel Theodor Horns.
Bandwurmmittel Konetzkys

(auch als Konetzkys Helmin
thenextrakt).

Bandwurmmittel Schneiders
(auch als Granatkapseln Schnei
ders).

Bandwurmmittel Violanis.
Barzarin gegen Zucker.
Belnschäden Indian Bohnerts.
Belladonna plaster J ohnsons.
Betul-Ol.
Beugamit.
Bleichsuchtsmit.ccl Schweglers.

Blutreinigungspulver Hohls.
Blutreinigungspulver Schützes.
Blutreinigungstee Wilhelms (auch

als antiarthritischer und anti
rheumatischer Blutreinigungs
tee Wilhelms).

Blutreinigungstee Zellers (auch
als Arzneispezies Zellers).

Bouillon de Lactobaeilline.
Bowyers' Spikenard-Ointment

(Nardensalbe).
Brama-Taffel-Bitter der Firma

Mansfels-Bullner & Lassen.
Bräune-Einreibung Lamperts

(auch als Universal-Bräune-Ein
reibung u. Diphtheritistinktur).

Bromidia Battle & Komp.
Bromo-Seltzer.
Bruchbalsam Tauzers.
Bruchsalbe des pharmazeutischen

Bureaus Valkenberg (Valken
burg) in Holland (auch als Pa
stor Schmits Bruchsalbe).

Bunion plaster Allcocks (auch
als Bunion plasters 01' shields).

13urgundy pitch plasrer J'ohnsons

Capsicinpflaster J ohnsons.
Capsulae Guajacoli comp. Hell.
Carmol, flüssig.
Cathartic pills Ayers (auch als

Reinigungspillen oder abfüh
rende Pillen Ayers).

Cherry Pectoral Ayers.
Colchi-Sal.
Compound tmcture Calumba.
Compound tincture Sumbul.
Contraverrn.
La Cerniere (auch als Schmiere

für Hufspalt usw.).
Corn pIasters Allcocks (auch als

Cornshields and extractor com
bined Allcocks oder Leichdorn
oder Hühneraugenpflaster All
cocks) .

Corpulin (auch als Corpulin-Ent
fettungspralines oder Pralines
de Carlsbad).
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Cozapulver (auch als E. Coza
oder Trunksuchtsmittel des Co
za-Insfituts oder Institut d' E .
Coza).

Creme Dehne.
Cristaux iodes Proots.

Damenlikör Cavita.
Damenlikör Charitas.
Damentrost.
Dentino,
Desko-Si-Grün.
Desko-Si-Rot.
Desko-Si-Gold.
Diäta-Gallensteintee.
Diphtheritisheilmittel N oort-

wycks (auch alsNoortwycks an
tiseptisches Mittel gegen Diph
therie).

Djoeat Bauers.

Elixier Godineau.
Elsafluid FeUers.
Elsapillen FeUers.
Embrocation Ellimans (auch als

Universal embrocation oder
Ellimans Universal-Einreibe
mittel für Menschen), ausge
nommen Embrocation etc. for
horses,

Endulsantabletten.
Entfettungstee Grundmanns.
Epilepsieheilmittel Quantes (auch

als Spezificum oder Gesund
heitsmittel (Quantes).

Epilepsiepulver Cassarinis (auch
als Polveri antiepilettiche Cas
sarinis),

Epilepsiepulver der Schwanen
apotheke Frankfurt a, M. (auch
als antiepileptische Pulver oder
Pulver Weils gegen Epilepsie).

Erotika.
Eubalsol.
Eukalyptusmittel Heß' (Euka

lyptol und Eukalyptusöl Heß').
Exthol der Firma Hattle & Komp.

Ferrolin Lochers.
Ferromanganin.
Formamint.
Fosfo-Glieo-Kola-Domenech.
Frauenfreund.
Frauenlikör Uetty.
Frauentee Cedro, orientalischer.
Frauentee Colidea,
Frauentee Dr. Grothe.
Frauentee Dorothee Bock.
Frauentee May.
Frauentee Venus,
Frauentropfen Cito.
Frauentropfen Frebar.
Frauentropfen Regina.
Frauentrost der Frau Staatsrat

Turel.
Frauenwohl Kaesbach.
Fruit Salt Enos.
Fulgural (auch als Blutreinigungs

mittel Steiners und Schulzes).

Gebirgstee, Harzer, Lauers.
Gehöröl Schmidts (auch als ver

bessertes oder neu verbessertes
Gehöröl Schmidts).

Gesichtspomade Schneiders.
GesundheitshersteUer , natür-

licher, Winters (auch als Na
ture health restorer Winters).

Gesundheitskräuterhonig Lücks.
Gicht- und Rheumatismuslikör,

amerikanischer, Latons (auch
als Remedy Latons).

Gichtosinttabletten.
Gichtpulver des Benedictiner

klosters in Pistoria.
Glandulen.
Gloria tonic Smiths (auch als

Gloria laxative pills oder La
zenges).

Glorrin, diätetischer Futtertrank
Kießners.

Glycogene Clin.
Glyeogene Clin Capsules.
Glycosolvol Lindners (auch als

Antidiabeticum Lindners).
Gout and rheumatic pills Blairs.



'74 Umsatzsteuer-Gehelmmlttelliste,

Grains de Val s purgatifs et de-
purgatifs Dernourgues',

Haematon Haitzernas.
Hair Vigor Ayers.
Harlemer 01 (Waarning-Tilly

Balsam).
Heilmittel des Grafen Mattei

(auch als Graf Cesare Mattei
sche ele kt ro - homöopathische
H eilmittel).

H eilmit tel K idds (auch als H eil
mittel d er Davis Medical Co .).

H eil öl F ornis (auch als Liniment
Fornis).

H eilsalbe Sprangers (auch als
Sprangersehe oder Zug- und
H eilsalbe Sprangers oder
Sprangersehe).

H eiltränke Jakobis (auch al s
H eiltrankessenz. insbesondere
Königstrank Jakobis).

.H er rna -Cosm in .
Pfarrer Ludwig H eumann'sche

Pharmazeutische Sp ezialitäten.
Hienfongess enz Knorrs (auch als

ch ine sische grüne Tropfen).
H omeriana (auch al s Brusttee

Homeriana oder russischer
Knöterich Polygonum avicu
lare Homeriana).

Homoeopathic home remedies
Munyons (Kidney R emedy,
Dyspepsia Remedy, Rheuma
ti sm R emedy, Cold Cure, Head
ache Cure, Paw-Paw-Pills).

Hustenpastillen Parrayons (auch
al s Suc B echique P ectoral Par
rayons).

Hustentropfen Lausers.

Injection Brou (auch als Brou
sche Einspritzung).

Injection au matico (auch a ls
Einspritzung mit Matiko).

Jägerin.
•Japanischer Tee Samura Haas'

(auch als Species aperitivae
H aas ') .

Johannistee Brockhaus' (auch als
Galeopsis ochroleuca vulcania
der Firma Brockhaus).

Kalosin Lochers.
Kapuzinerbalsam, englischer, von

J iraciks.
Kava Lahrs (auch als Kava

kapseln Lahrs, Santalol Lahrs
mit Kavaharz oder Kavaharz
Lahrs mi t Santalol).

K ephaldol.
K euchhustenpastillen Dr. Stei

ners.
Knöterichtee, russischer, W eide

manns (auch als russischer
Knöterich- oder Brusttee Wei
demanns).

Kola Dultz-Tabletten.
Kolkodin H euschkels (auch als

Mittel H euschkels gegen Pferde
kolik).

K ongopillen Richters (auch al s
Magenpillen Richters).

Kräutergeist Schneiders (auch
al s wohlriech ender Kräuter
ge ist oder Luisafluid Schnei 
ders).

Kräuterpillen Burkharts,
Kräutertee Dr. Stuskos gegen

Bleichsucht und Blutarmut.
Kräutertee Liicks.
Kräuterwein UlJrichs (au ch al s

Hubert Ullrichs Kräuterwein).
Krebspulver Frischmuths (auch

als Mittel Frischmuths gegen
Krebsleiden) .

Kreopix.
Kronessenz, Altonaer (auch als

Kronen essenz oder Menadie
sehe oder Altonaische Wunder
Kronessenz).

Kropf-Kur Haigs (auch alsGoitre
eure oder Kropfmedizin Haigs).

Kügloids.
Kurmittel Meyers gegen Zucker

krankheit.
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L ebenselixier, echtes sehwedi
sche s.

Leb en sessenz Fernests (auch als
F ernestsche Lebensessenz].

Liqueur du Docteur Laville (auch
als Likör des Dr. LaviIle).

LoxapiIlen Richters.
Lungenheiltee Lühmanns.
Lungentee Puhlrnann & Co.
Lymphol Rices (auch al s Bruch-

heilmittel Rices).

Magaiamittel Krahes.
Magenpillen Tachts.
Magenstärker Fornis.
Magentropfen Bradys (auch als

Mariazeller Magentropfen Bra
dys).

Magentropfen Maria. Einsiedeln.
Magentropfen Schmidts.
Magentropfen Sprangers (auch

als Sprangersche).
Magentropfen Walaces.
Magolan (auch als Antidiabeti

cu m Braerners).
Maikurtee (auch als kostbare

May-Cur oder d es ganzen
m enschlichen Lebens reinigen
der Te e).

Margonalmittel.
Mensestropfen Haruko,
Men sestropfen R egula.
Mensistee P. Fritz.
Mensel.
Menstrualtropfen Laetitia.
Menstruationsbonbons Arwu.
Menstruations-Dragees Menstro-

Iina.
Menstruationsmittel Erfolg.
Menstruationspillen.
Menstruationspulver Berolina,
Menstruationspulver Dr. Blon.
Menstruationspulver Cebeda.
Menstruationspulver Dr. Dracke,
Menstruationspulver Erreicht.
Menstruationspulver F elicitas.
Menstruation spulver Fortuna.

MenstruationspuIver Frauenheil.
Menstruationspulver Frauenhilfe.
MenstruationspuIver Frauenwohl
Menstruationspulver Frebar.
Menstruationspulver Geisha.
Menstruationspulver Gloria.
Menstruationspulver Glück auf.
Menstruationspulver Lactitia.
Menstruationspulver Leda.
Menstruationspulver Mikado.
MenstruationspuIver Mimosa .
Menstruationspulver Min erva.
Menstruationspulver K ehrwied er
Menstruationspulver Ohne Sorge.
Menstruationspulver Periodin.
Menstruationspulver Pohli.
Menstruationspulver R eforma.
Menstruationspulver Regina.
Menstruationspulver Riga.
Menstruationspulver Rotkäpp-

ch en.
Menstruationspulver Dr. Schäffer.
Men struationspuIver Schweiz er.
Men struationspuIver Sorgenlos.
Menstruationspulver Sphinx.
Menstruationspulver Venus,
Menstruationspulver Sur secours .
Menstruationstabletten Croco.
Menstruationstabletten Frebar.
Menstruationstee Frauenwohl.
Menstruationstee Frebar.
Menstruationstee Gloria.
Menstruationstee R egina.
Menstruationstee Salfnerol.
Menstruationstropfen Dr, Aber.
Menstruationstropfen Cito.
Menstruationstropfen CuroI.
Menstruationstropfen Favorit.
Menstruationstropfen Fortuna.
Menstruationstropfen Frauen-

glück.
Menstruationstropfen Frauen-

hilfe.
Menstruationstropfen Frauenlob.
Menstruationstropfen Frebar.
Menstruationstropfen Geisha.
Menstruationstropfen Gloria.
Menstruationstropfen Hagena.
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Menstruationstropfen Hongini.
Menstruationstropfen Igen a .
Menstruationstropfen Isis.
Men struationstropfen Japol.
Menstruationstropfen Laetitia.
Menstruationstropfen L'Giusto.
Menstruationstropfen Mikado.
Menatruationstropfen Mim osa.
Menstruationstropfen Möller.
Menstruationstropfen Nix an .
Menstruationstropfen Prinzesse.
Menstruationstropfen Prob at

(Marke B oca t ol).
Menstruationstropfen Puella.
Menstruationstropfen Regina.
Menstruationstropfen Romal.
Menstruationstropfen SaIfnerol

oder Salfucrol.
Menstruationstropfen Dr. Schnei-

d er.
Menstruationstropfen Sorgenlos.
Men struationstropfen Sylvia.
Menstruationstropfen Triumph.
Menstruationstropfen Venus,
Migräne-Elixier B. und W . Stu-

ders.
)Iother Seigels Pills (auch als

Mutter Seigels Abführungs
pillen ode r" op erating pills ).

Mether Seigels syrup (auc h als
Mother Seigel s curative syrup
for dysp epsia. Extract of Ame
rican ro ots od er Mutter Seigels
heilender Sirup).

Muiracithin.

Nektar Engels (auch als Hubert
Ullrichsches Kräuterpräparat
Nektar).

Nervenfluid Dressels.
Nervenkraftelixier Liebers .
Nervenstärker Pastor Königs

(auch als Pastor Königs Nerve
Tonic).

Nervoblutin .
Nervol Rays.
Ne ura sthen iemittel Dr. Rumm-

ler s.

Noordyl (auch al s Noordyltrop
fen Noortwyck s).

Obst's Mit tel (Obst 's Tees, Obst 's
Kräuterbalsam).

Oculin Carl R eich eIs (auch als
Au gensalbe Oculin ).

Orffin (Baumann Orffsches Kräu
ternährpulver).

Oxallo (Oxalca-Oxallamittel).
Ozonia.

Pain-Expeller .
Panergon -Tabletten.
Papine der Firma H attle &Komp.
Pektoral Bocks (auch als Husten-

stiller B ocks) .
Periodal-Tabletten.
Periodenmittel Lindekuh.
Pflaster B ensons.
PMnol-Bobeuf.
Pillen B eechams (auch als Patent

pills B eechams).
Pillen Dr. Stuskos (gegen Bleich

suc ht und Blutarmut).
Pillen , indische (auch als Anti

"dysen tericum) .
Pillen Morisons.
Pillen Rays (auch als Darm- und

Leberpillen Rays).
Pillen R edlingers (auch als Red

lingersch e Pillen).
Pilulae Colae comp.
Pilules du Docteur Laville (auch

als Pillen Lavill es) .
Pink-Pillen Williams (auch als

Pilules Pink pour personnes
p äles du Dr. Williams),

Polypec (auch al s Naturkräuter-
tee Weidemanns).

Porous plaster Allcocks.
Porous pIa ster Williams.
Poudre uterine d e Roux.
Puarma Yohimbin-Tabletten

Lauenstein s.

Rad-Jo.
Ramisirup.
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R eduktionspillen , Marienbader,
Schindler Barnaysche (auch
als Marienbader Reduktions
pillen für F ettleibige).

Regenerator Li ebauts (auch als
R egenerator nach Liebaut).

Regipan-Tabletten .
ReinigungskurenKonetzkys (auch

al s Reinigungskuren d er Kur
anstalt Neuallschwil [Schweiz]).

R emedy Alberts (auch als Rheu
matismus- und Gichtheilmittel
Alb erts),

R enovationspillen Lauensteins.
Rheumatol Michels.
Rotolin-Pillen.
Roxal-Windsor (auch als Haar

regenerator ).
Rubiacitol (Yohimbin-Muira-Le

ei thin ).

Sac charosal vol.
Safe remedies Warners (Safe eure,

Safe diabetic, Safe nervine,
Safe pills).

Salvium-Pastillen und Salvium
01.

Sanjana-Präparate (auch als San
jana-Sp ecifica).

Santal Grötzners.
Sarsaparillian Ayers (auch als

Ayers zusammengesetzter und
gemischter Sarsaparillextrakt).

Sarsaparillian Richters (auch als
Extractum Sarsaparillae com
positum R ichters).

Satyrin (Yohimbin-Organpräpa
rate).

Sauerstoffpräparate der Sauer
st offhe ilansta lt Vitafer.

Schlagwasser Weißmanns.
Schmerztöter, lokaler, Dr. H. B.

Waites.
Schweizer Alpentee Meißners.
Schweizer Alpentrank.
Schweizerpillen Brandts.
SeI de P ennes.
Serum de Trunecek.

Sirup Pagliano (auch al s Sirup
Pagliano Blutreinigungsmittel.
auch als Blutreinigungs- und
Bluterfrischungssirup Pagliano
des Prof. Girolamo Pagliano
oder als Sirup Pagliano von
Prof. Ernesto Pagliano).

Sirupus Colae comp. Hell.
Sirupus Guajacoli comp. H ell.
Skerosan-Tabletten Lauensteins.
Spermatol (auch als Stärkungs-

elixier Gordons).
Spezialtees Lücks (auch al s Spe

zialkräutertees Lücks).
Sternmittel, Genfer, Sauters (auch

als elek t r ohom öopath ische
Sternmittel von Sauter in Genf
oder Neue elektrohomöopati
sehe Sternmittel usw.).

Sterntee W eidhaas' (auch als
Sternte e des Kurinstituts
"Spiro Spero").

Stomakai Richter~ (auch als Tinc
tura stomachica Richter).

Strengthening pIaster.
Stroopal (auch als Heilmittel

Stroops gegen Krebs-, Magen
und Leberleiden oder Stroops
Pulver).

Styptic P encils (auch als Blut
stiller)derl\LY.CompressingCo.

Syrup of Acid Olycero-Phospha-
tes Huxleys.

Tabletten Hoffmanns.
Tarolinkapseln.
TM Charnbard.
Le Thermogene.
Togal-Tabletten.
Tonica Rordorf.
Torosanpillen.
Torosanpulver.
Trunksuchtsmittel des Alkolin

Instituts.
Trunksuchtsmittel Burghardts

(auch al s Diskohol).
Trunksu chtsmittel August Ernsts

(auch al s Trunksuchtspulver,
ech tes, deutsch es).
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Trunksuchtsmittel Franks,
Trunksuchtemittel Theodor

H eintzs .
Trunksucht smittel Konetzkys

(auch als K ephalginpulver oder
Trunksuchtsmittel der Privat
anstalt Villa Christina).

Trunksuchtsmittel der Gesell
schaft Sanitas.

Trunksuchtsmittel Josef Schnei
d ers (auch als Antebeten).

Trunksu chtsmittel Wesseis.
Tuberkeltod (auch als Eiweiß

Kräuterkognak-Emulsion
Stickes).

Ulcerolpasta Dr. Bollags,
Universal-Magenpulver Barelias.
Uterine Fornis (auch als Mutter-

hilfe Fornis).
Vater Philipp-Salbe.
Veritables pilules (Anti-Nevralgi

ques) du Dr. Moussette.
Vin Mariani (auch als Mariuni

wein).

Viscitintabletten,
Vixol (auch als Asthmamit tel des

Vixol Syndicate).
Vulneralereme (auch als Wunder 

creme Vulneral).

Winox Stärkungsw ein.
Wundbaisam, englischer , K üh

nels (auch al s Kropfbalsam).
Wundensalbe, konzessionierte,

Dicks (auch al s Zittauer Pfla
ster).

Wundkur-Bickmores,
Wundsalbe Keßler-Fehrs (auch

als Remede universal).

Yohimbin-Lecithinpräparat
Maaß'.

Yohimbin-Tabletten Dr. Hof
bauers,

Yohimbin-Tabletten Dr . Fritz.
Kochs.

Zambakapsein Lahrs.

Landes8teuergesetz.

Vom 30. März 1920 (RGBl. S.402).

§ 1. Die Länder und G emeinden (Gemeindeverbände) sind
berechtigt, Steuern nach Landesrecht zu erheben, soweit nicht die
Reichsverfassung und die gemäß der Reichsverfassung erlassenen
reichsrechtlichen Vorschriften en tge genstehe n .

§ 2. Die Inanspruchnahme von Steuern für das R eich sch lie ßt
die Erhebung gleichartiger Steuern durch die Länder und Gemeinden
(Gemeindeverbände) aus, wenn nicht reichsgesetzlich ein anderes vor 
geschrieben ist ').

Die Erhebung von Zus chlägen zu R eichsst euern ist den
Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) nur auf Grund r eichs
gesetzlicher Ermächtigung ge stattet.

1) S)iequ ~Ilt ber IReid)llminijier ber ~inlln3en unter bern 10. 9Jllli 1920'
(IR@lBl. 6. 914) unb 20. I)(uguji 1920 (IR®lBl. 6 . 1599) folgenbell bejiimmt:

Gemeinden (Gemeind everbände) können Einkommensteuern im Rah
men des Landesrechts noch bis zum 30. September 1920 beschließen, soweit
diese St euern zur Deckung von Umlagen erforderlich sind , di e von weiteren
Kommunalverbänden zur Befriedigung von Bedürfnissen des Rechnungs
jahres l!)l9 vor dem 1. J uli 1920 beschlossen worden sind.



Landessteuern. 79

§ 8. Die Länder erheben Steuern a, vom Grundvermögen,b. vom
Gewerbebetriebe.

Die Steuern können nach Merkmalen des Wertes, des Ertrags,
der Ertragsfähigkeit oder des Umfanges des Grundvermögens oder des
Gewerbebetriebes veranlagt werden .

Die Länder können die Ertragsteuern den Gemeinden (Gemeinde
verbänden) ganz oder t eilweise überlassen.

§ 40. Die Länd er sowie mit deren Genehmigung die Gemeinden
und Gemeindeverbände können Zuschläge zur Grunderw erb
s t e uer für ihre Rechnung erhe ben . Sie sind befugt, di e Zuschläge
nach sachlichen Merkmalen der Grundstücke abzustufen , ins be son dere
unbebaute Grundstücke vorauszubelasten.

Die Zuschläge dürfen zusammen für Land, Gemeinde und Ge
meindeverband nicht mehr als 2 vom Hundert d es steuerpflich t igen
Wertes betragen, wovon höchstens die Hälfte auf das Land entfa llen
darf. Diese Höchstsätze dürfen auch in den Fällen der Abstufung der
Sätze und der Vorausbelastung von Grundstücken nicht überschritten
werden.

Soweit das Grunderwerbsteuergesetz Ermäßigungcn vorsieht, sind
die Zuschläge in gleichem Verhältnis zu ermä ßigen -).

§ 62. Soweit dieses Gesetz den Ländern und Gemeinden (Ge-
meindeverbänden) die B efugnis zur Erhebung von Zuschlägen ge
währt, kann davon mit rückwirkender Kraft vom 1. Oktober 1919
ab Gebrauch gemacht werden. Nach dem 1. Oktober 1920 darf der
Erhebung der Zuschläge rückwirkende Kraft nicht mehr beigelegt
werden.

1) ljur Ip r e u ~ en ifl burd) @efe~ betr. bie @rl)ebung een S u f cf) lag en
bur @r u n b e r lD erb fle u e r ncm 7. \mai 1920 (lpr@@;. 6 . 278) ber ~anbe6:

~ufcf)lag ritdlDirfenb ncm 1. Dltober 1919 ab auf 1 cem ,punbert feflgefe~t.
ljemer burfen mit ber gleicf)en rudlDirfenben .\traft 6tabtfreife Sufd)l&ge bic.
bur,po~e con Lucm ,punbert, ~anbfreife unb frei6ange~orige @emeinben bi6 bur
,po~e ecn 1/ 2 eem ,punbert er~eben. 60lange eine frei6angel)orige @emeinbe
feine Sufcf)l&ge er~ebt, [cmie fur felbflanbige @ut6bebirfe bar] ber .\trei6 beten.
2lnteil et~eben.



111. ZurAuslegungderSteuergesetze.

1. Die Besteuerung
der Apothekenberechtigungen.

a. Apothekenberechtigungen und Grundstücke.

mpot~efenbereel)tigungen merben in ben ®teuergefe~en nirgenbs w
ma~nt. nagegen [inbet fiel) übercü, mo O>runb~Me bejieuert merben,
ber pufa~ (mortlicf) ober finngemal3 mie in § 153 9\2!D.):

"ill3ie a!runb~Mefinb merecf)tigungen 5U bemerten, auf melcf)e
bie \13 orfcf)riften bell burgerlicf)en ffiecf)tell uber 0runb~Me mnmen~

bung finben."

pU biejen merecf)tigungen ge~oren gemiffe mpot~efenpril,)ilegien,

cnberc [inb alll me~anbteile bell a!runb~lldell ebne rneiteres roie biefell
5u oerjteuern, roieber entere 2(pot~efenberecf)tigungen fallen unter feine
ber beiben a!ruppen. 9lac~ ber ffiecf)tfprecf)ung bell S}.lreujHfcf)en Dberl,)w
maltungllgericf)tll (D\13O>.) 5u cen bill~erigen analogen®teuerbe~immungen
[inb folgenbe ~alle 511 unterjrheiberi:

1. Als Bestandteile des Grundstücks im Sinne von § 96 BGB. l) gelten:

2(pot~efenpril,)ilegien, bie non oomberein auf 0runb ber \13er..
leibungeurfunbe mit tcm @igentum an bern (\)runb~M oerbunben, fu b ~

ieftil,) ~binglicl)er SJlatur [inb. "a!emeint [inb bcmit, mie allgemein cn
erfunnt i~, bie fubjeftb.bingliel)en mecf)te, alfo ffiecf)te, melcl)e untrennbar
mit bern 0runb~M oerbunben [inb unb beffen bcuernbc 2!uß~attllng

bilben." (D\Ba!. 6. :Juni 1910 unb 30. Wlar5 1911.) ~m 0runbbuc~ ~e~en

bieje S}.lril,)ilegien fa~ ~etll cu] cemjelben mlatt rnie ball 0runb~M. ~JlaB~

qebenb i~ aber in biejem ~alle nic~t bie @intragung, [onbern nur cer tat~

fac~lic~e, auf ber \Berlei~lIng llurfll nbe berubenbe ~~arafter bell S}.lri'oileA6.
(m0. 27. ~ebruar 1912, D\130. 1. :Juli 1913, SP~~tg. 1912 % . 51, 1913
%. 56.) nie fubjeftil,)~bingliel)en mit bem @igentum an bem a!runb~M

oerbunbenen 2!pot~efenpril,)ilegien [inb alß folel)e, b. ~. mit ibrern eigenen

1) Rechte, die mit dem Ei gentum an einem Grund stücke verbunden
sind , gelten als Bestandteile des Gru ndstückes.



Besteuerung der Apothekenberechtigungen. 81

SIDert benjelben 15teuern unterworfen wie bie @)runbjlUde, beten ~eftanb~

teile fie bilben. Urteile bell D\!l@). nom 20. ~anuar 1903 (I})~~tg. 1905
mr. 22), 9. ~uni 1905 (1905, mr. 47), 20. ~pril, 26.~uni unb 16. lJ1ot)ember
1906 (1906 mr. 33,52 uno 94), 15. ~anuar 1907 (1907 mr. 6), 19. Dftober
1908 (1908 mr. 87), 24. ~uni 1909 (1909 mr.53), 20. Dftober 1910 (1910
mr. 87), 21. lJ1ot)emoer 1912 (1912 mr. 96), 22. <September 1915 (1915
mr. 78) unb 19. Dftober 1919 (1919 mr. 83).

2. Als Berechtigungen, auf welche die Vorschriften des bürgerlichen
Rechtes über Grundstücke Anwendung finden, gelten:

2!pot~e.fenprit)ilegien, bie auf @runb ber \!lerlei~ungsurfunbe

nidjtan ein@)runb~Ud gebunben, [onbern einer I})erfon nur filr benDrt ober
Drtllteil ocrlieben [inb, alfofu0je fti'o:p er] 0nIidje, felb~ an bige ffiedjte
oorjtellen, unb im @)runbbud} eingetragen [inb. (D\!l@. 14. ~pril unb
6. ~uni 1910, S))~~tg. 1910 IJ1r. 33 unb 47.) SIDa~renb jebod} fru~Cl'C Urteile
cnnobmen, baB fold)e S))rit)ilegien ein eigenes bejonberes @runbbud}blatt
~aben muffen, ~at ball D\!l@. fpater bieje ßorberung nid}t mebr erbeben,
[onbern entfd}ieben, baB ell 3um ~intritt ber 6teuerpftid}t ausreidjt, wenn
ball I})rjt)ileg unter einer bejonoeren @)runbbud}nummer auf bemfelben
@runbbud}blatt wie ball @runb\lUd ~e~t. (D\!3@). 15. !mai1914, 16. !mar3
1915, 26. 6eptember 1916 unb 26. 2!pril 1918, S))~~tg. 1915 mr. 24,
1916 %. 80, 1918 IJ1r. 37.)

3. Weder als Bestandteile des Grundstücks noch als grnndstücksgleiche
Berechtigungen gelten:

a. ~pot~cfenprit) ilegien, bie nid}t fur ein @runb~Ud, [onbern
ebenfalllI, wie bie unter 2 genannten, alll fubjcfti~:perfonlid}e,

felbj'tanbige, t)ererblid}e unb t)erauBerlid}e lRedjte oerließen morben,
fpater aber auf ballfelbe @runbblld}blatt alll ,,~u be ~o r" bell @runb:
\lUdli eingetragen [inb. :Diefe S))rit)ilegien fie~t ball D\!l@. im @egen:
fa~ 3ur fru~eren lRed}tfpred}ung je~t Ilidjt mebr alll me~anbteil

bell @runbjlUdli im <Sinne non § 96 ~@m. cn (Urteile nom 6. ~uni

1910, 30. IDlar3 1911 unb 4. ~pril 1914, I})~.~tg . 1910 %. 89, 1911
1J1c. 69 unb 1914 IJ1r. 31). 2!11l felbjlanbige lRed}te, fur welc~e bie auf
@runb~Ude be3uglidjen \!lorfc~riften gelten, fommen fold}e S))rjt)ilegien
aber ebenfallß nidjt in metrac~t, bc [ie feine eigene @runbblld)nummer
~aben, [onberrt bem @runb~il(i alll ~ube~or 3ugefcf)rieben [inb (D\!l@).
30. IDlar3 1911).

b. 2!pot~efenpri"i{egien, bie ebenfallß fubjeftit):pe rfontid}er %t
[ino, alfo nid}t an einem @runb\lUd ~aften, jebod} im @runbbudj u ber~

bc upt nidjt eingetragen ~e~en (D\!3@. 14.:Dc3emoer 1908, 4. IDlai 1911,
19. 0 ?ptembcr 1913, 20. IDlai 1914 uno 26. ~anuar 1916, I})~.~tg. 1908
1J1c. 102, 1911 1J1c. 37, 1914 IJ1r. 30 unb 46, 1916 %. 11). 2!ud} ball lR@).
~Jt unter bern 1. l)1ot)ember1910 uno 22. ~lIni 1915 (S))~.~tg. 1915%. 64)
entfc~ieben, baB ungeoud)te felbj'tanbige @eredjtigfeiten grunbjlUclllgleid)e

Ur b a n , Reichssteuergesetze. 6
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~ed)te nid)t [inb, bc nad) 2!rtifel 40 bet! 2!ut!fu~rungt!gefe~et! "um ~0:Q3.
bie auf 0runb~Ude fid) be"ie~enben IDorfd)riften bet! ~0~. auf felb:
fhinbige 0ered)tigfeiten nur 2!nwenbung [inben, wenn [ie ein 0runbbud):
blatt ~aben.

c, IDerfQuflid)e 2!pot~efenfon3effionen (unuerfO uflid)e fommcn,
weil [ie nid)t 0egen~anb einer gelblid)en ~ewertung fein fonnen, filr bie
cortiegenben eJteuergefe~e uber~aupt nid)t in ~rage).

2!pot~efenbered)tigungen ber unter 3 a bit! c genannten 2!rt werben
fomit oon ben fur 0runb~Ucfe unb grunb~Ucft!gleid)e ffied)te gelten:
ben eJteuem unmittelbar nid)t betroffen. ffilit 2!ut!na~me bet! 0runb
erwerb~euergefe~et! erjireden fid) jebod) famtlid)e ubrigen auf 0runb:
l1Ucfe be3uglid)en eJteuergef e~e aud) auf bat! Jtapitallmmogen, unb
bei biejen [inb "felb~anbige ffied)te unb 0ered)tigfeitenl/ on
erjier eJte((e genannt. ~u biejen fe1b~anbigen ffied)ten unb 0ercOI"
tigfeiten ge~oren aud) bie beiben unter ~iffer 3 a unb bange:
fu~rten 2!rten non spriuilegien, fo bajj aud) bieje bei ber .ltriegt!abgabe
oom IDermogent!"umad)fe, beim ~eid)t!notopfer, ter ~efi~~euer -unb
her Q'rbfd)afttl~euer ben gleid)en 2!bgaben wie 0runt~Ude unb
grunb~Udtlgleid)e ~ered)tigungen, alfo wie bie ubrigen sprioi1egien,
unterliegen. IDon biejen eJteuern werben [ornit aHe 2!rten 2!pot ~cfen:

prioilegien erfajjt.
~raglid) bleibt nur bie ~ed)ttl~eUung ber unter ~iffer 3 a unb b

angefu9rten 2!rten ocn sprioilegien bei ber 0runberwerb~euer, [oroie
ber oerfauflid)en 2!pot~efenfon"effionen bei famtlid)en auf
@rullh~Ude be"uglid)en eJteucrarten. ::Denn bie ocrfauflid)en 2!\W
tgefenfon3cffionen ge90ren an fid) meber "um Glrunboermogcn (Qlrunb:
fiMe einjd)1iejjlid) ~ubc~or, [oroie grunbjiUdt!gleid)e ~ered)tigun gen),

nod) 3um .ltapitaluermogen (felb~antige ffied)tc unb @ered)tigfeiten),
notf 3um ~ctricb6oermogen (hatl cem ~etriebe einet! Glemerbet! cienence
IDermbgen). ::D.lt! ~at bebu9licl) ber beibcn le~ten 0ruppen batl DID0.
unter bern 17. rolai 1897, 3. :suni 1897, 5. rolai 1898, 31. :sanuar
1901 unb 20. ::De3ember 1915 entfd)ieten. :sn cie 9ier fid) ergebente
~Ucfe greift nun bie ffied)ttlanfd)auung ber neueren ~ed)tfpred)ung
ergan3enb ein, bie eine mittelbare .f.?eran"ie~ung oer 2!potgefenfon:
3effionen alt! werter90genbe Q'igenfd)aft bes @runb~udt! fut
"ulaffig erfllht. ~e~teretl gilt jebod) rnieber nur bc, wo ber ~e:
rnertung ber Glrunb~Ude her ge meine \illert berjelben "ugrunbe
5U legen ifi. ::Dat! i~ ber ~a{( bei ber ~efi~~euer unb ber auf batl
~efi~~euergefe~ gegrünbeten .ltriegtlabgabe oom IDermogent!3uwad)fc
[ornie bei ber 0runberwerbfieuer, bei le~terer fofem nid)t ber IDer::
aujjerungt!preit! 9b~er i~ altl ber 'gemeine \illert. ~ur bie ubrigen
0teuern, intlbefonbere bat! ~eid)tlnotopfer, gilt oie ~e~immung in
§ 152 Ocr ~2!D., !la~ fur !lie ;3wed'e oer IDermogentlbe~euerung bei
bebauten @runb~uden, bie \illo~n3weden ober gewerbHd)en ~weden
bienen, ber Q' rtra 9tlw ert "ugrunbe , 3u legen i~, unh "war nad) ffi2!D.
hat! 25fad)e het! roliet: unh spad)tertragetl, beim lJlotopfer hat! 20fad)e
bet! ~einertragetl . 2!ud) in hiefen ~al(en fann aber her eJteuerpflid)tige
'Oerlangen, hajj ~att bel> Q'rtragt!wertetl ber gemeine ®ert "ugrunbe
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gelegt roitb.') <!r wirb bied ftetd bann tun, wenn ter gemeine \illert
niebriger iftwie ber l!rtragdwert. mei einer mefteuerung bed @runbftMd
nud) bem l!rtragdwerte ift bid~er eine Wlitbewertung oer in cem @runb.
ftticf betriebenen 2!pot~efenfon5effion nid)t tlerfud)t morben. Unb ed
erfd)eint aud) fragtidj, ob [ie nad) bern gefe~lidjen ill30rtlaut mogtid) ware.

mei mefteuerung nacl) bern gemeinen ®ert ~at jebocl) bie neuere
~ed)tfpredjung in fdjarfem @egenfa~ 5ur fru~eren2) fici) fur eine .fderan.
Aie~ung ber fonft ber jSefteuerung enrgebenben tlerfauflid)en mpot~efen.

1) :nie tler[d)iebene me mer tun 9 be r ® r un b 11 ucf e nad) ben einaelnen
6teuerge[e~en aeigt folgenbe Überfid)t :

6teuern ~ul ~nltag

\ @rltlerb6: unb lEeraulie.
~ultlnd)611euer rung6prei6; fn((6 unbe. -

I fnnnt: ®emeinet Wert

11 @rttng6ltlert
We~rbeitrng 1913 (25 fnd)e nen 9Jliete ober ®emeinet Wert

I1 IPnd)t - 1/ 6 Unfollen
! ®efle~ung6foflen

me[i~lleuet
I (@twetb6ptei6 + \ltufltlen:

I
bungen- 2lbnu~ung) i

jtieg6fteuet 1916 ®emeinec Wert bei @tbfll(( ober befonber6
jriegGnbgllbe 1919 Ibilligem @rwerb: @tttng6'

I wett (25 fnd)e ccn 9Jliete
I ober IPnd)h- 1/ 5 Unfoflen)

@tttng6ltlert
Oleidj6notopfet 1919 (20fnd)e tlon 9Jliete cber ®emeinet Wett

IPnd)t - 1/5 Unfoflen)

@tb[djnft6fleuer unb @tttng6ltlert I
fonflige lEermogen6' (25fndje non 9Jliete ober ®emeinet Wett

fleuem IPnd)t - 1/6 Unfoflen)

®tunberwetbfleuet
®emeinet Wett baltl.

lEetaufietUng6ptei6, fn((6 -
bie]er ~o~et ifl

Il) Um ben Umfd)wung ber Oled)t[l'tedjung au ermejjen, tletgleidje man
gegenuber ben oben nngefu~rten [clgenbe ftu~ere Urteile:

:nie Umln~fteuer fnnn nur nnd)bemtlettrng(id) fur bn6®tunbftUd feflgele~ten
jllufl'tei6 bemefjen werben, bn ber gemeine Wett be6 ®runbftUd6 bUtd) eine
in i~m betriebene Illl'ot~ele nid)t er~ol)t mirb. O\B®. 12. \5ebrunr 1907(IPI).~tg.
1907 91r. 14).

:nie Umln~fteuer Icnn nid)t \lIldj ber f,lo~e ber f,ll)potl)elenfdjulben bemenen
merben. Unautreffenb ifl ber 6tllnbpunrt, bnfi ber gemeine Wert
minbeften6 [e I)od) lei nl6 bi e f,ll)l'otl)efenlnft. @6 ill redjtlid) wol)l moglid),
bnfi bie 6d)ulben mel)r betrngen al6 ber Wett be6 ®tunbflMe6. OIE®. 25. 9Jlaq
1909 (\PI).~tg. 1909 %. 27).

6*
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beredjtigungen ale werter~b~enbe @igenfdjaft bee 0runb~itde entfdjieben.
~e~teree [oll alfo mit ffitidfidjt auf bie in ibm betriebene mpot~efe ~b~er
bewertet werben, ale es fon~ ber ßall ware. :Die widjtig~en neueren Urteile
befagen [olgenbes:

:Der gemeine \illert eines ®runb~Ude i~ in ber ffiegel ber Sller~

fauft!preie, weldjer im gewb~nlidjen ®efdjaftetlerfe~r ebne ffiUdfidjt
auf perfbnlic~e Sller~altniffe non [eberrncnn 3u eqielen i~. :Der ge~
meine ® ert beat fidj im allgemeinen mit bern ~reife, weldjer fur bat!
betreffenbe @!runb~tid auf bem @!runb~udemarft erlangt werben
fann. @inen I!I'n~alt fur bie @rmitdung bee IDerfaufepreifee bieten
bie fur bae 0runb~tid in neuefter 3eit ge5a~lten Staufpreife unb,
fofern foldje nidjt tlor~anben [inb, bie fur wefentlidj gleidjartige
®runb~itde entridjteten Staufpreife. :Der ill1e~rwert, weldjen ein
®runb~itd burd) ben metrieb einer I!I'pot~efe ~at, ift bmdj <5dja~ung
3u ermitteln. DSll®. 28. ßebruar 1914 (~~.3tg . 1914 1Jlr. 20).

:Der llmjtcnb, baii auf ocm ®runb~itd eine ~pot~efe betrieben
wirb, fann bengemeinen ®ert 5warer~b~en. :Der \illert berI!I'pot~efen:
fon5effion bcr] ale foldjer aber nidjt alt! umfa~~euerpflidjtig erflart
werben. DSll@!. 28. Dftober 1914 (~~.3tg . 1914 1Jlr. 90).

Unab~angig oon bern Ston5effionewert fommt fur bie mewertung
bes ~pot~efengrunb~tide ber etronige ill1e~rwert in metradjt, ben ee
baburdj ~at, baii ee im Sllerfe~r mit ffiUdfidjt auf ben I!I'pot~ef enbetrieb

~b~er gefdja~t wirb, unb biejer IDle~rwert i~ etwas cnberes ah~ ber
fur bcn Slleqidjt auf bie Ston5effion oereinborte metrag. @!egenuber
einer cu] einmanbjreier ®runblage berubcnben <5d)a~ung besgemeinen
®ertee Icnn bie ~b~ere ~I)pot~eforifdje mela~ung bel3 @)runb~Mee

nidjt ins ®ewidjt fallen. DSll@). 20. \notlember 1915 (SP~.3tg . 1916
1Jlr. 10).

mei mewertung bes mpot~efengrunb~Mee nadj bem gemeinen
®ert i~ ber Ilmjicnb, baii oern Ston3effionsin~aber bie spraientation
bee \nadjfolgere ge~attet ift, woburdj bern @rwerber bie im alt:
gemeinen fidjere l!I'usfidjt auf @rteilung ber Ston5effion gegeben i~,

als werter~b~enb gegcnuber cnbercn fon~ gleid)artigen ®runbftMcn
mit 5u berUdfidjtigen. 3wei Urteile bee DSll®. eorn 3. :5uli 1915
(SP~.3tg. 1915 %. 88). 3wei gerrau gleidjlautenbe @ntfdjeibungen ~ot

bas DID®. unter bem 20. Dftober 1915 gefallt, eine gleidje unter
bern 3. :5uli 1918 (~~.3tg . 1918 1Jlr. 45).

@e fann fein 3wdfel barubcr obmclten, boii bie Sllertragfc(lHeiien ~

ben bem Um~anbe, baii auf bem ®runb~tide eine ~pot~efe betrieben
wirb, eine ben ®ert bes ®runbftMes er~b~enbe @igenfdjaft bcige~

meffen ~aben, eine @igenfdjaft, bie i~m audj objeftitl 3ufommt. :Der
® ert bes Sller3ic(ltes auf bie Ston3effion ge~t tlbUig ouf in bem metrage
bel' ®erter~b~ung, ben bas ®runbftM burd) benmetrieb bes~pot~efcn~
gefdjaftes erfa~rt. D~@) . .l?amburg 13. ill1ar3 1918 (SP~.3tg . 1918
1Jlr. 77).

:Die @ntfdjabigung ft'tr bie I!I'pot~efenfon3effion ift minbeftens bie
5ur tlollen ~\)potl) efarifdjcn mcla~ung ein Z,eil bes Staufpreifel3 fur
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ball @lrunb~ua, unter 1SerUdfief}tigung berwerter~o~enben ~igenfef}aft,

bali barin feit langem eine mpot~efe betrieben rourbe. \Sie ijt mitbin
entipredienb au Ilerfleuern. meief}llfinan5~of 22. mtober 1919(SP~.;:3tg.
1920 9lr. 1). .

1. sperfonHef}e mpot~etenfon5effionen [inb nief}t einemmealprillileg
gleicf>5u~ellen, [ie [allen nief}t unter bie Jtategorie ber felb~onbigen

mecf>te unb @lerec6tigfeiten, eben]o fbnnen [ie nicf)t 5um innern ~erte

bell @lefef}aftll ober 5um [ieuerbcrcn 1Setriebe\lermbgen gereef}net
rnerben, aucf> [inb [ie für ben gemeinen ~ert bee @lef~oftll non
feinerlei \Bebcutung. 2. :Dagegen fann ball Iangjo~rige 1Sefle~en ber
llbung, bie ,ltonaelfion bern prafentierten 9laef}folger 3U übertrcgen,
eine roertcr~b~enbe ~igenfef}aft beli @lrunbflUdli ccrjiellen. 3. :Die
für be n lBer3ief}t auf bie mpot~efenfon3effion Ilertraglief} ecreinbctte
6umme [iellt meber einen,ltaufprcill nocf> ein ~ntgeh für benIDeqid;t
bar, [onbern es ~anbe{t fief} um einen \teH beli fur bie mpotf1efe felbft
ßC5aWen ,ltaunmifell. meief}llfinan5~of 9. IDlor5 1920 (I»~. ;3tg. 1920
mr.57).
~e~tere Urteile bUrften fur bie ;3ufunft maligebenb fein, naef}bem ber

mcief}6finan5~of gemoji § 32 m2lD. oberfle i5pruef}be~brbe in \Steuerfaef}en
qemcrben ifl.

~enngleief} bie bili~cr gefOllten ~ntfcf>eibungen biejer %t fief} nur
auf Ilerfauflief}e mpot~efenfon5effionen be30gen, unterliegt e6 feinem
;3roeifel, bali bie unter ;3iffer 3 a unb b angefü~rten mrten non mpot~efen:
pri \liIe9ien, [oroeit bie]e fief} fon~ ber 1Sejtcuerung ent3ie~en mürten
(alfo bei ber@lrunberroerbjteuer), gegebenenfalls eben]o 5U bebcnbeln waren.
i13oraulife~ung fur oie 2lnroenbung be6 gan3en meef}t6grunbfa~ell non ber
rocrter~bf,Jenben ~igenf~aft gewiffer mpotf,Jefenbere~tigungen ijt cllerbings,
t'oB 0runbjtUd unb 2lpot~efe fief} in berjelben S?anb bejinoen.

b. Apothekenberechtigung und Vermögenszuwachs.

~ll fbnnen fici) leid)t ~aHe ergeben, mo bie 9lief}tberticffief}tigung ber
~pot~efenbereef}tigung bei1Sejteuerung beli @lrunbflUd6roerteli bem \Steuer:
pflic~tigen er~ebHcI)en 9laef}teil bringt. :Da6 gilt fur aHe \Steuern, bei benen
ein \13ermogenll5uroaef}ll befleuert mirb, alfo bie ,ltriegllabgabe unb bie
~efi~jteuer, ban n, wenn bie mpot~efenberecf>tigung bei ~ejtjtellung bes
~nfangll\lermogens ni~t berUdfief}tigt war unb ber \SteuerpfHef}tige [ie
im ~aufe ber i5teuerperiobe l.1erfauft bot, :Dann tritt i~r ~ert, cer cm
~nfang fcf>on oorßcncen, aber nic~t befleuert war, im ~nb\lermbgen plo~:
lief} gan5 alli \13ermogenli5uwaef}li 5utage, auef} wenn ein folef}er gar nicf>t
ober nur 3U einem Ileinen \teite llorHegt. :Dur~ bie mealifierung beli in
ber mpot~efenbereef}tigung Hegenben ~erteli wirb ein in ~irflief}feit

nief}t Ilor~anbener lBermogenli5uroaef}li \)Orgetauf~t unb ber er~ebHef}en

.lttiegliabgabe unterworfen. ~li fragt fief}, wie biefe \)om @lefeMeber
offenbar ni~t beabfi~tigte ~irfung abgewenbet roerben fann. :Drei
~ejtimmungen bes @lefe~es tiber eine Jtriegliabgabe \lom \13ermbgentl:
5uwacl)li fbnnten in 1Setraef}t fommen:



86 Besteuerung der Apothekenberechtigungen.

1. :Der § 6 2r6f. 1 %. 5, ber ben 2r6oug ber \Uermogene6etrage ge<
[ictret, bie nacf)weie/id) cue ber \Uerau§erung ncn ,,®egen~anben"
~errul)ren, bie ou )Beginn bes \Uerantagungeoeitraume oum nicf)t~euer<

bereu illermbgen bee 2r6ga6epftid)tigen gel)ort l)a6en. €in Urteil bes
Dill®. oom 20. mo\)em6er 1919 (1J)1).;3tg. 1920 %. 30) bot jebocf) bie 2r11<
roenbbcrleit einer gal10 analogen ~e~immung in §3 %. 4 bee Striege<
~euergefe~ee nom 21. :Juni 1916 auf 2rpotl)efenfol1oeffionen oerue int.
€6enfo bct ber ffieicl)efinano~of unter bem 27. C5eptcm6er 1919 (IJ)~. ;3t9.
1920 mr. 31) I)infid)tlicf) be5 Stuntfcf)aftewertee entfd)ieben. ®leicf)ee
wirb ba~er aud) fitr bie Striegea6ga6e oorn illermogenejuwacf)e gehen
muffen.

2. :Der § 32, ber ".I)arteparagrapl)", auf @runb beffen our iller<
meibung bejonberer .l)arten eingelne au§erorbentlicf)e illermbgeneanfalle
ecn ber 2r6gabe befreit werben fonnen bow. eine cnberroeite ~ered)nung

bee illermbgeneouwad)fee bernilligt werben Icnn, €e bUrfte inbeffen wenig
ratfam fein, auf bieje etroce unjirbere )BrUde OU treten, bie I)bcf)~ene eine
ultima ratio fltr oen motfaH bar~eUt.

3. :Der § 4, bcr in 2l6f. 2 eine )Bericf)tigung ber ~e~~enung

bee 2r nfa n9e\)er mbgen e oula§t, wenn bieje infotge eines ffiecf)te<
Irrtume ber C5teuer6el)brbe ober bee 2r6ga6epflicf)tigen unricf)tig er
folgt i~, unb im 2lbf. 3 filr @runb~ücfe, bie bei ber mJe~rbeitrage<
uerunlcgung mit einem unter bem gemeinen mlerte (illerfaufewert)
bleibenben €rtragewerte beredinet unb innerbolb bee illeranlagunge<
öeitraumee tlerau§ert morben [inb, eine Sllnberung bee 2!nfangetlermogene
unter ;3ugrunbelegung biefee gemeinen mJertee ge~attet. :Da ber
Umfel)wung ber ffied)tfprecf)ung, bie oon einer micf)tberücfficf)tigung bes
2!potl)efenfonjeffionewertee bei ber ®runb~Mebe~euerung jU ber S)eran<
oie~ung ale werter~bl)enbe €igenfd)aft übergegcngen i~, wie bie auf
C5eite 84 angefltl)rten Urteile jeigen, gerabe in bie ;3eit nael) illeranlagung
bee mJe~r6eitragee (31. :Deoember 1913) fallt, bitrften bie angefu~rten

)Be~immungen in § 4, bie einem analogen )Befcf)lu§ bee C5taatenaue<
fcf)uffee nom 17. 2!pril 1919 oum frul)eren .ltriege~euergefe~ entfprecf)en,
immerbin eine S)anbl)a6e our )Befeitigung ber erwa~nten S)arte bei
S)eranoiel)ung ber 2rpot~efenfonoeffionen our Striegeabgabe norn mer<
mbgeneouwael)fe bieten. :Der C5teuerpflicf)tige fann jebcnjclle unter.
~erufung auf bie fpateren €ntfd)eibungen eine erneute ~e~~eHung bes
gemeinen ®ertee bes our ;3eit ber illerantagung jum mJe~rbeitrage in
feinem )Befi~e 6efinblicf) gernejenen ®runb~Uds unter )BerUdficf)tigung be5
®ertes ber 2rpotl)efenfonjeffion beantragen.

€inen weit einfad)eren ®eg oeigt inbeffen ber § 2 bes ®efe~el! uber
€5teuernad)fid)t (€5eite 15), ber o~ne weiteree eine )Berid)tigung bel! 2rn<
fangl!tlermbgenl! ermbglicf)t, wenn bereite am 31. :Dejember 1913 \:lor<
~anbenel! illermbgen 6ei ber illeranlagung oum mJe~r6eitrag nid)t 6erUd<
fid)tigt worben i~ . mur laBt biefel! ®efe~ bie ~ericf)tigung nidjt umfon~
tlornel)men, fonbern \.)erlangt bafur bie macf)oal)lung bel! oel)nfad)en )Be<
tragel! bee jU wenig 'Jeranlagten ®e~rbeitragel!. :Der 15teuerpflid)tige
burfte ba6ei a6er immer noel) \.)iel beffer faljren, wie 6ei )Be~euerung bes
:cf)einbaren illennbgeneouwad)fee ale folcf)en.
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c. Der Kundschafts- oder Geschäftswert.

~n ben mertragen über ben mefi~tued)fel non mpot~efen rnirb bi6:
meilen aujjer bern spreill fur bie mpot~efenbered)tigung, fur ball ~aull, bie
Q'inrid)tung unb ball SIDarenfager aud) nod) ein bejlimrnter mnfa~ fur bie
".ltunbfd)aft" ober ball ,,@efd)aft" cusgemorjen. ~iernu ~aben ~infid)t :

Hd) ber '5tempel~euer unb ~utuad)a~euer ball ffi@. (11. ~ebruar 1889/
8. Dftober 1891, 26. ~anuar unb 2. ~ebruar 1917, SPI).~tg. 1892 %. 97
unb 99/ 1917 %. 13 unb 33) unb ball .lt0. (15. ~ebruar 1906, SP~.3tg .

1911 % . 69) [ornie l)inficl)tfid) ber Umfa~~euer ball Dm@). (30. Wlaq 1911,
SPI).~tg . 1911 %. 69) entfd)ieben, bajj ber fur bie ".\t11 nbfd) 0 [t" bntu. baß
,,0 efd)a ft" eusgemorjene .\taufpreill gann ober nU einem getuiffen spronent:
fa~ afll ein)teH bell spreifell bell @runb~Ma, bntu. afll tuerterl)bl)enbe <!igen:
fd)aft bellfelben, annufe~en unc mie biefell mitbem~mmobHiar~empel nU "er:
[tempeln bntu. 3U cerjieuern i~. niefe mnfid)t rnirb auel) in merfugungen
bea ffieid)llfan3ferll oom 28. ~lIfi 1911 unb bes preujjifd)en ~inan3mini~ertl
ocm 8. mugu~ 1911, 12. ~uni unb 6. Dftober 1914 ocrtreten. ~ad) biejen
merfugungen foft ber SIDert bea ,,@efd)afts" b3tu. bell ,,@efd)aftll neb~ .\tunb:
fa)aft" bann afll tuerter~bl)enbe <!igenfd)aft eines \Hpot~efengrunb~Udti
angefel)en roerben, menn fiel) mebrere mpotl)efen orn Drte bejinben. <!ll
ij't bcrcus 3U fofgern, bajj in allen ~aUen, wo beim mefi~tued)fel einer \Hpo:
t6efe, bie nid)t bie einjige nm Drt ij't, ein bejonberer )teil bell .\taufpreifell
Flr bie ".\tunbfel)aft" ober ball ,,@efd)aft" cusgeroorjen roirb, biejer bern
(§.lrunbj'tMlltuert ~in3u3urecl)nen unb fomit genau ben gfeid)en '5teuern
untermorfen ij't rnie ball @runbj'tM. <!ll I)anbelt fid) ~ierbei jebod) niel)t
um ben .lton3effionatuert, [onbern um einen aujjerbem angenommenen
befonberen \liiert. nie ~i:rierung eines bercrtigcn SIDertell im .\tauf:
l>crtrage empfiel)ft fiel) bal)er nicl)t.

2. Die Umsatzsteuer im Apothekenbetriebe.
1)er 21potl)efer wirb non ber Umfa~j'teuer beru~rt :

1. mfll ~ieferant non 21qneien, 21r3neimitteln unb fon~igen \lilaren,
[cmic af6 mUtlful)rer non ~arnanaft)fen unb onberen Unterfud)ungen.
:sehe bercrtige ~ieferung uno ~eij'tung mit muanal)me ber ~ieferungen

an .\tranfenfaffen ufw. unterliegt einer '5teuer oon 1/5 oorn ~unbert.

2. \Hfs ~erj'te ner non ffiiecl)mitteln, '5cl)bnl)eitsm ittetn ober@)el)eim:
mitteln. ~ebe ~ieferung fotcl)er 21rtifel, tuenn fie "on il)m fefbj'tl)er:
gej'teHt finb, unterfiegt, mit \Husnal)me ber ~ieferung fefbj't ~crgej1eUter
('lel)eimmittel an .\tranfenfaffen uftu., einer C5teuer "on 15 "om ~unbert.

3. mls <!mpfan9er ber aus bem 0rol3~anbet be30genen \lilaren.
~lla fofcl)er ij't ber mpot~efer nid)t j'teuerpffid)tig, aber unter Umj'tanben
\)crpffiel)tet, bem ~ieferanten einen ber .f.?b~e ber C5teuer entfprecl)enben
;311fel)fag num ffiecl)nungabetrage nU na~len. '

mefonbera "ertuietett geflalten fiel) biemer~artniffe im C5teuerjo~r 1920/
tos eine 21rt Übergangsnelt "om orten num neuen ffied)t bar~etft, fotuie
hillficl)tficl) ber mbtualnborfeit ber '5teuer. nie gefomte ffied)taloge ij1
fofgenbe:
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I. :Jm:JQ~re 1920greift bieneueUmfa~fteuer(l,5\)omS;>unbert)nurtonn
>PIQ~, wenn fowo~l bie IDereinnQ~mullg QIG auef) bie ~ieferung bAw. ~ei:

jtung nad) bem 31. ::DeAember 1919 erfolgt [inb. 2lnberenfall& gilt noef) ber
alte (5teuerfQ~ non 0,5 ecm S;>unbert. IDom 1. :JQnuar 1921 ab genugt es
Aur C!r~ebung ber (5teuer oon 1,5 eom S;>unbert, ban bie ~eAQ~lung im
~Qufe ber (5teuerperiobe erfolgt, auef) wenn bie ~ieferung ober ~eiftung

aUBer~alb berfelben gefd)e~en ift.
11. (50!veit nod) bo& fru~ere Umfa~fteuergefe~ oorn 26. :Juli 1918

in ~etraef)t fommt, [inb ~ieferungen an >pri\:)Qte unb an St'ronfenfaffen
in gleief)er ~eife mit 0,5 ecm S;>unbert fteuerpflief)tig . i!ine gefonberte ~e:

reef)nung ber (5teuer, jebod) nur in S;>o~e oon 0,4 nom S;>unbert ift, fofern
feine cbmeidienbe IDereinbarung »orliegt, nur Aulaffig bei C!ntgelten fur
~eiftungen cus IDertrogen, bic nor bem 1. 2l'uguft 1918 Qbgefd)loffen [inb.
:Bei ~ieferung QU& fp<iter abgefd)loffenen IDertn\gen, ober bei oertrcg«
lojen ~ieferungen ift eine gefonberte ~ered)nung ber (5teuer nid)t Auge:
laffen, [onoern nur i~re <finfalfulierung in ben IDerfauf&prei&, [omeit ba:
buref) bie 2lqneita):e b3m. bie amtlid)en .\;lonbtlerfouftlpreife fur St'ronfen:
foifen nid)t uberfcl}ritten rnerben.

111. 60weit bo& neue Umfa~fteuergefe~ eom 24.::De3ember 1919 in
~etroef)t fommt,[inbolle21r3neilieferungen an biereicl) tlgefe~lief)enSt' ra nfen:
fa Hen (b. [. Drttl:, ~anb:, ~etriebl!: unb-:Jnnungl!franfenfaffen), cn bie
fnappfd)Qftlief)enSt'rQnfenfQffen [omie an <!rfa~faffen fteuerfrei,
mcnn bie 2l'pot~efer ibre ~üef)er [o fü~ren, baB bie ~ieferungen cn ticfe
.R'affen non ben ubrigen AU unterfd)eiben [inb.

IV. ~ei ~ieferungen an >p Ti\:) Qt e (in ffie3eptur unb S;>anb\:)erfQuf)
[inb naef) bem neuen @efe~ 3lvei 15aUe 3U unterfd)eiben:

1. ~ei ~ieferungen unb ~eiftungen cue IDertragen, bi c oor bem
1. :J un ucr1920 c bgefef) Ioffen fin b , ift ber 2lbnel)mer, fofern nid)tctrnce
ill'bweief)enbe& au&brüdlid) ocreinbort ift, \)erpflief)tet, bem 2lpotl)efer einen
3ufef)lag Aum ffieef)nung&betrage in S;>bl)e ber ::Differen3 3wifcf)en ber neuen
unb alten Umfa~fteuer (in ber ffiegel alfo 1 nom S;>unbert) 3u 3al)len. ::Diefe
:Beftimmung gilt für alle ~arenlieferungen unb fonftigen ~eiftungen,
einerlei ob es fief) um 2lr3neimittel, fol!metifef)e, teef)nifd)e ober fonftige @e:
genflonbe ober rolarfenartifel I)anbelt. ::Der ~ufd)lag ift ber C!nbfumme ber
ffieef)nung l)in"uAufügen. IDoraul!fe~ung für biefel! IDerfal)ren ift ieboef),
ban in ben f. ~t. abgefef)loffenen \!3ertrogen fefte ~reife für bie betreffen:
tcn ~aren \)ereinbart worben finb. S;>anbelt e& fief) bagegen um IDertrage,
i::ie AU frei bleiben ben >preifen abgefd)loffen finb, b.l). bei benen ber I}}reit!
crft am ~age ber ~ieferung \)ereinbart wirb, fo barf bie Umfa~fteuer nad)
einem C!rla§ bel! ffieief)&finan3miniflerl! \)orn 19. 15ebruar 1920 nid)t ge:
fon bert in ffiecl)nung gefleHt werben. ::Denn in biefern 15aUe entfallt ber
innere @runb fur bie ~ulaffung gefonberter<!rl)ebung, ba el! bann bem ~ie:

ferer unbenommen ift, bie erl)bl)te Umfa~fteuer in feinen neu feft3ufe~en:
bcn \!3erfaufl!prei& ein3ufalfulieren.

2. ~ei aUen ~ieferungen unb ~eiflungen au& IDertragen, bie
nad) bem 1. :Januar 1920 Qbgefef)loffen finb, ober bei \:)ertraglofen
~iefcrungen ufw. barf ber 6teuerpflid)tige, b. i. ber liefernbe 2lpotl)efer,
bir llmfo13ftf.'ucr nur in feinc I).\reil~forterung einbe"iel)en, fie alfo nid)t gc:
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[onbert in ffied)nung flellen. 2He 2!uena~me ifl jebod) bie gejonberte 2!n:
red)nung nad) bem @efe~ unb ben 2!uefit~rungebeflimmungen gejiattet
,,2!pot~efern, [omeit bie]e 2!qneien nad) ber 1)eutfd)en 2!qneita;re ab:
geben". <!e ifl bemnorf 3u unterfd)eiben, ob ber 2!pot~efer liefert a. 2!q:
neien, b. anbete nid)t ar3neilid)e !IDaren ober (cus fpliter 3u erörternben
@ritnben), c. rolarfenartifeL

a. \Sei ~ieferung non 2!qneien (an \~lri\)ate) unb ibrer IDerec~nung

3u ben 'Dollen 6a~en ber 2!r3neita;re mUBte ber 2!pot~efer nad) bem @e:
fe~ unb ben 2luefit~rungebeflimmungen eigentrid) bie UmfaWeuer in
cer genau bem ~ufd)lag 'Don 1,5 ober rid)tiger 1,523 'Dom J)unbert cnt
jpred)enben J)o~e neben bem wie bie~er abgerunbeten )ta;rpreife gefonbert
erbeben. :Da biee wegen ber spfennigred)nerei in ber spra;rie fd)roer burd):
fitl)rbar roare, I)at bie 2!qneita;re bejiimmt, baB bie enbgitftige 2!brunbung
erji nGd) <!inred)nung ber Umfa~jieuer \)or3unel)men ifl. 1)ae gift laut
~iffer 16 fur bic itblid)e ffie3eptur, [inbet aber laut ~iffer 21 2!bf. 4 aud)
auf bie 2lbgabe unb IDered)nung oon eJpe3ialitaten in Driginalpauung
"entfpred)enbe 2lnwenbung" (IDered)nung 'Don eJpe3ialitaten in 2!nbruct)
jiel)t ber [onjiigen ffie3eptur gleid». l)1un fennt bie 2!r3neita;re fitr cie \Se:
red)nung oon 6pe3ialitaten in Driginalpauung roiebcr 3wei ~alle: IX. bc:
[iimmre non i ~r feflgefe~te ~ufd)lage 3um (!infaufepreife, p. ~eflfe~ung
eines I)ol)eren \Uerfauftlpreifee burd) ben J)erjieUer. :Die IDered)nung im
Balle IX unterliegt feiner Ilnflcrßeit. :Dem <!infaufepreife treten l)in3u
cer ta;rmaBige ~ufd)lag unb berIDetrag ber Umfa~fteuer, worauf cbgerunbet
mirb. ~m ~alle fJ fOnnte man im ~roeifel fein, ob I)ier eine IIgefe~lim
bemeffene @ebit~r", bie nacl) § 12 bee @efe~ee allein 3ur gejonberten
~rr)ebung bee ~ufd)lagee bercd)tigt, ocrliegt. (!e roürbe jebod) in ber ~ra:

:rie aUBerft fd)roierig fein, 3roifd)en eJpe3ialitaten, bei benen ber \nerfauf!i:
preis nur auf ben cmtlidien ~ufd)lagen berubt, unb fold)en, bei benen ein
I)ol)erer, nom ~abrifanten feftgefe~ter \nerfaufepreie norliegt, 3U unterfd)ei:
ben. <!e roirb beel)alb faum etmcs cnbcres übrigbleiben, ale aud) bei biejen
le~teren ben erl)ol)ten \Derfaufepreie ale amtlid) feftgefe~ten b3w. 3uge:
billigten an3ufel)en unb bie Umfa~fteuer in gleid)er !IDeife roie bei erjieren
cin3ured)nen.

\norjiel)enbee gift fur bie 2fnwenbung ber 2!röneita;re in il)rer \)ollen
SJol)e. :Da jebod) bei einer IDered)nung \)on 2lqneien unterl)alb ber eJa~e

Cer 2!r3neita;re bie @infalfulierung ber Umfa~fteuer in ben \Derfaufepreie
bei ~ieferungen aue \nertragen, bie nad) bem 1. ~anuar 1920 abgefcl)loffen
finb, bie ein3ige gefe~HcI) 3ulaffige ~orm ber eJteuerabwalöung barfteIlt,
bie :Deutfd)e 2!qneita;re anberfeite bae gleid)e \nerfa~ren aud) bei 2!nroen:
bung ber )ta;rpreife in ii)rer \)ollen ~o~e \)orfiel)t, unb eine IDerecl)nung
öU I)ol)eren eJa~en ale benen ber )ta;re nid)t in ~rage fommt, fo ergibt fid),
baB in ber spra;rie nunmel)r bei aHen 2!qneilieferungen einfd)liejiHd) ber
:5pe3ialitaten an spri\)ate ol)ne ffiitdfid)t auf bie J)b~e unb IDered)nungl1:
art bee ~reifee bie Umfa~fteuer \)or ber enbgultigen 2!brunbung einöu:
red)nen ift (beö. ber ill1arfenartifel fie~e unter c).

\)lad) § 28 ber 2!uefUI)rungebeftimmungen burfen bem \nerfaufepreife,
tamit ber \nerfäufer bei ~al)lung ber l,5proöentigen eJteuer \)om @efamt:
entgelt feinen \Derluft erleibet, 1,523 \)om ~unbert 3ugefcl)(agen werben .·
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f,lierbei fiel) ergebenbe 'Pfennigbruel)e [inb nael) ben allgemeinen OJrunb
fa~en ber 2lrhneita;re (tlgl. le~ter 0a~ non ~iff. 7) auf einen oollen 'Pfen:
nig ~u er~o~en. 1:lie t'anael) bei ben eingelnen uncbgerunbeten 2lrhnei:
b~m. me~eptpreifen äul&ffige n~ufel)(age in ganäen 'Pfennigen öeigt cie
folgenbe, non Dr. \murft ('P~. ~tg. 1920, 9k 59) bereel)nete \tabelle:

Umsatzsteuer-Zuschläge bel Prlvatrezepten.

I\3relil beilllleaejlleil
.8u.

jßreiJ beilllleaejlld 1.8~ !llreiil beß llleaejlleJ Eu<.
fdJlag f~ag fdjlag

d ~ eIt "'" ~

biG 0,65 1 \)011 10,51 HG 11,16 17 \)on 21,02 biG 21,66 33
»en 0,66 as 1,31 2

"
11,17 " 11,81 18

"
21,67 " 22,32 34

n 1,32 " 1,97 3
"

11,82 " 12,47 19
"

22,33 " 22,98 35

" 1,98 " 2,62 4
"

12,48 " 13,13 20
"

22,99 " 23,63 36

" 2,63 " 3,28 5
"

13,14 " 13,78 21
"

23,64 " 24,29 37

"
3,29 " 3,93 6

"
13,79 " 14,44 22

"
24,30 " 24,95 38

" 3,94 " 4,59 7
"

14,45 " 15,10 23
"

24,96 " 25,60 39

"
4,60 " 5,25 8

"
15,11 " 15,75 24

"
25,61 " 26,26 40

" 5,26 " 5,90 9
"

15,76 " 16,41 25
"

26,27 " 26,92 41

" 5,91 " 6,56 10
"

16,42 " 17,07 26
"

26,93 " 27,57 . 42

" 6,57 " 7,22 11
"

17,08 " 17,72 27
"

27,58 " 28,23 43

" 7,23 " 7,87 12
"

17,73 n 18,38 28
"

28,24 " 28,89 44

" 7,88 " 8,53 13
"

18,39 " 19,04 29
"

28,90 " 29,54 45

" 8,54 " 9,19 14
"

19,05 " 19,69 30
"

29,55 " 30,20 46

" 9,20 " 9,84 15
"

19,70 " 20,35 31
"

30,21 " 30,86 47

"
9,85 ,,10,50 16

"
20,36 " 21,01 32

"
30,87 " 31,51 48

b. mei arten in ber 2fpot~efe abgegebenen niel)t aqneiliel)en \moren,
nie fomit niel)t unter bie 2fqneita;re [allen, i~ bie ~inbeöie~ung ber Umfa~:
[teuer in ben \13ertaufapreia nael) bem OJefe~ bie einöig mogliel) unb ~uge:

!affene ~orm ber 0teuerabmQ{öung. .
c. ~ine 00nberjlellung nehmen ein bie fog. rolarfenartifel, unb

ömar fowo~l aqneiliel)er rnie niel)taqneiliel)er 2frt. Wlarfenartifel [inb
Driginalpraparate, uber beten \13erfaufapreill öwifel)en ~abrifant böw.
~roffift einerjeits unb .ltlein~anbler cnbererjeits eine tlertragliel)e \13erein:
bcrung bejle~t, mit ber mlirfung, bali ber cereinbcrte 'Preia bei \!3ermeibung
gemiffer .ltontlentionalftrafen in [ebem ~alle inncgebnlten werben muli.
<!ll fragt fiel), ob bei biejen ffilitteln eine ~r~o~ung bea \!3erfaufapreifea um
ben metrag ber Umfa~fteuer öulaffig mare. f,lieruber ~at fiel) ein ~rla{3 bel!
mdel)llfinanöminifterll ocm 13. ~anuar 1920, ber bie Wlarfenartifel betraf,
mie folgt geou{3ert:

Es ist vom steu er r ech tlich en Standpunkte aus Sache d es
Kleinhändlers, den Mehrbetrag d er Umsatzsteuer in seine Verkaufs
preise einzukalkulieren; es ist ihm aber nicht gestattet, die Steuer
dem Abnehmer gesondert in Rechnung zu stellen (§ 12). Kalku
liert der Kleinhändler den Mehrbetrag der neuen Umsatzsteuer in
den Preis ein, nimmt er also einen höheren Preis, als den mit dem
Fabrikanten vereinbarten und etwa auf der Ware aufgedruckten
Preis, so kann er sich dadurch aller dings seinem Fabr ikanten gegen-
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über, der ihm einen niedrigeren Preis festgesetzt hat, zivilrecht
lieh haftbar machen.

:Daraue ge6t Ijeruor, unb baa ifl aud) bie nare ffied)talage::
1. 2lud) bei IDlarfenartifeln ifl eine <!rljoljung bell oufgebrudten

IDerfaufepreifea um ben ~etrag ber Umfa~fleuer, alfo bie <!inred)nung
oiejer in ben IDerfaufapreie, fleuerred)tlid) burd)aue oulaffig.

2. (5ie fonnte jebod) bann eine oiuilred)tlid)e ~aftbarfeit bes IDer.
faufera gegenuber bem ~abrifanten ober ~icferanten our ~olge Ijaben,
menn eine fold)e laut ffieuere oberfonfliger tlertraglid)er IDereinbarung "or~

gefeljen ifl.
§ 29 ber 2luafuljrungebeflimmungen unterfagt bei IDlarfenpreifen nur

bie 9etren nte 2lnred)nung ber ®teuer neben bern IDerfaufapreife, nid)t
aber i9re <!infalfulierung in ibn,

v. ~ei ~ieferung »on ffiied)mitteln, ®d)on9eitemitteln unb
@el)eimmitteln burd) benienigen 2lpotl)efer, ber [ie felbfll)ergefleHt l)at,
gelten unter ber \1Birfung bee neuen Umfa~~euergefe~ea bie ocrgenannten
@runbfä~e mit ber2lbmeid)ung, baB bie ®teuer nid)t 1,5, [onbern Ifi oom
~ unb er t betragt. \1Beld)e \Ried). unb ®d)onl)eitamittel ber erl)ol)ten Um« .

fa~~euer unterliegen, befagen bie 2lueful)rungabe~mmungen 3um @efe~
(f·(5eite 60), l1Jeld)e IDlittel ale @e6eimmittel gelten, bie oom\Reid)afinano•
rninifler erlaffenene @el)eimmitteHifle (]. ®eite 71). 2lpotl)efer, bie berartige
lu~uefleuerpflid)tige 2Irtifel felbfl l)erfleHen, unterliegen einer bejonberen
uerfd)arften ~ud)ful)rungepflid)t (§31 2Ibf. 2 bea @efe~ea, §§ 94ff. ber
~luaful)rungabe~immungen) .

~ei ~ieferung cus bern ~anbel fertig beoogener \Riecfjmittel, ®d)on.
l)eitamittel unb@cl)eimmittel, fomie bei ~ieferung (oucl) burd) ben~erflcHer)
fold)er ffiied) ~ uno ®d) onl)eitamittel, bie ala 2Iqneimittel ober ala @egen.
ftanbe ber .ltran fen~, ~auglinga~ unb \1Bod)enpflege anoufel)en [inb, tritt
feine (5teuererl)09un9 ein, ea bleibt olfo in biejen ~anen bei ber (5teuer
non 1,5 u 0 m ~ u n b er t. @el)eimmitteHieferungen Durd) 2Ipotljefen an
bie reidjagefe~licl)ell unb fnappfd)aftlid)en .ltranfenfaffen [ornie cn <!rfa~~
toHen finb in [ebem ~aHe, gleid)tliel ob ea fici) um felbfl l)ergeflellte
ober fertig behogene @lel)eimmittel l)anbelt, fleuerfrei.1)

l):Jm gan3en gilt ljinfid)tIidj ber \B e jl eu etun 9 be r @e Ij e i m m i tt e I
nad) bem UmfaMteuergefe~ folgenbe6:

. 1. :.Der auf 15 \pro3ent erljöljten fog . ~u,:u6iteuer unterliegt nur bie
~,efetung ber in ber amtlid)en @el)eimmittelliite angefUl)rten 9Jlittel burd)
tl)ren .f.l e r 11 e11 er b311J. 3m\lorteur. :.Die ~iite gilt ab 1. jUuguitl920. :.DaG
Umfa~iteuergefe~ unb mit il)m bie ~u,:u6beiteuerung ber @el)eimmittel bei
~ieferung burd) ben j)erlleller iit aber laut § 46 be6 @efe~e6 beteit6 am
1. :Januar 1920 in .\traft getreten. @6 ergibt fiel) fomit fur bie Seit tlom
1. :Januar bi6 1. Illugull 1920 eine ~itcfe. :.Denn bie unter hem 18. :.De3ember
1919 (0l<5t\B1. <5. 449) etlaffene tlot!aufige lllu6fUl)rung6anl1Jeifung 3um Umfa~:
lleuergefe~ fagte tiber bie @el)eimmittelbeiteuerung nur folgenbe6 :

Unter den in H, Nr. 16 erwähnten Geheimmitteln versteht man
solche zur Verhütung oder Heilung von Krankheiten, Leiden oder
Körperschäden aller Art bei Menschen oder Tieren bestimmte Stoffe
oder Zubereitungen, deren Zusammensetzung und Bestandteile nach
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VI. Xlcr 2lpot~efcr al~ !!lbne~mer oon lIDoren ijt nicf}t [ieuce
pflicf}tig. Xlaß ffiecf}t feiner ~ieferanten, bie non i~nen fur bie gelieferten
ffi3aren hU ha~lenbe ®teuer auf ibn abejurool3en, ijt baß folgenbe:

1. mei allen ~ieferungen auf @lmnb ber I) or bem 1. ;sanuar 1920ab:
gefd)loffenen mertroge [inb brei ~olle hU unterfcf}eiben:

a. Xlie ~ieferung liegt ncr bern 1. ;sanuat 1900, bie meha~lung er:
folgt aber erjt im ~aufe beß ;saljrell 1920,

b. bie ~ieferung liegt nor bern 1. ;sanuat 1920, bie me3a~lung er:
folgt aber erj1 nacf} bem 31. Xle3ember 1920, _.

c. ~ieferung unb ~e3al)lung liegen nad} bern 1. ;sanuar 1920.
;sm~alle a gilt nod} ber ®a~ beß ftul)eren Umfa~j1euerg efe~ell non

0,5 I) 0 m ~ u n ber t. ;Der !!lbneljmer ij1 nid}t I)erpflid)tet, bem ~ieferer

einen ;3ufd)lag 3um ffied}nungllbetrage hU 3aljlen, menn er nid}t ba3u nod)
auf @runb bell alten Umfa~jteuergefe~eß I)erpflid}tet roOte. ::Sn ben ~oUen

b unb c greift bieneue Umfa~jteuer mit 1,5 I) 0 m ~ un b er t spla~, uno ber
2lbneljmer ij1, [ojern nid}t etroall 2lbroeid)enbell aUßbrlHflief) cereinbcrt
ij1, I)erpflid)tet, bem ~ieferer einen ;3ufd)lag 3um ffied}nungllbetrage in
S~b~e bet 1)ifferen3 3roifd}en ber neuen unb alten Umfa~j1euet (in ber ffie:
geI alfo 1 o om ~unbett) 3u 3a~len .

2. mei ~ieferungen an !!lpotljefer auf @runb neuer, nad} bem 1. ;so:
nucr 1920 abgefd}loffener mertrage ober bei certrcglojen ~ieferungen

bej1eljt fei n ffied)t ber ~ieferanten, bie ®teuer neben bern ffi3arenpreiß
gejcnbert in ffied)nung 3uj1ellen, [onbern nur ball ffied}t ber <tinfa1fulierung
in ben spreiß. <tbenforoenig ij1 ber !!lbneljmer, alfo ber!!lpotljefer, bered)tigt,
oen non iljm 3u 3aljlcnben ffied)nungllbetrag um bie bei ber ffi3eitcrl)erauBc:
rung ber ffi3aren burd) i~n faUige Umfa~jteu et 3U fUr3en.

der Art der Ankündigung nicht deutlich erkennbar sind, und hinsicht
lich deren daher die Annahme begründet ersch eint, daß sie entweder
nicht gesundheitsfördernd wirken (insbesondere auch dadurch, daß sie
von dem Gebrauch geeigneter Heilmittel oder ärztlicher Hilfe abhalten),
oder daß sie zur Ausbeutung oder zur Irreführung dienen. Insbesondere
zählen zu den Geheimmitteln alle die Erzeugnisse, die im dritten und
fünften Na chtrag zur Anleitung für die Zollabfertigung auf Seite 33 ff.
und Seite 70ff. aufgeführt sind. Eine Aufzählung der in der neuesten
Zeit im Inland in den Handel gebrachten Geheimmittel befindet sich
überdies in ständiger Folge in der ,Pharmazeutisehen Zeitung'.

2. :;Die ~iefetung cen @eljeimmitteln [eitens ber ,perjleller an reid)l>:
geie~lid)e ober fllllppfd)llftlid}e .ltrllnfenfllHen ober @rfll~fllrfen ijl jle u e r fr eI,
roenn ber ,perjleller eine mpotljefe 0ber bill> 9Jlittel bem freien lUerfeljr Iluger:
1)1l1b ber mpotljefen überlllffen ijl.

3. :;Die ~ieferung ecn @eljeimmitteln burd) q)erfonen, bi e fi e n i d)t
[e I b fl I) e rg e fle 11 t, fonbem bereitl> fertig be30gen I)llben, unterliegt nur
bet ll11gemeinen Umfll~fleuet \)on 1,5 q)r03ent. :;Dod) ifl Ilud) Ijierbei fle u er:
fr ei bie ~ieferung Iln reid)l>gefe~lid)e ober fnllppfd)llftlid}e .ltrllnfenfllffen ober
@rfa~fllHen, roenn ber ~ieferer eine Illpotl)efe 0b er bill> 9Jlittel bem freien
[jerfel)r Ilugerl)lllb ber Illpotl)efen uberlllHen ijl.

4. :;Der b e fon beren \U u d)f ü Ijrun 9 I> P fli d)t (~llger: unb 6teuet:
rud») unterliegen nut bie ,perjleller ber @el)eimmittel.



Nachtrag.

j1ßuvrenb ber 1)rudfegung ergingen feitena ber ~i nan50mter jSz ~

fanntmad)ungen [olgcnben :sn~arta :

Steuerabzug vom Arbeitslohne.
Der R eichsminister der Finanzen hat sich mit Drahterlaß vom

19. August 1920 damit einverst anden erklär t , daß bis auf weiteres
folgende Erleichterungen im Steuerabzug ein t reten :

1. übersteigt d er abzugspflichtige Teil des Arbeitslohnes - auf
das Jahr umgerechnet - d en Betrag von 15000M., ni cht aber den
B etrag von 30000 M. , so sind bis auf weiteres v on d em T eil des
Ar beitslohnes, der auf das J ahr umgerechnet d en Betrag von
15000 M. nicht übersteigt, 10 vom Hundert, v on d em übrigen Teil
des Arbeit slohnes 15 vom Hundert einzubehalten.

2. Vom Abzuge bleiben b is auf weiter es frei besondere Ent
lohnungen für Arbeiten, die über di e für den Betrieb regelmäßige
Arbeitszeit hinaus geleistet wurden. Als regelmäßige Arbeitszeit gilt
d ie Arbeitswoche zu 6 Arbeitstagen, der Arbeitsmonat zu 25 Arbeits
tagen und das Arbei t sjahr zu 300 Arbeitstagen.

~u ber~e~immung in §50 bea Q:infommenjleuergefr~ea <f.\S eite35)
erging [olgenbe 2{uafunft tea ffi eic9amini~era ber ~inan5en:

Der Arbeitgeb er, dem der Arbeitnehmer unrich ti ge Angaben
über die die Höhe des steuerf reien Einkommens bestimmenden
Familienverhältnisse macht, wird für die dadurch verursachte Minder
einbehaltun g nur dann haftbar gem acht werden können , wenn er
di e unrichtigen Angaben gegen besseres Wissen zur Grundlage der
Abzugsberechnung nimmt.
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